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Unter der Dienstanweisung Nr. 3/1994 konn
ten die begeisterten Gefangenen der Teilan
stalt llJ feststellen, daß die Zeiten, zu denen 
s1e unter Verschluß sind, wieder einmaJ aus
gedehnt wurden. Am Sonntag ist spätestens 
um 16.30 Ub.r quasi Nachtverschluß. Danach 
wird nur noch zu gezielten Gruppenaktivitä
ten gemäß Monatsplan der Sozialpädagogi
schen Abteilung aufgeschlossen. 

Vielletcht wird jelLt durch den sonntäglichen 
Nachtverschluß bei einigen Gefangenen der 
Wunsch geweckt.. an sonntäglichen Gruppen 
teilzunehmen. d. h . sofern welche im An
gebot sind. Laut Freizeit- , Bildungs- und 
Therapieplan der Justizvollzugsanstalt Tegel 
ffir das I. Quartal 1994 ist für die Teilanstalt 
m sonntags von 18 Uhr bis 20 Uhr nur eine 
Gruppe ausgeschrieben, und zwar die der 
.. Anonymen Alkoholiker", die dann auch 
noch nur alle 14 Tage stanfind& - gemäß 
Terminausbang ... 

lm Gegenzug ist dafür in den Teilanstalten V 
und \1 werktags einmal in der Woche pro 
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Hinterm Riegel ist Ruh' 

Etage zwei Stunden länger Aufschluß, also 
Nachtverschluß erst um 24 Uhr stau um 22 
Uhr. Viel Freude haben die Insassen daran 
scheint es nicht. Das kann auch kaum ver
wundern, denn wer möchte sich bis 24 Uhr 
auf Station "tummeln~, wenn er zur arbeiten
den Bevölkerung gehön und um 6 Uhr auf
stehen muß, um seiner Arbeitspflicht ab 7.10 
Uhr nachzukommen? 

Begründet werden die neuen Tagesablauf
pläoe in den Teilanstalten I, li und ill in 
bezug auf die dort bestehende Drogenproble
matik, um "in diesem Zusammenhang uo
kootrolliene und unerwünschte Aktivitäten 
von Gefangenen während der Freizeit auf den 
Stationen zu reduzieren". wie hierzu von der 
Senatsverwaltung für Justiz zu vernehmen 
gewesen ist. Sicherlich wird diese Maßnahme 
aber auch damit zu tun haben, daß bei den 
Bediensteten Überstunden abgebaut werden 
müssen. Ich meine, daß der Behandlungsvoll
zug langsam aber sicher zu einer Parce wird. 
Die Gefangenen dürfen in der ganzen Woche 
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arbeiten und am Wochenende. wenn sie Frei
zeit haben, werden sie am Sonntagnachmittag 
eingeschlossen und dürfen ihre freie Zeit auf 
dem Haftraum genießen. Das bedeutet natür
lich auch. daß die meisten nicht fernsehen 
können, denn die Zahl der Fernsehgenehmi
gungen in der TeilanstaJt nt ist verschwin
dend gering zu nennen. 

Es ist verständlich, daß Bedienstete ihren 
Sonn.tag brauchen und haben sollen. Aber mit 
dem gleichen Recht können ebenso die Ge
fangenen sagen. wir möchten sonntags bis 22 
Uhr zum Nachtverschluß nicht eingeschlos
sen sein. ln verschlossenen Zellen seine Prei
zeil verbringen zu müssen, ist nicht beson
ders angenehm. 
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unser Titelblatt zeigt diesmal das neueste Pillkat der Deutschen AIDS-Hilfe 
zum Bereich Menschen mit HIVIAIDS in Haft. Dieses Pillkat wurde von dem 
Gefangenen Foo Chee Seng aus der Justizvollzugsanstalt Rheinbach entwor
fen. Die Deutsche AIDS-Hilfe hatte ein Preisausschreiben ausgelobt, bei dem 
Entwürfe für ein Knastpillkat zum Thema HIV und AIDS gestaltet werden soll
ten. Der Entwurf auf unserem Titelblatt ist der erste Preis. Gleichfalls ist bei 
der Deutschen AIDS-Hilfe neu erschienen eine Broschüre fUr Männer in Haft, 
die bei der Deutschen AIDS-Hilfe bzw. bei den regionalen AIDS-Hilfen ange
fordert werden kann. 

Anfang Februar hat uns ein langjtihriger Kollege verlassen. Er wurde in den 
offenen Vollzug verlegt. Wir werden die Beiträge von -kra- vermissen, hat er 
doch mit spitzer Feder über viele Schwachpunkte im Vollzug berichtet. Wir 
wünschen ihm/Ur seine Zukunft alles Gute und eine baldige Entlassung. 

Zwischen den Sozialen Diensten und den Berliner Vollzugsanstalten wurde 
eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, die seit dem 1. Oktober 1993 
gültig ist. Der Lichtblick hatte im Janum dieses Jahres die Gelegenheit, an 
eine Mitarbeiterin der Sozialen Dienste ein paar Fragen zu richten, die sich 
.fii.r uns aus dieser Vereinbarung ergaben. Ob die Zusammenarbeit der be
teiligten Stellen. die zum Nutzen der Gefangenen erfolgen soll und von der 
eine sinnvollere Vollzugsplanung zu erwarten ist, das hält, was sie v.er
spricht? Mehr dazu im aktuellen Interview ab Seite 8. 

Der "BehaJUilungsvollzug" in der Justizvollzugsanstalt Tegel wird inuner 
"besser". Wie schon Hoppet auf der gegenüberliegenden Seite berichtet, ist 
seit Anfang Febmar in den Teilanstalten I, II und m langer Riegel angesagt, 
d. h. die Verschlußzeiten wurden ausgedehnt, alles getreu dem Motto: Wir 
behandeln die Gefangenen gut, und ein eingeschlossener Gefangener kann 
weniger Dununheilen machen. Die Doppelbelegung in den Neubauten ninunt 
mehr und mehr konkrete Formen an, seitdem z. B. in Haus Vl Freiwillige 
dafür gesucht werden. Nach Meinung der Senatsverwaltung fUr Justiz steht 
ein solcher Schritt n im Einklang mit dem Bestreben, Gefangene nach den 
Vorgaben der Einweisungsabteilung unterzubringen und die bestehenden 
Wanelisten abzubauen". Das heißt nichts anderes, als daß mehr Gefangene 
für die n drogenarmen" Bereiche V uJUi VI geeignet sind, als Plätze vorhan
den. Die Doppelbelegung wird von der Senatsverwaltung auch damit begrün
det, daß nauf diese Weise das Grundprinzip der Trennung von drogenabhän
gigen Gefangenen in den Altbereichen von nicht drogenabhängigen Gefange
nen in den Teilanstalten V und VI als Kern der Neustrukturiernng der Justiz
vollzugsanstalt Tegel aufrechterhalten werden kann". 

Um Begründungen und Planungen ist man jedenfalls in der Senatsverwaltung 
für Justiz noch nie verlegen gewesen. Interessant in diesem Zusammenhang ist 
das Schreiben des Verbandes der Justizvollzugsbediensteten Berlin e. V. an 
die Berliner Morgenpost. Wir haben uns sehr gefreut, daß der VdJB uns eine 
Kopie zugesandt hat und sind einer Veröffentlichung dieses Briefes (s. S. 14) 
gerne nachgekommen. 

Wir suchen weiterhin engagierte Mitarbeiter, die bei der Herstellung des 
Lichtblicks mitwirken wollen. Wer also Lust hat, mehr zu arbeiten als üblich 
und auch auf freie Wochenenden ohnehin verzichten kann, der bewerbe sich 
bei uns in der Redaktion im Haus III. Die nächste Ausgabe des Lichtblicks 
soll Mitte April 1994 erscheinen. 
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Auf dem Internationalen AIDS-Kongreß im 
Juni 1993 in Berlin hielt der Bundespräsident 
Richa.rd von Wei.zsäcker eine vielbeachtete 
Rede, wo er besonders auf die Problematik 
der HIV-betroffenen und AIDS-erkrankten 
Menschen im Strafvollzug hinwies. Dieses 
war offensichtlich auch der Grund, warum 
der Gesundheitsminister am 20. Juli seiner 
Ministerkollegin, Prau Sabine Leulheusser
Schnarrenberger, den nachfolgenden Brief 
geschrieben bat: 

Der Bundesminister für Gesundheil 
Horst Seehofer, MdB 

Bonn, den 20.7.1993 

An die 
Bundesministerin der Justiz 
Frau Sabine Leutheusser...Schna"enberger, MdB 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

wie eine Auswertung der vorhandenen Daten 
und Studien zeigt, konsumieren trotz scharfer 
KontroUen über 40 % der ca. 20 000 Dro
genabhängigen in Ha{t weiter iUegale Dro
gen. Dabei benutzen häufig mehrere - lt. 
Endbericht der AIDS-Enquete-Kommission 
bis zu 20! - dasselbe Spritzbesteck. Bei einem 
Anteil von schälzungsweise 2- 3 % HN-lnfi
zienen an der Gesamtgefangenenzahl über
rascht es daher nicht, daß nach einer Studie 
des Sozialpädagogischen Instituts in Berlin 
die RN-Prävalenz bei befragten Drogenab
hällgigen mit Hafterfahrung signifikant höher 
ist als bei solchen ohne Hafterfahrung, und 
daß sie mil der Anzahl und Dauer der Haft
episoden weiter steigt. 

Im Interesse der Volksgesundheit erscheint 
daher eine Verbesserung der RN-Prävention 
in Gefängnissen geboten. Z~-mr ist der Straf
vollzug Ländersache, dach ist es m. E. den 
für Justiz und Gesundheil zuständigen Bun
desministern unbenommen, auf ein erkanntes 
Problem hinzuweisen und die Diskussion von 
UJsungsmöglichkeiten anzuregen - z.umal die 
Verhütung und Bekiimpjung gemeingefähr
licher und übertragbarer Krankheiten nach 
Art. 74 Nr. 19 GG unter dem Aspela der 
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AIDS im 
Strafvollzug 

Rechtsetzungskompetenz ohnehin Bundesauf
gabe ist. 

Ich schlage daher vor, daß wir uns in eng 
alffeinander abgesrimmren an die jeweils für 
Justiz bzw. Gesundheil zuständigen Minisrer 
und Senatoren in den Bundesländern wenden 
und sie unter Hinweis auf den dringlichen 
Handlungsbedarf zur Eindämmung der HJV
lnfektion in Gefängnissen anregen, die bis
lang zu Drogenkonsum und RN-Prävention 
in Gefängnissen vorliegenden Erfahrungen 
von Prolaikern aus dem Strafvollzug sowie 
aus der Drogen- und AIDS-Hilfe auf Landes
ebene zusammenführen und für zukünftige 
Präventionsmaßnahmen auszuwerten. Dies 
soUte unter besonderer Berücksichtigung der 
Empfehlungen der AIDS-Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestages zu diesem 111ema 
geschehen. Dabei geht es zum einen um die 
Weiterentwicklung von Aufklärung und The
rapie!1Wgüchkeiten (ggf auch Substitution) 
für Drogenabhängige in Haft; zum anderen 
wird aber in Ergänzung dieser längerfristig 
wirkenden Maßnahmen auch empfohlen, 

- den Gefangenen die Möglichkeit zu er
öffnen, sich sterile Einmalspritzen zu be
schaffen, 

- den Gefangenen Natriumhypochlcrid als 
Desinfe/aionsmillel frei zugänglich zu 
machen, 

- Kondome und JWSserlösliche Gleitminel so 
zugänglich zu machen, daß sich Gefangene 
damit unbemer/a versorgen können. 

Zumindest die beiden letzteren Empfehlungen 
sollten m. E. kur7/ristig, sofern noch nicht 
geschehen, in vollem Umfang umgesetzt wer
den. Aber auch über Möglichkeiten der Sprit
zenvergabe sollte, wie schon der Drogen
beaujtragre der Bundesregierung in seinem 
Schreiben an Herrn Pari. Staatssekreliir 
Funke vom 15.6.1993 angeregt hat, auf Bun
des- und Liinderebene diskutiert werden. 

Zur Biianzierung der Diskussion scheint mir 
ein Expenengespräch sinnvoll, bei dem Voll
zugsbeamte, Anstaltsärzte, Gejängnisseelsor
ger, Sozialarbeiter sowie Wissenschaftler, die 
hierzu bereits geforscht haben, und Fachleute 
aus der AIDS-Hilfe und Drogenberatung an
gehört und nach ihrer Sicht des Problems, 

Erfahrungen und Vorschlägen zu verbesser
ter HJV-Präventicn im Gefängnis befragt wer
den können. Zu diesem Gespräch - das das 
Bundesgesundheitsministerium in enger Ab
stimmung mit Dtrem Haus vorbereiten und 
durchführen könnte - sollte von den Länder
regierungen je ein Vertreter auf Fachebene 
aus den Bereichen Justiz und Gesundheit ein
geladen werden. 

Der Bundespräsident hat in seiner Eröff
nungsrede zum IX. 1ntemationalen AlDS
Kongreß in Berlin die Situation von Gefange
nen als Beispiel dafür angesprochen, daß 1'.-ir 
nicht wdurch sta"e ideale Grundsätze unent
schuldbar viele Menschenleben gefährden• 
dürfen. In diesem Sinne sollten wir als zu
ständige Bundesminister die Kolleginnen und 
Kollegen in den Landesregierungen zu einer 
Situationsanalyse und zum Erproben neuer 
Wege der HJV-Prävention auch in Gefängnis
sen anregen und ennuligen. Das Thema 
kömue auch auf der nächsten Justiz-bzw. Ge
sundheitsministerkonferenz. erönert werden. 

Wegen der Dringlichkeit des Themas hoffe 
ich, sehr geehrte Frau Kollegin, daß wir uns 
bald auf ein gemeinsames Vorgehen in dieser 
Sache versliindigen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Horst Seehafer 

Schon knapp zwei Monate später antwortete 
ihm die Justizmi.oisterin. Wrr wollen unseren 
Lesern auch dieses Schreiben nicht vorent
halten und haben es nachfolgend abgedruckt: 

Sabine LeuJheusser-Schnarrenberger, MdB 
Bundesministerin der Justiz 

Bonn, 17. September 1993 

An den 
Bundesminister für Gesundheit 
Herrn Horst Seehofer, MdB 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

für Ihr Schreiben vom 20. Juli 1993, mil dem 
Sie sich für eine Verbesserung der RN-Prä
vention in Justizvollzugsanstalten einsetzen, 
danke ich Ihnen . 
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Ich stimme mit Omen überein, daß einer wirk
samen HIV-Prävelllion in den JusrizvollVJgs
anstalten angesichlS der vielen drogenabhän
gigen Gefangenen eine besonders hohe Be
deutung zukommt, und daß wirtrotz der Zu
ständigkeit der LÄnder für den ScrafvoliVJg 
aufgerufen sind, uns mit dieser Problematik 
auch zu befassen. 

Allerdings meine ich, daß die in O!Tem 
Schreiben elllhaltene Situationsbeschreibung 
der gegenwärtigen Verhälmisse im Vollzug 
und Ihr daraus resultierender Vorschlag, die 
Länder auf den dringlichen Handlungsbedarf 
zur Eindiimmung der HIV-Infektionen in den 
Gefängnissen hinzuweisen, weiterer Erörte
rung bedarf 

Die in meinem Hause vorliegenden Erkenne
nisse über das gegemvänig im Vollzug beste
hende Risik()potential, die vornehmlich auf 
den sratistischu1 Erhebungen der Landes
juscizvenvalrungen über die Ergebnisse der 
HN-Testun.tersuchungen bei der Aufnahme in 
eine Anseall und während des Volizuges be
ruhen, sprechen dafür, daß jedenfalls bun
desweil gesehen die Verhä/Cnisse nicht so be
sorgniserregend sind, wie es die eingangs 
D~res Schreibens gegebene Situationsbe
schreibung befürchten läßt. 

Dem diesem Schreiben beigefügten Auswef
rungsvennerk, auf den ich Bezug nehmen 
dorj, ist zu entnehmen, daß sowohl die An
zahl der Drogenabhängigen im Volizug, als 
auch die Zahl der HIV-posiciven Gefangenen 
mit e(l.m 1 % an der GesamJgefangenenan
zahl nicht das in Ihrem Schreiben befürchtete 
Ausmaß erreichen dürfte. 

Besonders bemerkenswert finde ich, daß die 
Zahl der posiriven Befunde bei den HJV-Un
tersuchungen Irocz szeigender Gesamtgefan
genenzahl von 856 Fällen im Jahre 1989 kon
tinuierlich bis auf 502 FälJe im Jahre 1992 
VJrückgegangen ist, obwohl sich die Anzahl 
der Untersuchungen in diesem Zeitraum mehr 
als verdoppelt hat. 

Wichtig erscheifll mir in diesem Zusammen
hang, auch auf eine FeslSiellung der A.JDS
Enquece-Kommission des 11. DeulSchen Bun
destages hinzuweisen, die nach den mir vor
liegenden Erkenlllnissen auch heu;e noch 

Gültigkeit hat. Die Enquere-Kommission hat 
in ihrem Berichl festgestellt, daß .aujgrund 
des besonderen Risikopotentials und aufgrund 
der höheren Durchseuchung in Juscizvoli
zugsanstalten davon auszugehen ist, daß es 
dort zu Infektionen kommen kann; diese Ver
mutung ist bisher jedoch nicht belegt". 

Natürlich darf die auch von den Landesjustiz
venvaltungen geteilte Erkenntnis, daß AIDS 
ebenso wie die Drogenabhängigkeit in erster 
Linie von außen in den Vollzug hineingetra
gen wird, uns ebensowenig wie der Rückgang 
der Anzahl der HJV-infizierten Gefangenen zu 
der Einschätzung verleiten, es bedürfe keiner 
weiteren Anstrengung zur Eindämmung der 
HIV-Infektionsgefahr in den Ju.scizvoUzugsan
sralten. Angesichts der lebensbedrohenden 
Konsequenzen, die eine RN-Infektion für 
jeden einzelnen Betroffenen haben kann, bin 
ich vielmehr der Auffassung, daß uns dies um 
so mehr anspornen soUce, all~ wzs möglichen 
Schritte zu unternehmen, die das lebens
bedrohende Risiko einer HIV-Infektion weiler 
vennindern helfen. 

Bei der Frage, wie eine solche Verbesserung 
möglich ist, darf 1nan meines Erachtens nicht 
außer acht lassen, daß die Länder bereits 
derzeit vielfältige Anstrengungen zur AIDS
Präveneion uncernehmen. 

Diese sowohl von der AIDS-Enquete-Kommis
sion als auch voll dem Nationalen AIDS-Bei
rar in seinem Votum vom 29.11.1990 bereirs 
anerkanlllen Bemühungen. die in dem beige
fügten Vennerk unter VL (S. 10 Jf.) im einzel
nen dargestellt sind, venvirklichen zum Teil 
bereits schon die von Ihnen angeregten Maß
nahmen. Dabei wird die begleitende Diskus
sion nichl nur tUiler den l.Andesjusrizvenval
tungen, sondern teilweise auch fachübergrei
fend mit den GesundheitsressortS und unter 
Beteiligung vollzugsexterner Stellen geführt. 

A.ngesichls der Tatsache, daß die vollzug
liehen HIV-Präventionskont.epte der Landes
jusrizvenvalnmgen in die rechlspolicischm 
Vorstellungen der Länder zur Drogenpolitik 
und zur Behandlung von Drogenabhängigen 
im Vollzug eingebunden sind, wird es nicht 
einfach sein, durch die von Ihnen vorgeschla
gene fachübergreifende Gesprächsrunde zu 
einer veränderten Einschätzung derjenigen 
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Länder zu kommen, die - wie beispielsweise 
Bayern und Baden-'Wurttemberg - jedwede 
An von Substitution im Vollzug ablehlltn. Ich 
werde Ihre Bemühungen in diese Richtung 
aber gern unterstützen. 

Auch die gegen die Vergabe von Einwegsprit
zen an drogensüchtige Gefangene seitens der 
Landesjustizvenvaltw1gen erhobenen Beden
ken, die - wie in dem beigefügten Vennerk 
auf Seite 15 f dargestellt - nicht nur auj 
Sicherheitsetwägungen bemhen, sondern 
viele weitere Aspekte berücksichtigen, sind tJJ 
diskutieren. 

Thematisiert werden müßten meines Erach
tens auch die Fragen der praktischen UIIISet
vmg dieser Fordenmgen, insbesondere z.. B. 
die Kontrolle der Spritz.envergabe, Entsor
gung etc. 

Gleichwohl untersllltz.e ich das vo11 Ihnen VJr 
Bilanz.ierung der Diskussion und zur Fonem
wicklung der Präventivmaßnahmen angeregte 
ressortübergreifende Fachgespräch und 
werde mich enlSprechend Ihrem Vorschlag 
gemeinsam 1nit Ihnen in eng aufeinander ab
gestimmten Schreiben an die jeweils für JusTiz. 
bzw. Gesundheil zuständigen Minister und 
Senatoren in den Bundesländern wenden. 
Darüber hinaus werde ich Ihr Schreiben den 
Landesjusrizverwaltungen zur Ke1ullllis brin
gen und Ihre Vorschliige auf der 78. Tagung 
des Strafvollzugsausschusses der Länder, der 
sich als Unterausschuß der Justivninisterkon
ferenz nahezu regelmäßig mit der Problema
tik Drogen und Vollzug befaßt, vom 4. bis 6. 
0/aober in Berlin zur Diskussion stellen. 

lAssen Sie mich abschließend nach auf einen 
Gesichtspunkt hinweisen, der mir besonders 
wichn'g erscheint. 

Bei allen Überlegungen, wie die HIV-Präven
tion in den Ansrallen verbessert werden kam1, 
dürfen wir nicht außer acht lassen, daß dies 
nicht ausschließlich eine Angelegenheil der 
Landesjustizverwaltungen ist. 

Die effektivste Möglichkeit, den Drogenkon
sum in den Anstalten und die Gefahr einer 
HJV-Infekrion im Vollzug zu verringern wäre 
es, wenn - encsprechend den langjährigen 
Forderungen der Landesjustizvenvaltungen -
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ausreichende externe Therapiemöglichkeiten 
für Drogenabhängige geschaffen würden. 
Hierdurch würde nicht nur der Vollzug in 
einem Aufgabenbereich entlastet, für den er 
weder besrimmr noch geeignet ist, sondern 
hierdurch könnte auch die Gefahr einer HlV
lnfelction im Vollzug verringen werden. Inso
weit sind jedoch nicht die Justizbehörden, 
sondern die Gesundheilsbehörden der LÄnder 
geforden. 

Da jede weitere Reduzierung des Einschmug
gelns von Drogen in die Haftanstalten geeig
net ist, den Drogenkonsum im Vollzug zu ver
mindern, sollten den Landesjustizverwaltun
gen auch kurifrisrig gesetzliche Grundlagen 
an die Hand gegeben werden, die effektivere 
Kontrollmöglichkeilen eröffnen. 

In dem vom Bundesministerium der Justiz er
stellten Entwurf eines Jugendstrafvollzugsge
setzes ist bereits einem dringenden Bedürfnis 
der Praxis entsprechend hinsichtlich der 
Durchsuchungsmöglichkeiten der jungen Ge
fangenen eine gegenüber dem Strafvollzugs
gesetz: erweitene Regelung eingestellt wor
den. Der Entwurf sieht hierzu u. a. vor, daß 
eine mit einer Eni/deidung verbundene kör
perliche Durchsuchung der jungen Gefange
nen nicht nur bei der Aufnahme und nach 
jeder Abwesenheit von der Anstalt (so bisher 
das Strafvollzugsgesetz.), sondern auch nach 
Besuchen durchgejühn werden kann. 

Drogenkonswn im Vollzug ist vielfach auch 
ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit und Ver
einsamung. Dem sollte durch eine emspre
chende Vollzugsgestallung emgegengetreten 
werden. Der vorenvähnte Entwurf eines 
JugendstrafvoUzugsgesetr.es versucht bei
spielsweise durch die Grundlegung des 
Wohngruppenvollzuges der Gefahr einer Iso
lation der jungen Gefangenen zu begegnen 
und durch eine stärkere Betonung der Schu
lungs- und Ausbildungsmöglichkeiten ihnen 
bessere Perspektiven fiir die Zeit nach ihrer 
Emlassung aufzuzeigen. 

Leider lwn.nte das Gesetr.gebungsvorhaben., 
das von den Ländern mehrheitlich untersrütlJ 
wird, bisher nicht in das Kabinett eingebracht 
werden, weil die AG Recht der CDU/CSU
Fralction sich die von Bayern und Baden
Wilntemberg erhobenen Bedenken gegen den 
Entwurf zu eigen gemacht hat. 

Ich meine daher, daß wir nichr nur an die 
Länder appellieren sollten, Anstrengwtgen 
zur Verbesserung der RN-Prävention in den 
Anstalten zu unternehmen, sondern daß wir 
auch in unserem jeweiligen Bereich hier un
terstützend tätig werden sollten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 

Dem Brief der Ministerin war eine 16seitige 
Anlage beigefügt. die wir natürlich nicht in 
vollem Umfang abdrucken können, weil sie 
den Rahmen hier sprengen würde. Allerdings 
sind die Zahlen aus diesem Bericht, der dem 
Schreiben beilag, sehr interessant. So heißt 
es, die dabei gewonnenen Erkenntnisse, der 
von allen Undern, mit Ausnahme von Ber-
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lin, Brandenburg, Bremen und Mecklenburg
Vorpommem, sind quartalsmäßig zusammen
gefaßt und im Wege des Austausches statisti
scher Erhebungen allen Landesjustizverwal
tungen und dem BMJ bekanntgegeben. Hier
bei geben die Länder neben der Anzahl der 
erstmaligen und Wiederholungsuntersuchun
gen die erstmals positiven Befunde in dem je
weiligen Quartal an. Im Rahmen einer weite
ren durchgeführten Stichtagserhebung zum 
jeweils letzten Tag des Quartals werden dar
über hinaus der Bestand der Gefangenen und 
der Bestand der Gefangenen mit positivem 
Befund aufgeteilt nach den Kategorien Infi
zierte ohne bzw. mit Krankheitszeichen und 
manifest an AJDS Erkrankte (Vollbild) er
faßt. Sieben Landesjustizverwaltungen teilen 
darüber hinaus auch die Zahl des Bestandes 
der auf RN-Infektionen untersuchten Gefan
genen zum Stichtag mit. Von den zum 
30. Juni 1993 in Haft befindlichen 9999 
männlichen Gefangenen sind 9757 untersucht 
worden. Dies entspricht einer äußerst aussa
gekräftigen Untersuchungsquote von 97,5 %. 
Von diesen untersuchten Gefangenen sind 55 
HlV-infiziert. Dies entspricht 0,56 %. Von 
den insgesamt 475 weiblichen Gefangenen 
sind 90,9 % untersucht worden. Die Anzahl 
von sieben weiblieben Gefangenen, die HIV
positiv sind, entspricht 1,6 % (ein Hinweis: 
diese Zahl bezieht sich auf Bayern). 

Nachfolgend geben wir einen Überblick der 
Bundesländer, die die Zahlen der Infizierten 
aus dem Vollzug melden. So waren in Baden
Württemberg HIV-positiv 92 Männerund 16 
Prauen. was bei den Männern 1.5 %. bei den 
Prauen 5,2 % der Gefangenen bedeutet. In 
Baden-Württemberg wurden 83,6 % der 
männlichen Gefangenen HIV-getestet und 
92,1 % der weiblichen Gefangenen. Die 
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Zahlen in Bayern sind bereits genannt wor
den. ln Rheinland-Pfalz wurden knapp 60 % 
der Männer untersucht und 46,6 % der 
Frauen. Das ergab eine Anzahl von 12 männ
lichen HIV -Infizierten und 4 weiblichen. Bei 
den Männem betrug die Zahl der Infizierten 
0,68 %, bei den Prauen 7,2 %. In Sachsen 
wurden 52,4 %der Männer HIV-getestet und 
70 % der Frauen. Es waren sechs Männer 
positiv und eine Prau, d. h. 0,55 % der 
Männer und 2 % der Prauen. Sachsen-Anhalt 
hatte keinen InfiZierten im VoUzug, ebenso 
wie Thüringen. 

ln der Anlage der Justizministerin wird wei
ter ausgeführt, daß die höhere Infektionsrate 
bei den inhaftierten Prauen auf einen entspre
chend größeren Anteil an i. v. Drogenabhän
gigen zurückzuführen ist. 

Hinsichtlich der übrigen Länder lassen sieb 
entsprechende Zahlen nicht in dieser Spezifi
zierung angeben, weil zum Teil nicht zwi
schen weiblieben und männlichen Gefange
nen unterschieden wird bzw. nicht der Be
stand an untersuchten Gefangenen insgesamt 
angegeben wird. 

Aufgrund der von den Landesjustizverwal
tungen übermittelten Angaben kann jedoch 
festgestellt werden, daß sich in den Justizvoll
zugsanstalten in Deutschland (ohne Berlin. 
Brandenburg, Bremen und Mecklenburg
Vorpommem) zum 31.3.1993 insgesamt 415 
HIV -infiZierte Gefangene befunden haben, 
von denen 253 noch keine Krankheitszeichen 
aufwiesen. bei 131 bereits ein Krankheitsbild 
festgestellt war und bei 31 Gefangenen das 
Vollbild einer AIDS-Erkrankung vorlag. 

ln bezug auf den Gesamtbestand der in dieseo 
12 Bundesländern am 31.3.1993 einsitzenden 
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Gefangenen von 57 050 stellen die 415 HIV
infiZierten Gefangenen einen Prozentsatz von 
0.72% dar. 

Vergleicht man im Interesse gesteigerter Aus
sagekraft bei den Ländern Baden-Württem
berg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hessen die 
Gesamtzahl der HIV-inftzierten Gefangenen 
von 263 mit dem nur von diesen Ländern 
mitgeteilten Gesamtbestand der untersuchten 
Gefangenen, so ergibt dies bei einer durch
schnittlichen Untersuchungsquote von 83 % 
einen Prozentanteil von 1,04 % an HIV-infi
zierten Gefangenen. Angesichts der Tatsache, 
daß die nicht berücksichtigten Länder Bran
denburg, Bremen und Mecldenburg-Vorpom
mero zum 31.3.1993 im Verhältnis zu der 
Gesamtheit der übrigen Bundesländer ledig
lieb einen Gefangenenstand von etwa 11 % 
auswiesen, dürfte sich die Abweichung des 
hiesigen Ergebnisses von der im Schreiben 
des BMG wiedergegebenen Schätzung (2 bis 
3 %aller Inhaftierten sind HIV-infJ.Z.iert) auch 
nicht mit der Nichtberücksichtigung dieser 
Länder erklären lassen. 

Es ist allerdings nicht auszuschließen, daß je 
nach der An der Gefangenenpopulation die 
vorgenannten Prozentwerte in einzelnen 
Justizvollzugsanstalten überschritten werden. 

Soweit zunächst auszugsweise aus der A.olage 
des Schreibens der Justizministerin. leb ftnde 
es sehr interessant, daß genaue Zahlen über 
HIV-lnflZierte im Vollzug seit vielen Jahren 
sozusagen als geheime Verschlußsache be
handelt werden und erst durch diesen Brief 
eine genaue Zahl, nämlich 415 infizierte Ge
fangene. bekanntgegeben wird. Nach Mei
nung der Deutschen AIDS-Hilfe und der 
Berliner AIDS-Hilfe liegt die Zahl der infi
zierten Gefangenen im Berliner Vollzug deut
lich über dem Bundesdurchschnitt. In Berlin 
werden keine statistischen Daten ausgewertet, 
weil offiZiell keinerlei ,.Zwaogstestsu start
finden. In allen anderen Bundesländern wird 
immer wieder angemerkt, daß die Tests frei
willig durchgeführt werden. Nun ja, freiwillig 
ist ein dehnbarer Begriff. In verschiedenen 
Ausführungsvorschriften steht, daß Gefan
gene von Risikogruppen eindringlich auf die 
Möglichkeiten des Testes hinzuweisen sind. 
Was unter eindringlieb zu verstehen ist. ist · 
eine ganz andere Frage. 

In dem Bericht wird erwähnt, daß die Anzahl 
der Blutuntersuchungen seit der Einführung 
der statistischen Erhebungen im Jahre 1988 
stetig angestiegen ist. Ausgehend von 33 913 
im Jahre 1988 haben die Untersuchungen mit 
72 222 im Jahre 1992 einen neuen Höchst
stand erreicht. Gestiegen isr in diesem Zeit
raum allerdings auch die Anzahl detjenigen 
Gefangenen, die einer Blutuntersuchung nicht 
zugestimmt haben. Sie bat von 11 001 Ge
fangenen im Jahre 1989 auf 17 461 im Jahre 
1992 zugenommen. Dies bedeutet im Ver
hältnis zu den durchgeführten Blutuntersu
chungen einen prozentualen Anstieg von 16,3 
auf24 %. 

Demgegenüber verzeichnet die Zahl der bei 
diesen Untersuchungen erstmals festgestellten 
positiven Befunde eine rückläufige Tendenz. 

Von 856 posiriven Befunden im Jahr 1989 ist 
diese Zahl über 699 Fälle im Jahr 1990 und 
573 im Jahr 1991 auf 502 Fälle im Jahr 1992 
gesunken. 

Unter der Rubrik V. HIV-Injizierungen 'Näh
rend des Vollzuges bzw. in den Anstalten 
steht: ,.Verbindliche Aussagen darüber, ob 
und gegebenenfalls in welcher Anzahl sich 
Gefangene während des Vollzuges mit HIV 
inf11.iert haben, können nicht getroffen 
werden." 

Erwähnung fmdet in der Anlage auch, daß 
der Endbericht der AIDS-Enquete-Kommis
sion festgestellt bat, .,aufgrund des besonde
ren Risikopotentials und aufgrund der höhe
ren Durchseuchung in Justizvollzugsanstalten 
ist davon auszugehen, daß es dort zu Infek
tionen kommen kann; diese Vermutung ist 
bisher jedoch nicht belegt". 

Weiterhin wird ausgeführt, daß das Justizmini
sterium des Landes Baden-Württemberg eine 
landesweite Erhebung zur Suchtsituation im 
Strafvollzug erstellt hat. lm Rahmen der vor
genommenen Suchtsituationsanalyse kommt 
das Justizministerium im April 1990 auf der 
Grundlage der durchgeführten HIV-Untersu
chungen u. a. zur folgenden Feststellung: 

.,Aus den Wiederholungstests ist bekannt, 
daß noch kein Gefangener im Vollzug HIV
positiv wurde. AIDS wird -und insoweit be
steht eine Parallele zur Drogenabhängigkeit -
in den Vollzug ' importiert'. Aus der Tat
sache, daß bis beute dem Vollzugsreferat 
weder unmittelbar noch mittelbar - z. B. im 
Rahmen des halbjährlichen Erfahrungsaustau
sches über besondere Vorkommnisse im 
Vollzug bei den Tagungen des Strafvollzugs
ausschusses der Länder - kein einziger Fall 
bekanntgeworden ist, in dem z. B. ein Ge
fangener wegen einer im Vollzug erfolgten 
HIV-lnfizierung Vorwürfe oder Schadener
satzansprüche gegen eine Landesjustizver
waltung erhebt, rechtfertigt nicht die Bewer
tung, daß der Vollzug auch beute und bun
desweit jedenfalls nicht als einen die Volles
gesundheit gefährdender Herd für HIV-lnfek
tionen anzusehen ist." 

leb war persönlich als Sachverständiger bei 
der AIDS-Enquete-Kommission des Deut
schen Bundestages. Mir ist erinnerlich, daß 
einer der anwesenden Anstaltsleiter gesagt 
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bat, das einzige, was im Vollzug geregelt ist. 
daß sich täglich Menschen mit dem HIV
Virus infiZieren. Aus der Tatsache, daß noch 
niemand eine Justizbehörde bzw. ein Länder
justizministerium verklagt bat. weil er sich im 
Vollzug infiZierte, zu schließen, daß sich 
noch niemand im Vollzug infiziert bat, ist 
typisch für Strafvollzugsbehörden. Was nicht 
sein darf, kann nicht sein. 

Der Deutschen AIDS-Hilfe sind persönlich 
mehrere Fälle bekannt, wo sich gefangene 
Prauen und Mänoer im Strafvollzug infiziert 
haben. Einer Befragung im Jahre 1992 zu
folge, an der sich 117 Menschen mit HIV I 
AIDS im Strafvollzug beteiligten. hane jeder 
sechste angegeben, sich im Vollzug infizien 
zu haben. Welcher Inhaftierte bat nicht seine 
eigenen Erfahrungen mit den Gerichten ge
macht, so daß sich eine Schadensersatzklage 
oder ähnliches schon von selber verbietet. 
Schließlich bekommen vor den Srrafvoll
streckungskammern in der Bundesrepublik 
Deutschland in mindestens 99 % der Fälle die 
Anstalten Recht in ihren EntScheidungen. 

Es ist erfreulich, daß der Bundesgesundheits
minister sich an die Justizministerin gewandt 
bat, um eine Verbesserung der Situation zu 
erreichen. Aber immer noch werden im bun-

desdeutschen Strafvollzug sterile Spritzbe
stecke nicht verteilt. Die Verteilung von Des
infektionsmitteln ist mit ruhigem Gewissen 
nicht zu empfehlen. Einwegspritzen beißen 
nicht umsonst so und sind zum einmaligen 
Gebrauch bestimmt und dürfen gar nicht 
mehrfach benutzt werden. Außerdem ist das 
Ausspülen mit Desinfektionsmitteln mit einem 
hoben Restrisiko verbunden. Deswegen die 
Forderung der Deutschen AIDS-Hilfe, und 
nicht nur der Deutschen AIDS-Hilfe. sterile 
Spritzbestecke müssen im Strafvollzug für je
den Gefangenen zur Verfügung stehen und 
anonym verteilt werden. Die Deutsche AIDS
Hilfe bittet die Leser des Lichtblicks auch, 
falls sie sich im Vollzug infuiert haben, ilir 
das mitzuteilen: 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 

Jedem. der der Deutschen AID5-Hilfe 
schreibt. wird absolute Anonymität garan-
tiert. -gäb-
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Zwischen den Sozialen Diensten - Ge
richts- und Bewährungshilfe - und den 
Berliner Vollzugsanstalten wurde eine Ko
operationsvereinbal1lllg geschlossen, die 
seit dem 1. Oktober 1993 gültig ist. Von 
der Zusammenarbeit der beteiligten Stel
len, die zum Nutzen der Gefangenen erfol
gen soll. ist eine sinnvollere Vollzugspla
nung zu erwarten. Soweit die Theorie, 
doch wie verhält es sieb damit in der 
Praxis? 

Tn diesem Zusammenhang ergab sich für 
den Lichtblick im Januar dieses Jahres die 
Gelegenheit. einer Mitarbeiterin der So
zialen Dienste ein paar Fragen zu stellen, 
die sich für uns aus der Kooperationsver
einbarung (siehe Seite 9) ergeben hatten. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei ihr 
für deren BeantwortUng. Die Fragen wur
den von uns schriftlich eingereicht, denn 
leider war es aus zeitlichen Gründen nicht 
möglich, ein persönliches Gespräch mit
einander zu führen. Dadurch sind die Ant
worten zum Teil etwas hinter ihren Mög
lichkeiten zurückgeblieben. VieHeicht er
gibt sich zu einem späteren Zeitpunkt noch 
einmal die Gelegenheit, etwas konkreter 
nachfragen zu können. 

-red.-

libli: 1m Kooperationspapier heißt es. daß 
die Sozialen Dienste und die Justizvoll
rugsanstalten zum Nutzen der Probanden/ 
Gefangenen in geeigneten Fällen in der In
haftierungs- und Entlassungsphase zusam
menarbeiten. Was ist unter geeigneten Fäl
len zu verstehen. spielt dabei u. a. auch 
die Dauer der (noch) zu verbüßenden Frei
heitsstrafe eine Rolle? 

Echtenneyer: Um diese Frage- zu beant
worten. möchte ich etwas ausholen: Das 
Problem der Bewährungshilfe ist, daß wir 
erst zu einem sehr späten Zeitpunkt -
meistens einen Tag vor, oftmals aber Tage 
oder Wochen nach einer Haftentlassung -
von der zu übernehmenden Bewährungs
aufsicht erfahren. Auch die Gruppenlei
ter/ionen im Vollzug, die ja die Berichte 

DAS AKTUELLE INTERVIEW 'der üchtblick' -Januar/Februar 1994 

Kooperation zwischen 
den Sozialen Diensten 
und dem Justizvollzug 

zur vorzemgen Entlassung gemäß § 57 
StGB fertigen, erfahren von der Entschei
dung der Strafvollstreckungskammern erst 
unmittelbar vor der beabsichtigten Bntlas
suog. Das bat zur Folge, daß Entlassungs
vorbereitungsmaßnahmen nicht rechtzeitig 
eingeleitet werden können. Auch hatten 
die Betroffenen oft keine Gelegenheit. sich 
um Arbeit oder Wohnung zu kümmern. 

Diese Situation ftnden wir auch in vielen 
Fällen bei den Betroffenen, bei denen Füh
rungsaufsiebt angeordnet wurde. 

An dieser Stelle haben wir mit unseren 
Überlegungen zur "Kooperation" begon
nen. Gerade die entlassungsvorbereitende 
Phase muß von der Bewährungshilfe posi
tiv genutzt werden. Auch der Gesetzgeber 
hat in § 154 StVollzG die besondere Pro
blemstellung der Entlassungsphase berück
sichtigt und deshalb die Behörden ver
pflichtet, zusammenzuarbeiten. Die Be
währungshelfer/innen wollen möglichst 
frühzeitig noch während der Inhaftierung 
Kontakt zu den zu Entlassenen aufnehmen 

und sie in enger Kooperation mit den Mit
arbeitern des Vollzuges bei der Überlei
tung in die Freiheit begleiten und unter
stützen. Um dieses alles auch organisato
risch zu regeln, haben wir uns in der Ko
operationsvereinbaruog auf zwei Daten 
festgelegt: 

a) Wenn von der JVA eine posJttve Bot
scheidung gemäß §§ 57, 57 a StGB. 
§§ 88, 89 JGG bzw. in Gnadensachen 
angeregt wird, erhalten wir - sofern das 
schriftliche Einverständnis der Gefange
nen gegeben ist - eine Durchschrift die
ser Stellungnahme. 

b) In den Fällen künftiger Führungsauf
siebt werden den Sozialen Dieosten 
sechs Monate vor dem voraussiebtlieben 
Eintritt die Personalien der bierfür be
troffenen Gefangenen benannt. (Auch 
hier gilt das schriftliche Binverständnis .) 

Von uns wird dann sichergestellt, daß un
verzüglich Kontakt zu den Entlassenen 
aufgenommen wird. 
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libli: Von den Sozialen Dieosten und den 
Justizvollzugsanstalten werden Ansprech
partner benannt, die die Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden abstimmen. Wel
che Brfahrungen gibt es bisher dazu in der 
Praxis? 

EchJenneyer: Es ist richtig, daß die N As 
und die Sozialen Dienste BWH Ansprech
partner/innen benannt haben, die als Kon
taktpersonen nach ,.drinnenM bzw. "drau
ßen" fungieren. Eine Erfahrung unserer 
Mitarbeiter ist bisher , daß sie überwiegend 
positiv in den einzelnen Anstalten/Teilan
stalten empfangen wurden. ln den Gesprä
chen zwischen Gruppenleiter und Bewäh
rungshelfer wurde aber auch deutlich. daß 
auf beiden Seiten ein offensichtlicher ln
formationsbedarf über das jeweilige andere 
Arbeitsfeld besteht. 

Pür eine sinnvolle Zusammenarbeit ist es 
erforderlich, sich in seiner Arbeit gegen
_§Citig kennenzulernen und diese wenzu
scbätten. Das hat meines BrachteDS nicht 
unerheblichen Einfluß auf die Zusammen
·arbeit beider Dienste. 

Dennoch, und das sei nicht nur am Rande 
bemerkt. gibt es in einigen Bereichen des 
Berliner Vollzuges Unwegsamkeiten. 

libii: ln den Justizvollzugsanstalten werden 
nach Bedarf von den Sozialen Dieosten ln
fonnationsveranstalrungen angeboten, um 
ctie Gefangenen mit ihrer Arbeit vertraut 
zu machen. Wie wird dieser Bedarf ermit
telt, wer stellt ihn fest? 

Echtermeyer: Nach meinem Kenntnisstand 
wurde bisher in einer Teilanstalt der JV A 
Tegel eine Informationsveranstaltung von 
Bewährungshelferinnen für Inhaftierte 
durchgetühn. Weitere sind in Planung und 
werden in kürze erfolgen. 

DAS AKTUELLE INTERVIEW 

Kooperation zwlschen den 
SOzielen Dieristen - Gerichts· und Sew6hrungshUfe -

·· und dem Justizvolll!!ug 

Die Sczfalen Dienste und die Justizvcllzugsanstalten arbeiten zum 
Nutzen der Probanden/Gefangenen in geeigneten Fällen ·;n der tn
haftierungs- 4-~nd Entlassungsphas~ zi.Jsammen. Dabei $Oif insbe
son4~·re. der Übergang von der vollzqgtichen Behandl~:il9 i' zur Be
treÜttng durch die BeWährungshilfe verbessert weräen.;J)ie einzel
fallbezogene Zusammenarbeit der· Behörden, insbesoooete der 
Austausch von Informationen und von Berichten. setzt.(ias schrift
liche Einverständnis der Probanden/Gefangenen voraus·. Oie Ver
antwortungs- und Entscheidungskompetenz der zuständigen Be
hÖtd~n :-bfeibt uneingeschränkt erhalten. .·. 

··:;:::::' . 
.. ::. 

<:-

Oie Zusammenarbeit wird wie folgt organisiert: 

- Di& Sozialen Dienste und die Justizvollzugsanstalten benennen 
Ansprechpartner, die die Zusammenarbeit zwischen den und 
inn~(halb der Behörden abstimmen .. . · 

- OÜ('Sozialen Oien~te bieten in den J~stizvollzugs~n~talten nach 
Bedarf Informationsveranstaltungen an, um die Gefangenen mit 
ihrer Arbeit vertraut zu machen. 

- So~em eine Bewährung bereits besteht -oder unmittelbar vor der 
lr}haftierung be!>tanden hat1 son . der/die zuständi:g;· _,Bewäh
rudgshelfer/in bei der Erstellung des Vollzugsptanes :g~hört wer
den. Eine Teilnahme an der Vollzugsplankonferenz ist.'möglich. 

Wenn von den Justl~vollzugsanstaften eine positive· Entschei
dung 2ur Frage einer vorzeitigen Entlassung, verbunden mit 
ein~?; Unterstellung' unter Bewähr~ngsaufsictlt g~m: .. § § 57, 

•-.·.·:-:;;~;,. ... ·,• ..... ·<:- .:.-·· ·,· .. ~··· :;::. :;:·· 

57s~·a. StGB, § !':88, ''89 JGG bzw. iijt Gnadenweg ari'g~egt wird 
odet eine Führungsaufsicht gern. H 67 c, 67 d AtM. 4 , 68 f 
StGB zu erwarwn ist, wird den So~ialim Diensten ~ine Durch
schrift der Su.ltungnahme zugesandt. fn den Fällen künftiger 
FOhrungsaufsicht werden den Sozialen Diensten 6Jvtonate vor 
dar:n" voraussichtnchen Eintritt die fersonalien der:fiiervon be-
'tlö.:ff$n&h GefangeMn benannt. · ,.,~: · 
?" • 

... ·:<' 

- Zwischen dem/der künftigen Bewährungshelfer/in, dem/der ~u-
ständigen Gruppenleiter/in und dem/der Gefangenen werden 
Gesprächstermine vereinbart. Bei daf Entlassungsvorbereitung 

. ~pe,iten Gruppenleiter/in und Bewährungshelferlin eng zu-
sa.mmen. 

··:·. 
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Grundsätzlich gingen wir bei unseren 
Überlegungen davon aus. daß es bei vielen 
Inhaftierten zur Bewährungshilfe und Füh
rungsaufsicht eine Fülle von Fragen gibt. 
Der Bedarf von Informationsveranstaltun
gen bezieht sich deshalb nicht so sehr auf 
das .. ob", sondern auf den Zeitraum, näm
lich: wie oft und in welchem Abstand sol
len die Informationsveranstaltungen ange-

boten werden. Ich könnte mir vorstellen, 
daß eine Anstalt des offenen Vollzuges 
bzw. Freigängeranstalt einen anderen 
Bedarf anmeldet als beispielsweise die TA 
II in Tegel. 

AUe Insassen kann ich an dieser Stelle nur 
ermuntern. sich über die Gruppenleiter 
oder Insassenvertretung zu melden, sofern 
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es einen Wunsch nach Information über 
die Tätigkeit der Bewährungshelfer/innen 
gibt. 

libli: Welchen Inhalt haben diese Informa
tionsveranstaltungen und kann an ihnen 
jeder Gefangene teilnehmen oder gibt es 
Einschränkungen (z. B. in der NA Tegel 
teilanstaltsbezogen)? 

Echlermeyer: Grundsätzlieb sind die Infor
mationsveranstaltungen für jede/n Gefan
genein gedacht. Sinnvoll erscheint es, 
diese in den einzelnen Teilanstalten oder 
einzelnen Bereichen durchzuführen. Ob 
nun hier sowohl Gefangene teilnehmen, 
die in einem Monat, einem Jahr oder fünf 
Jahren entlassen werden, ist eine Frage 
der Organisation und sollte immer vor Ort 
in Zusammenarbeit mit den Ansprechpart
ner/innen entschieden werden. 

libli: Eine Teilnahme von Bewährungshel
fern an der Vollzugsplankonferenz ist 
möglich. Welche Voraussetzungen sind da
mit verbunden, und beschränkt sich die 
Teilnahme auf eine Anhörung oder ist 
auch die Möglichkeit eines Mitsprache
rechts gegeben? 

Echtermeyer: Die Erstellung und Port
seilreibung eines Vollzugsplanes ist gesetz
liche Pflicht der Anstalt. In unserem Hause 
ist es ein Anliegen, an der Erstellung des 
Vollzugsplanes beteiligt zu werden. wenn 
bereits vorher Kontakt bzw. eine Bewäh
rungsaufsicht zu einem Inhaftierten be
stand und diese/r Inhaftierte es wünscht, 
daß sein Bewährungshelfer beteiligt wird. 

Dann sollte der/die Gefangene auch über 
seinen zuständigen Gruppenleiter dem Be
währungshelfer signalisieren, daß dieser 

DAS AKTUELLE INTERVIEW 'der lichtblic.k' -Januar/Februar 1994 

DFf$ 1.5/ ;11/R EGilL I OB SIE #liR 
NOCH ZVE! 'r!OCII~N HFlL3EH- DER. 
VOLLZ {)6.5 PLnN 1$7 !II R. GVIE .5 
R~c.Wi-f!L~'O 8EK011~fl/,.5'1c IHN'{ 

bei der Erstellung des Vollzugsplanes ein
bezogen werden kann. Es gibt eine große 
Bereitschaft in unserem Hause, auch an 
Vollzugsplankonferenzen teilzunehmen, 
allerdings ist nach meinem Kenntnisstand 
von seiten der IV As davon bisher wenig 
Gebrauch gemacht worden. Das ist schon 
nacbdenkenswert, zumal gerade die Be
währungshelfer/innen oftmals viel über 
den Probanden wissen und dieses Wissen 

zu einer sinnvollen Vollzugsplanung bei
tragen könnte. 

libli: In Fragen einer vorze1t1gen Entlas
sung - wenn dazu eine positive Entschei
dung seitens der Justizvollzugsanstalten 
angeregt wird - und ansLehender Bewäh
rungsaufsicht wird den Sozialen Diensten 
eine Durchschrift der Stellungnahme zu-

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Die U N IVE RSAL-STI FTU NG 
HELMUT ZtEGNER 

informiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten nach der Haft 
Schu ldenregu lieru ng 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Z iegner (UHZ) 
im Gruppen- u·nd Beratungszentrum JVA Moabit, TA I - E 4 

Wir sind auch teletonisch zu erreichen I 

Unsere Telefonnummer: 39 79-37 87 
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gesandt. Geschieht das mitlohne Wissen/ 
Zustimmung der Gefangenen, und in wie 
vielen Fällen macht die Anstalt prozentual 
gesehen davon Gebrauch? 

Echtenneyer: Grundsatz der Kooperations
vereinbarung ist die Freiwilligkeit und Zu
stimmung der/des Inhaftierten. In der 
Kooperationsvereinbarung wurde bindend 
festgeschrieben, daß diese schriftlich er
folgen soll. 

libli: Hinsichtlich der Führungsaufsicht 
gibt es wohl auch innerhalb der Bewäh
rungshilfe sehr unterschiedliche Auffas
sungen bis hin zu der Pragc, ob sie über
haupt verfassungskonform sei, wie bereits 
im Juni 1992 in einem Interview des Licht
blicks mit Mitarbeitern der BWH festge
stellt werden konnte. Hat sich an den 
Bedingungen der PA seitdem etwas geän
dert, gibt es eventuell Initiativen, sie abzu
schaffen? 

Echtenneyer: Zur Führungsaufsicht haben 
meine Kollegen in ihrem Interview mit 

•• 

DAS AKTUELLE INTERVIEW 

dem Lichtblick schon ausführlich Stellung 
genommen. Auch aus meiner Sicht ist die 
Führungsaufsicht eine verfehlte Konstruk
tion, die sieb so nicht bewährt hat. 

Aber um Ihre Frage zu beantworten: in der 
Zwischenzeit hat sieb an den Bedingungen 
der Führungsaufsicht nichts verändert. Ob 
sieb die einzelnen Landesjustizverwaltun
gen jemals entscheiden können, darauf 
hinzuwirken, daß diese durch den Gesetz
geber abgeschafft wird, bleibt abzuwarten. 
Aktuelle Initiativen diesbeZÜglich sind mir 
nicht bekannt. 

libli: Bei der Entlassungsvorbereitung 
sollen Gruppenleiterl iD und Bewährungs
helfer/ in eng zusammenarbeiten. Ist das 
Realität oder Wunschdenken? 

Echtenneyer: Diese Frage ist so schwer zu 
beantworten. Ein großer Teil der Bewäh
rungshelfer/ innen/Gruppenleiter/innen bat 
bereits gute Erfahrungen in der Zusam
menarbeit sammeln können. Es gibt in 
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Einzelfällen eine enge Kooperation, in an
deren Fällen eher Konkurrenz oder Punk
stille. Mein Wunsch ist, daß alle Mitarbei
ter es mit ihrer Verpfljchtuog zur Zusam
menarbeit ernst nehmen und diese eine 
Selbstverständlichkeit wird. 

libli: Das Kooperationspapier ist ja von 
der Senatsverwaltung für Justiz abgesegnet 
worden. Daß es sich unter den Bedienste
ten in den Justizvollzugsanstalten nicht 
ungeteilter Zustimmung erfreuen dürfte, 
dazu bedarf es nicht allzuviel Phantasie. 
Wie verhält es sieb damit innerhalb der 
Bewährungshilfe? 

Echtenneyer: Innerhalb der Sozialen Dien
ste/Gerichts- und Bewährungshilfe gab es 
seit Februar 1992 einen ausführlichen Dis
kussionsprozen über die Kooperation mit 
dem Vollzug. Heute stellt sich die Situa
tion so dar, daß diese eine breite Akzep
tanz und Zustimmung bei den Mitarbeitern 
erfährt . 

Offentliehe Anhörung • 1n Bonn 

Das Komitee für Grundrechte und Demokratie führt 
erneut eine öffentliche Anhörung zum Thema 
"Lebenslängliche Freiheitsstrafe" durch. Vom 4. bis 
6. März 1994 treffen sich im Gustav-Stresemann-In
stitut in Bonn Bad Godesberg Experten, Vollzugs
praktiker und Betroffene, wn über "Staatliches Ge
waltmonopol , bürgerliche Sicherheit, lebenslange 
und zeitige Freiheitsstrafe" zu diskutieren. 

In der ersten öffentlichen Anhörung im Mai 1993 
zeigte sich vor allem, daß die immer wieder vor
getragenen Gründe für die Beibehaltung der lebens
langen Freiheitsstrafe einer kritischen Prüfung nicht 
standhalten können. Daher soll in der zweiten An
hörung danach gefragt werden, ob es tiefere, "im 
Staat sitzende" Gründe für die lebenslange Freiheits
strafe gibt, ob die lebenslange Freiheitsstrafe wo
möglich eine legitimatorische Funktion für das ge
samte System hat. 

Für diese Anhörung sind noch Tagungsplätze frei! 
Anmeldungen zur Teilnahme bitte an: 

Komitee für Grundrechte und Demokratie 
- Zweigbüro Köln -
Bismarclcstraße 40 
50672 Köln 
• (02 21) 52 30 56 

Die Dokumentation der ersten öffentlichen Anhörung 
(Mai 1993) zum Thema "Lebenslange Freiheitsstrafe 
- Ihr geltendes Konzept, ihre Praxis , ihre Begrün
dung" kann jetzt gegen Vorauszahlung (DM 15,
plus DM 2,50 Versand) beim Komitee für Grund
rechte und Demokratie, An der Gasse 1, 64759 
Sensbachtal bestellt werden. Ein weiteres Informa
tionspaket kann unter dem Stichwort " Info Lebens
lang" angefordert werden. (Bitte einen Verrech
nungsscheck über DM 10,- beifügen!) 

Das Komitee lebt natürlich auch von Spenden, 
namentlich die Projektgruppe "Wider die lebenslange 
Freiheitsstrafe" muß durch private Aufwendungen 
finanziert werden ... I Wer die Arbeit des Komitees 
unterstützen will, spendet an: 

Komitee für Grundrechte und Demokratie e. V. 
Kontonummer 8 024 618 
Volksbank Odenwald 
(BLZ 508 635 13) 
Stichwort: "Anhörung Lebenslang" 
64743 Beerfelden. 

Der Lichtblick wird natürlich über den Verlauf der 
Anhörung berichten. Falls Sonderurlaub gewährt 
wird , entsendet die Redaktion ihren Fachreporter 
nach Bonn . 

-kra-
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Auch die nunmehr dritte Fachtagung für 
die Mitarbeiter von Knastzeitungen vom 
7.-9. Januar 1994 in Schöppenstedt!Eit
zum war wieder ein voller Erfolg. Nicht 
zuletzt die bewährte Gastlichkeit des 
Perlenhofs Beutel und die freundlichen 
Wirtsleute trugen zum Gelingen der Ver
anstaltung bei. Das hervorragende Ma
nagement des Berliner Referenten für 
Menschen in Haft bedarf keiner weiteren 
Erwähnung. 

Das Thema dieses Seminars: AIDS-Pro
phylßxe durch Gefangenenz.eitungen. Wie 
das ausgedruckte Programm belegt, be
schäftigten sich die Teilnehmer intensiv 
mit der Frage, inwieweit die Gefangenen
zeitungen sieb an der Aufklärung und Vor
beugung gegen AIDS konstruktiv beteili
gen können. Gleichzeitig wurde überlegt, 
wie für ein besseres Verständnis mit dem 
vollzugsinternen Umgang mit den HIV
positiven Insassen geworben werden kann. 

Der Erfahrungsbericht eines HIV-Positiven 
bat uns verdeutlicht, daß es immer noch an 
der nötigen Autklärung mangelt, und daß 
der Wissensstand aller am Vollzug Betei
ligten ständig aktualisiert werden muß . 
Erst die vollständige Information über An
steckungsmöglichkeiten, aber auch die 
Vermittlung des helfenden und letztlieb 
toleranten Umganges mit HIV -positiven 
Menschen in Haft können für eine Ver
besserung des allgemeinen Klimas in den 
Anstalten sorgen. 

Wie schon in den vorangegangenen Semi
naren wurde das Fachreferat von Prau 
Reinbild Rumphorst - Pressereferentin des 
Hessischen Justizministeriums. - als Höhe
punkt der journalistischen Gestaltungsmög
lichkeiten im Rahmen der Themenschwer
punkte von Gefangenenzeitungen erlebt. 
Auch zum Thema Redaktionsmanagement 
hatte Frau Rumphorst beeindruckendes zu 
sagen; ihr selbsterarbeiteter L.eitfaden für 
die professionelle Verarbeitung von Nach
richten, trotz bescheidener technischer 
Mittel zu bewerkstelligen, gehört als S,tan
dardanleitung in jede Knastredaktion. 

Die Diskussionsrunden wurden nur durch 
die hervorragenden Mahlzeiten unterbro-
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Seminar für 
Redakteure von 
Gefangenenzeitungen 

eben, bei denen sieb alle Teilnehmer an 
einem großen runden Tisch in sehr ange
nehmer Atmosphäre zusammenfanden. 

Ein weiterer Höhepunkt des zweiten Semi
nartages war der Beitrag von Michael 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
• Rc!ent lllr Menschen in Haft -
Dieffenbacllsa-. 33, 10967 Berlin 

Gähner, der in eindrucksvoller Weise über 
die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe refe
rierte. Ohne sein besonderes Engagement 
wäre dieses Seminar nicht zustandegekom
men; ihm ist es ferner zu verdanken, daß 
erstmalig auch ein Mitglied der Licht-

Tel: (030) 69 00 87-45, Fax: (030) 69 00 87-42 

Programm 

"Seminar für Redakteure von Gefangenenzeitungen" 

7. bis 9. Januar 1994 

7.0 1. 15.30 Kaffeetrinken 

16.30 Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer 

17.00 Themenschwerpunkte in der Zeitungsarbeit 
Referentin: Reinhild Rumpborst, Pressereferentindes Hess. Min. Justiz 

19.00 Abendessen 
anschließend weiter mit dem Thema von 17.00 Uhr 

8. 9.00 Frühstück 

10.00 Redaktionsmanagement, Referentin: Reinbild Rumphorst s. o. 

13.00 Mittagessen 

14.00 Was macht die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 

Referent: Michael Gähner, DAH 

15.00 AIDS-Prophylaxe durch Gefangenenzeitungen, Referent M. Gähner, 

K. Kaliwoda, 

16.00 Kaffeetrinken 

17.00 Diskussionsrunde zur Arbeitmöglichkeit von Gefangenenzeitungen 

19.00 Abendessen 

20.00 Kuno Bärenbold, ehemaliger Knacki, liest aus seinen Werken 

9. 9.00 Frühstück 
10.00 Leben als Positiver im Sttafvollzug - ein Berroffener erzählt 
11.00 Fragen zur AIDS-Prophylaxe 

13.00 Mittagessen, Fazit, Abreise 

Während des Seminars bitte nicht rauchen - es werden Rauchpausen eingelegt 
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blick-Redaktion an der Veranstaltung teil
nehmen k onnte. 

zuzuhören, als auch die Diskussion über 
Porm und Inhalt mit ihm zu führen. 

oisieren. Alle Beteiligten haben sieb jeden
falls für 1995 schon verabredet. Von der 
Lichtblick-Redaktion wird dann hoffentlich 
der verantwortliche Redalaeur selbst die 
Genehmigung zur Teilnahme von der 
Senatsverwaltung für Justiz erhalten. 

Den Schriftsteller Kuno Bärenbold müssen 
wir unseren Leserinnen und Lesern nicht 
großartig vorstellen, er spricht durch und 
für sich bzw. mit seinen vielfältigen Ver
öffentlichungen, unter anderem auch zur 
Problematik des Gefängnisalltages. Kuno 
Bärenbold haue am zweiten Seminan ag 
quasi das Schlußwort, und alle Teilneh
mer/innen nutzten die Gunst der Literatur
lehrstunde, seinen Geschichten andächtig 

Am Sonntag wurde allgemeines Pazit ge
zogen. Diese Porm der überregionalen Zu
sammenarbeit von Redakteuren der ver
schiedensten Gefangenenzeitungen - ja der 
Gedankenaustausch an sieb - ist s innvoll 
und effektiv. Es bleibt zu hoffen, daß die 
Deutsche AIDS-Hilfe durch entsprechende 
Unterstützung der staatlichen Stellen auch 
zukünftig in die Lage versetzt wird. solch 
wichtige Seminare zu fördern und zu orga-

Die Redaktionsgemeinschaft des Licht
blicks dankt dem Veranstalter wie auch 
den Wirtsleuten des Perlenhofs für die 
freundliebe Aufnahme. Wir hoffen auf die 
vierte Tagung 1995. 

-k.ra-

HESSISCHES MINlST ERI UI\1 
DE R JUSTIZ 

,\n dte 
Te•fnehmennnen und Teilnehmer 
des DAH·Redakteursseminars 

!;ehr geehrte Damen und Herren, 

Datum 

7 Dezember 1993 

•<.:h rreue mich, daß wir Anfang Januar Gelegenheit haben werden. beim 

DAH·Seminar für Redakteure und Redakteurinnen von Gefangenen-

Schuldgefühten, vor familiaren oder finanziellen Problemen, die psychische 

Flucht in Drogen und Scheinwelten. 

Bi tte berücksichtigen Sie noch folgendes: 

Nlr wollen keine literaturwerkstalt veranstalten' Ihre Ideen sollten sich daher 

rnehr an objektiven Fakten orientieren als an subjektiven Befindlichkeiten 

Oe•sptel N1cht allgemein uber drückende Schuldenfasten schreiben, sondeM 

der Frage nachgehen. ob und wann eine Schuldnerberatung weiterhelfen 

kann 

Vermetden Sie eine Themenwahl, bei der Sie sich nur unverbindlich und im 

Uberblick außem konnen Suchen Sie steh besser einen wichtigen Aspekt, 

den Sie von mehreren Seiten kritisch beleuChten! 

Gle1chzei1tg sollten Sie sich entscheiden, in welche joumafistlsche Darstel

lungsform Sie Ihre Berichterstattung kleiden wollen in einen nüchtemen, an 

Fakten onentierten Bencht, ein Interview, eine Reportage mit der Beschrel-

zettungen zusammenzuarbeiten Um die Veranstaltung so vorzubereiten, daß bung persönlicher Eindrücke, ein Feature, das Reportage und Hlntergrund-

wtr gleich tn die inhaltliche Diskussion einsteigen können, möchte ich Ihnen henchterstallung vere1nt oder eine Satire oder Glosse 

folgende Vorschläge unterbretten. Machen S•e etnen Rechercheplan für Ihren Settrag i Wenn Sie wissen, wo Sie 

welche Informaltonen erhalten, können Sie auch die dafür notwendige Zei t 

1 Bnngen Sie einen Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel zum Thema Strafvoll- P.ulkalkuheren 

zug mit, der Ihnen positiv oder negativ aufgefallen Ist. Wir werd~n dann ver-

$uchen. anhand der Texte journalistische Qualitätsmerkmale deutlich zu 

machen 

2 Über den Prozeß zwischen der Idee und dem Schreiben eines Beitrags 

sollten wtr am konkreten Fall fachsimpeln. Ich würde dahergemeinen Teil 

des Seminars darauf verwenden, eine Redaktionskonferenz zu simulieren, 

auf der jeder Vorschläge für einen eigenen joumallstlschen Beitrag macht. 

lnspmert durch ein Sonderheft der Gefangenenzeitung der JVA Butzbach, 

das zur Zeit vorbereitet wird, schlage ich das Oberthema "Flucht" vor. Damit 

1St nicht vorrangig die Flucht aus einer Vollzugsanstalt gemeint, sondem 

beJsptelsweise auch die gedanklicne Flucnt aus dem Alltag, vor 

Soweit me1ne Vorschläge zur Gestaltung des Seminars. Ich hoffe, daß sie 

Ihnen gelallen und Sie Zeit und Interesse haben. an die Vorbereitung zu 

gehen 



14 

Am 28 . Dezember 1993 berichtete die Ber
liner Morgenpost in ihrer Ausgabe unter 
der Überschrift "Neue Haftanstalt mit 400 
Plätzen in Pankow .. über ein Planungsvor
haben der Berliner Senatsverwaltung für 
Justiz. Die in dem Artikel geäußerten Vor
schläge kamen für den Verband der Justiz
vollzugsbediensteren Berlin e. V. über
raschend. Enrsprechend erfolgte die Reak
tion des VdJB in Form eines Schreibens an 
die Berliner Morgenpost, das der Licht
blick-Redaktion in Fotokopie vorliegt. Wir 
finden es so interessant, daß wir es unse
ren Leserinnen und Lesern nicht vorent
halten möchten und nachstehend ungekürzt 
veröffentlichen. 

VdJB 

PER TELBF AX! 
An die 
Berliner Morgenpost 
Kochstraße 50 
I 0969 Berlin 

-red.-

28.12.1993 

Betrifft: lhre Ausgabe vom 28.12.1993 -
Seite 10 - Neue Haftanstalt mit 400 Plät
zen in Pankow 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Vorschläge der Berliner Senatsverwal
tung für Justiz und des Staatssekretärs 
Borrmann. eines neuen Standorts in 
Berlin-Pankow für eine neue Vollzugsan
stalt sowie eine Jugendarrestanstalt und 
eine Anstalt für den offenen Vollzug für 
inhaftierte Männer, kommen völlig über
raschend. 

Beim Verband der Justizvollzugsbedienste
ten Berlins besteht der Eindruck, daß 
immer dann. wenn die Justizsenatorin, 
Prau Professor Dr. Jutta Limbach, in Ur
laub ist, Vorschläge gemacht werden. die 
weder mit den zuständigen Ausschüssen 
des Abgeordnetenhauses noch mit den 
Fachleuten in den Justizvollzugsanstalten. 
den Gewerkschaften oder Personalvertre
tUngen abgestimmt worden sind. 

'der Iichtblick' -Januar/Februar 1994 

Immer wenn die 
Justizsenatorin 

Urlaub ist ... ? • 1n 

Die vom Abgeordnetenhaus auf Vorschlag 
der Senatsverwaltung für Justiz gebilligten 
Planungsvorhaben in Berlin berücksichti
gen diese neuen Vorstellungen bisher in 
keiner Weise. Angesichts der im Januar 
und Februar 1994 anstehenden finanzpoli
tischen Entscheidungen für die Haushalts
jahre 1995 und 96 verwundert es schon, 
wie Projekte mit eineqt voraussichtlichen 
Kostenvolumen von fast 200 MiJlionen. so 
kurz einmal zwischen den Festlagen. in die 
Welt gesetzt werden. 

Die unausgereiften Vorschläge bestärken 
beim Verband der Justizvollzugsbedienste
ten Berlins die Auffassung, daß innerhalb 
der Senatsverwaltung für Justiz ein erheb
licher Planungswirrwarr besteht. Die 
Senatsverwaltung für Justiz ist bisher mit 
folgenden Planungsruinen behaftet: 

1. Seit mehreren Jahren verfolgt die 
Senatsverwaltung für Justiz das Ziel. in 
Buch ein oeues Vollzugskrankenbaus 
zu bauen. Über die Jahre hinweg wur-

(Berliner Morgenpost vom 28.12.1993) 

Neue Haftanstalt mit 
400 Plätzen in Pankow 

Die Berliner J ustizverwal
tung will eine neue Haftan
stalt bauen. Auf einem frü. 
heren Polizeigelände in der 
Pankower Wackenbergstra
ße sollen ein Männergefäng
nis mit 400 Plätzen sowie 
eine Jugendarrestanstalt für 
30 Insassen entstehen, sagte 
Justizstaatssekretär Detlef 
Bomnann. 

.. Um den rapide steigen
den Gefangenenzahlen Herr 
zu werden, wollen wir die 
Zahl der Haftplätze in Berlin 
mittelfristig auf 5000 erhö
hen", meinte Borrmann. 
Wie berichtet, sind die 4242 
bestehenden Plätze weitge
hend besetzt. 

Auf dem Gelände, das zu 
DDR-Zeiten zum Abstellen 
und zur Wartung des poli
zeilichen Fuhrparks genutzt 
wurde, stehen gegenwärtig 
vor allem Schuppen und Ga· 
ragen. Die Männerhaftan· 
stalt soll deshalb neu ge· 
baut, der Jugendarrest in ei
nem bestehenden Flachbau 
untergebracht werden. Ne
ben Sportanlagen und 
Werkstätten ist auf der 7.5 
Hektar großen Fläche ferner 
eine Einrichtung des offe-

neo Vollzugs mit 150 Plät
zen geplant. Oberdie Kosten 
konnte Bornnano noch kei
ne Angaben machen. 

Die wenigen Bewohner in 
der Nachbarschaft brauch
ten die neue Bebauung nicht 
zu fürchten, versicherte der 
Staatssekretär. Nur teilwei
se werde die bereits beste
hende Mauer um das Grund· 
stück erneuert und auf fünf 
Meter erhöht. ansonsten 
strebe man eine Randbebau
ung mit Häusern an. Dienst
wohnungen für die rund 4 00 
Mitarbeiter in Knastnähe 
halte er jedoch nicht für 
empfehlenswert. 

Fertiggestellt werden soll 
das neue Gefängnis bis 
1995. Weitere Haftplätze für 
Männer will die Justizver· 
waltung schaffen, indem sie 
die 300 Frauen aus Plötzen· 
see in die alten Gerichtsge
fängnisse Lichtenberg und 
Pankow verlegt. Sie sollen 
bis 1996 unter denkmalpfle
gerischen Gesichtspunkten 
umgebaut werden. In dieser 
Woche wird der Bauantrag 
gestellt. Die Pläne wüssen 
noch vom Parlament abge
segnet werden. Vero Fischer 
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den unterschiedliche Konzeptionen vor
gelegt, die alle verworfen worden sind 
oder nicht zu finanzieren waren. So 
wurden Vorstellungen entwickelt , ein 
Vollzugskrankenhaus mit sage und 
schreibe 500 PlätZen zu bauen, ohne 
daß dabei Grundlagen der Gesundheits
planung für den Berliner Justizvollzug 
vorgelegt worden sind. 

2. Absolut vernachlässigt worden ist von 
der Senatsverwaltung fiir Justiz der 
Ausbau der ambulanten medizinischen 
Betreuung der Gefangenen in den be
reits vorhandenen acht Vollzugsan
stalten. 

3. Wichtige medizinische Einrichtungen 
im Krankenhaus der Berliner Justiz
vollzugsanstalten am Standort JV A 
Moabit wurden dergestalt vernachläs
sigt. daß mitunter noch nicht einmal 
einfachste medizinische Eingriffe von 
den im Justizvollzug beschäftigten Ärz
ten vorgenommen werden können. 

4. Nach den Beschlüssen des Abgeordne
tenbauses soll ab 1996 der Berliner 
Prauenvollzug an vier Standorten de
zentralisie.rt werden. Dies sollte ohne 
StandortVerlust erfolgen, da die heutige 
Justizvollzugsanstalt für Prauen in Ber
lin-Charlottenburg, eine in den 80er 
Jahren in Betrieb genommene Anstalt, 
nach modernen Gesichtspunkten gebaut 
wurde. Entgegen den Plänen des Ab
geordnetenhauses wird jetzt von der 
Senatsverwaltung für Justiz versucht, 
für die inhaftierten Prauen einen min
deren Unterbringungsstandard, z. B. 
im Bereich der Untersuchungshaft und 
im Jugendstrafvollzug und bei der 
Unterbringung von drogeninhaftierten 
Frauen festzuschreiben. 

5. Mitarbeiterinnen der Justizvollzugsan
stalt für Frauen haben wenig Einfluß 
auf die Planungen der Senatsverwaltung 
für Justiz. So wurden sie lediglich am 
22 .12.1993 kurz und knapp über die 
Planungen unterrichtet, ohne ausrci-

chend Zeit zu haben, gestalterisch an 
diesen mitwirken zu können. 

6 . Seit über vier Jahren dümpelt die voll
zugseigene Schule für die Gefangenen 
in mehreren Anstalten dahin. Fachliebe 
Zuständigkeiten sind ungeklärt. Perso
nal wurde vergrault. Lehrer werden 
nicht eingestellt. All dies bat die Kon
sequenz, daß lernfähige und lernwillige 
Gefangene keinen Haupt- oder Real
abschluß erwerben können. 

7. Zum 1. Januar 1994 wird der Justiz
vollzugsanstalt Tegel die bisher in der 
Justizvollzugsanstalt Moabit unterge
brachte Einweisungsabteilung zugeord
net. Diese Maßnahme ist eine glatte 
Fehlentscheidung. da stets im unmittel
baren Zusammenhang mit der Umer
suchungshaft und nach Eintreten der 
Rechtskrafl eines strafrechtlichen Ur
teils eine Entscheidung getroffen wer
den muß, in welche der sieben anderen 
Anstalten Gefangene aus der JV A 
Moabit zu verlegen sind. Wider bes
seres Wissen hat die Senatsverwaltung 
für Justiz zwar die NA Moabit ent
lastet, aber unnötigerweise die JV A 
Tegel mit über 200 Gefangenen zusätz
lich belastet. So wird es vorkommen. 
daß innerhalb weniger Tage Gefangene 
von der JV A Moabit zur JV A Tegel 
und dann in drei andere Anstalten wei
terverlegt werden. 

8. Im Berliner Strafvollzug sind über 200 
Gefangene, die eine Ersatzfreiheits
strafe, mitunter nur wenige Tage, ver
büßen müssen, nachdem sie eine Geld
strafe nicht haben bezahlen können. 
Zur Vermeidung dieser Strafvollstrek
kung wäre es sinnvoller gewesen. in 
enger Zusammenarbeit mit der Staats
anwaltschaft bei dem Landgericht -
auch unter zusätzlichem Personalein
salz - dafür zu sorgen,· daß insbeson
dere Menschen aus dem Ostteil der 
Stadt vor einer Einweisung in eine 
Haftanstalt beraten werden, um eine 
Entrichtung der Geldstrafe nach kon
kreten Plänen zu erreichen. 
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9. In den Jahren 1995 und 96 sollen etwa 
500 neue Vollzugsbeamte von der 
Justizvollzugsschule in Berlin-Reinik
kendorf ausgebildet werden. Die 
Justizvollzugsschule verfügt jedoch 
über keine baupt- oder nebenamtlichen 
Lehrkräfte dafür. damit ist die Ausbil
dung künftiger Vollzugsbeamter erheb
lich in Frage gestellt. 

10. Vor zwei Jahren hat die Senatsverwal
tung für Justiz ermittelt, daß etwa 700 
Gefangene langfristig vom geschlosse
nen in den offenen Vollzug der Justiz
vollzugsanstalten Düppel und Haken
felde verlegt werden könnten. Unbe
greiflich ist, daß insbesondere 1993 
ständig HaftplätZe im offenen Vollzug 
unbesetzt sind. Die Planungen der 
Senatsverwaltung für Justiz sind auch 
hier nicht mehr ernst zu nehmen. 

11. Kürzlich ist bekanotgeworden. daß die 
beabsichtigten Ersatzbauten in der 
Justizvollzugsanstalt Hakenfelde ge
fährdet sind. weil die Senatsverwallung 
für Justiz es versäumt bat, rechtzeitig 
Einsiebt in die planungsrechtlichen Un
terlagen des Bezirksamtes Spandau zu 
nehmen. Die Senatsverwaltung für 
Justiz ließ trotz mehrerer Hinweise un
beachtet, daß eine neue Hauptverkehrs
straße das Anstaltsgelände in Haken
felde erbeblieb in Anspruch nehmen 
wird, uod daß das vorhandene Grund
stück wegen planungsrechtlicher Be
fangenheiten nicht vollständig bebaut 
werden darf. 

12. Die neuen Pläne der Senatsverwaltung 
für Justiz lassen unbeachtet. welche 
Maßnahmen am bisherigen Standort in 
Köpenick (ehemaliges Prauengefängnis 
der DDR) erfolgen sollen. Hier wird 
ein wertvoller Standort ohne Not auf
gegeben, der bereits jetZt mittelfristig 
zur Verfügung stehen könnte. 

Da die Senatsverwaltung fiir Justiz über 
die letzten zwei Jahre hinweg ständig neue 
unausgereifte Vorschläge für die Planun
gen neuer Vollzugsanstalten unterbreitet 
bat, besteht angesichts der finanziellen 
Nöte Berlins die große Gefahr. daß der 
Senat von Berlin bei den Entscheidungen 
im Januar 1994 den Berliner Justizvollzug 
vernachlässigen wird, so daß in den näch
sten 10 Jahren mit keiner Entlastung zu 
rechnen ist. 

Die Justizsenatorin. Frau Prof. Dr. Jutta 
Limbach, muß unmittelbar nach der Rück
kehr aus ihrem Urlaub innerhalb ihres 
eigenen Hauses für Ordnung sorgen. damit 
nicht die Berliner Justizvollzugsbedienste
ten und die Gefangenen unter dem Miß
management der Senatsverwaltung für 
Justiz leiden müssen. 

Hochachtungsvoll 

Joachim Jetsehrnano 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Won. Ihre Wünsche, Anregungen., Forderungen, Kririk 
und Urteil müssen sich nichr unbedingr mir der Meillung der Redaktion decken. Die Red. behiill 
sich vor, Beirräge - dem Sinn eruspreclrend - zu künen. Anonyme Briefe haben keine Challce. 

"Malen im Sommer" 

Abschließeode Bemerkungen. 

Past vor einem Jahr haben wir 
zum ersten Mal darüber nachge
dacht. eine Ausstellung von Ar
beiten aus dem Knast zu machen. 

Daraus entstand schließlich: 
.,Malen im Sommer .. - Eine 
Ausstellung in der Volkshoch
schule Schöneberg, gekoppelt 
mit einem Wettbewerb. 

Inzwischen sind längst alle 
Bilder wieder da wo sie entstan
den sind. Nur Reste von Klebe
streifen zeugen noch davon, daß 
die Bilder Mauem und ver
schlossene Türen überwunden 
haben und eine Weile bei .. uns 
draußen~ waren. 

Die Bilder brachten uns etwas 
von den Träumen, den Wün
schen, der Wut und Verzweif
lung, den Empfindungen von 
.. denen drinnen" . Manches war 
gar nicht anders. Es häne wohl 
auch ,.draußen" entstehen kön
nen. Vieles aber auch nicht. 

Wer genau hinschaute und 
dabei die Gefängniszellen vor 
Augen haue. in denen die Bilder 
entstanden sind, bekam eine 
Ahnung davon, was es beißt. 
eingeschlossen zu sein. Die 
Bilder waren sehr beredt. Jedes 
hatte seine Sprache. und wer 
wollte, konnte sie verstehen. 

Es ist leicht, sich vorzustellen, 
daß es der Jury schwer gefallen 
ist, die besten Arbeiten auszu
wählen. Kriterien waren: Be-

NUN MRCH )1RL HINNE l>U 
IDIOT -ICH HRß' DUR,CHTRLLr 

rücksichtigung des Themas, Ein
fall und Originalität, eigene 
Handschrift. 

War es überhaupt sinnvoll, die 
Ausstellung mit einem Wett
bewerb zu verbinden? Wir sind 
unsicher geworden. Hätten wir 
doch die Namen unter die aus
gestellten Bilder anbringen sol
len? Die Häftlinge aus Moabit 
haben ihre Arbeiten numeriert, 
daraus schlossen wir, es sei bes
ser, die Namen wegzulassen. 

Es gab vereinzelt positive Re
sonanz aus dem Knast. Für den 
einen war die Ausstellung ein 
Impuls. wieder zu malen. Pür die 
anderen Anlaß, .,ins reine zu 
malen". Das hat uns gefreut. 

Wir haben auch Fehler ge
macht, z. B. ein Bild ungefragt. 

I 

auf das Plakat gedruckt. Das rut 
uns leid. 

Die Ausstellungseröffnung 
war soweit gelungen: Die Reden 
waren kurz. die Musik gut, das 
Publikum sympathisch. Leider 
waren nur zwei Gefangene da. 

So ist das eben. 
Und was nun? 
1994 wieder eine Malaktion? 
Wir draußen warten auf Reak-

tionen von drinnen. 

Anna Elmiger 
KuK e. V. 
AugustastraBe 4 
12203 Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Fernsehsender sucht inhaf
tierte Prau, die zu lebenslänglich 
verurteilt \Vurde. Wir möchten 
eine Reportage über ihr Leben 
im Gefängnis drehen. Ziel unse
rer Sendung soll es sein, einen 
Einblick in das Leben einer Frau 
in einer Haftanstalt zu geben, 
dem Zuschauer ihre Gefühle und 
ihren Alltag zu vermitteln. Alle 
Zuschriften werden mit äußerster 
Diskretion behandelt. Bitte 
schreiben Sie an; 

Thomas Jabn 
Pfälzer Straße 1 
50677 Köln 

Mit freundlichen Grüßen 

Tbomas Jahn 
Red. llona Christen 
RTL 
50354 Hürth 

Betr.: Weihnachtsmarkt Zehlen
dorf 4.12.1993 

Sehr geehrte Herren! 

Hiermit möchte ich Euch 
einen Kurzbericht über die 
Aktion Weihnachtsmarkt der 
NA Düppel geben. Die Ent-

I, lh r--1 ----~] 
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scheidung, einen Verkaufsstand 
auf dem alljährlich stattfindenden 
Weihnachtsmarkt in Zehleudorf 
zu bestücken, kam vom Anstalts
beirat und der Anstaltsleitung. 

Die NA Düppel hat eine 
Gärtnerei mit Gewächsbaus 
(Neubau 1990), in dem wir 
schon Grabgestecke gefertigt 
haben und für die Adventszeit 
neben Adventskränzen auch 
Tischgestecke und Wurzeln. Die
ses Adventssortiment wurde von 
uns auf dem Weihnachtsmarkt 
angeboten. 

Neben dem Anstaltsleiter, So
zialarbeiter, Verwaltung waren 
auch zwei von uns zum Verkauf 
mit. Die Resonanz auf unser An
gebot war überwältigend, so daß 
fast alles einen Käufer gefunden 
hat. Es sollte bei dem Erfolg im 
nächsten Jahr wiederholt 
werden. 

ZusälZ.lich haben wir an dem 
Stand ein Info-Blatt über den 
offenen Vollzug in Düppel ver
teilt. Der Erfolg sollte andere 
Anstalten zum Nachahmen an
regen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Meckbach 
NA Berlin-Düppel 

Rückblick einer Wahl - ganz 
ohne Qual 

Wahlen entbehren in der 
Regel das Außergewöhnliche, 
Kuriositäten entbehren sie frei
lich nie, vorausgesetzt, der Streit 
enlZÜndet sich nicht, ob falsch 
oder richtig, das lassen wir ein
mal dahingestellt bleiben, an der 
Parole: Wenn Wahlen etWas ver
änderten, sie wären verboten! 

Nun geschieht es nicht alle 
Tage, daß z. B. bei einer Insas
senvertreterwahl, so geschehen 
in Haus VI, die beiden Stationen 

tun hier nichts zur Sache und 
sind den ohnehin Eingeweihten 
bestens bekannt, sich kein einzi
ger Vertreter für dieses hohe 
Amt fmden ließ. 

Warum auf Amt und Würden 
verzichten, sagte sich schließlich 
ein Beherzter, nennen wir ihn 
der Einfachheit halber Tbeobald, 
denn schlechter als mein eigener 
Ruf kann doch das Amt eines 
Stationsinsassenvertreters auch 
nicht sein. Flugs war er in einer 
Nachwahl sozusagen nach der 
Do-it-yourself-Methode nomi
niert, und auch der TAL war' s 
zufrieden, konnte doch dem 

SPENDEN AUF DAS ~~ 
t<ONT 0 DER. ,,. 

8f.R.LINfR BANl-< AG 
(6L'l -100 200 00) 
31- 00 -132.-103 

· (•"'• OOEA. 
'·· POSTGIROKONTO 

O!R BcRUN~R... BANK AG 
NR. :Z.:Z.O 00 10!1.. 8t.N. W 

, ......, 

V(R.MfRK NICHT VtRG!.SSE.N: 
SOIVDCRKONTO LrcHTSLJCK 
. 31-00 -1?>1-10.3 

verblüfften Wahlvolk wenigstens 
ein Vertreter aus eigenen Reihen 
namentlich präsentiert werden. 
Wohlgemerkt einer, in Ziffern: 1 
Kandidat war angetreten. 

Man baue also zu wählen zwi
schen einem und möglicherweise 
keinem zukünftigen lnsassenver
treter. 

Das gefiel natürlich unserem 
vermeintlieben zukünftigen 
schon in froher Siegesgewißheit 
umhertaumelnden Tbeobald. Da
bei hatte er den alten Wahlspruch 
ganz außer acht gelassen, daß 
Konkurrenz das Geschäft belebt, 
und damit auch "keiner" ganz 

gute Gewinnchancen für sich 
verbuchen könnte! 

Nun gibt es, wie bei allen 
Wahlen, die unermüdlichen. un
eigennützigen, fleißigen. beschei
denen, natürlich unpolitischen 
Wahlhelfer, diesmal in Gestalt 
einer unermüdlichen, uneigen
nüt7igen, fleißigen, bescheide
nen, natürlich unpolitischen, fast 
rührselig zu nennenden Gruppen
leiterin von nicht sehr hohem 
Wuchs, mit geradezu enormen 
artistischen Aktivitäten ausgestat
tet. nein ausgerüstet, scheint mir 
hier noch wohltönender und von 
daher angebrachter, womöglich 

GtJ.T -.RLLES JCLRR. f .RßE~ 
LUFT:EN UONNTEN .STE 111lL! 

URL-H.ILFE ICJi EX.STICJCE- OJi 
DRS STINKT JR. ßESTIRLI5'C1l f 
5cJi1JEINE~EI .LR.SST MICH 'RRUS.' 

11 

E 



18 'der licbtblick' -Januar/Februar 1994 

Ui&h t'IIU<Uit!l'l J1ttr 
/M~tiU. t( ell'#'l ~l'< V'f.f 

1>1~111 fP~(t{ ( 

UJeY ;nw Mdr f p~H r', 
dqn Yd vnu td. rv dc 5Jdt7s
/P$ EJvs tl~wt We~ 

/dt .sdtlo~e m~'{..<. ffi)v 
vnl(' komm~.-~ ~o< r?A... 
flr"dzl f/m n.t:me t<-~dev 

P~? äw;,~~ t<J~$o-r, q~s 
t'M_ IVWklrth l/du1 tS( 
/Um. .Sr.it:J fer ft vl'\.4. 

/.!11tf WiT$ f)el-lßv d{ 
veltf Jhr '?rpb/eht 2 

auch reeller, weillrurz vor ihrem 
Urlaubs beginn. Sicher wohlver
diem: ganz sicher, da ohne Fleiß 
kein Urlaub! 

Auch Wahlhelferinnen ver
fügen über mustergültige Unter
wahlheller und, keine Frage, das 
ganz selb tverständlicb nicht nur 
bet Wahlmaoövern, gibt es doch 
verschiedenste Gelegenbeiren bei 
gemeUlSamen Freizeitbedürfnis
sen. so z. B. im Miseben regel
mäßiger, nie eintöniger Spiel
und Spaßaktivitäten (Kartenspiele 
ausgenommen), sieb einander 
näberzukommen. ergo Unter
wahlheller kennenzulernen bzw. 
um sieb zu scharen. Und, was 
noch weitaus wichtiger sein 
dürfte, dementsprechend richtig 
zu motivieren. 

Kunum. einer dieser Herren 
war bet Ausgabe und Wiederein
sammeln der eigens für diese 
Wahl fabrizierten Zenel ständig 
im Wenlauf mit der Zeit, galt es 
doch völlig ohne eine Vollver
sammlung zwischen der oachmit
tägUchcn Zählung, also zwischen 
Ein- und Aufschluß. ein halbamt
liches Wahlergebnis der Statio
nen ? und ... ? zu ermiueln und 
belcannlZUgeben. 

Tbeobald selbst votierte mit 
Stimmenthaltung, dies war aber 
eher ein Fehler, wie er selber 
später einräumte, und eine Viel
zahl Unentschlossener war ihm 
dabei leider gefolgt. 

Beim Verteilen der wichtigen, 
balbamtlicben Wablzenel wollten 
jene Stimmen nicht verstummen. 
die teils empört teils verwundert. 
auch teilnahmslos, das darf hier 
nicht verschwiegen werden, nach 
der ominösen Person Theobalds 
fragten. die sie einfach gar nicht 
zu kennen glaubten. 

Ist dein schlechter Ruf dir 
noch nicht vorausgeeilt?, mochte 
sich unser Wahllcampfkandidat 
T. ernsthaft, aber doch schon 
leicht besotgt gefragt haben. 

Immerhin, ursprünglich wollte 
er einige wenige Sätze in der 
Vollversammlung verlautbaren 
lassen. damit die ihn zu Wählen
den zunundest flüchtig einen Ein
druck von Tbeobalds Person ge
wönnen. 

,.Gewonnen" hat eine Grup
penleiterin, die entweder nicht 
willens oder nicht fähig war, so 
sinnierte Tbeobald traurig. eine 
Vollversammlung zwecks Wah
len einzuberufen, nachdem das 

Ergebnis auch bis zu ihm ge
drungen war: 

6mal Ja, 8mal Nein. 6 Stimm
enthaltungen und eine ungültige 
Stimme, daran hätte auch eine 
vernünftigerweise einberaumte 
Vollversammlung nichts mehr 
ändern können, stellte er nur 
noch halb bekümmert fest. Und 
wenn doch, sprangen ihm die 
Zweifel in die Quere? 

Dann wäre es eine Wahl ganz 
ohne Qual geworden, grummelte 
er gutmütig voller Selbstironie, 
so daß ich es nur noch undeut
Ucb vernehmen konnte. weil er 
in seiner Zelle. wie mir schien 
mit Erleichterung, beinahe un
bemerkt verschwand. 

Schade, dachte ich, und 
änderte zumindest gedaokjjcb 
mein Nein in ein Ja. 

P.S.: Tbeobald, alias 
Klaus Hafernano 
Berlin-Tegel, TA V1 

Nachruf 

Am 21.1.1994 verstarb bei 
einem Verkehrsunfall unser The
rapeut Michael Suffa. 

ln der Sozialtherapeutischen 
Anstalt warM. Suffa über Jahre 
ein Gruppenleiter und Sozialthe
rapeut, mit dem man über viele 
Probleme reden konnte. Er stand 
in seinem Ermessen jedem mit 
Rat und Tat zur Seite und konnte 
in überzeugender Weise seine 
Kltenten in seine Arbeit einbezie
hen. Seine Tätigkeit als Psycho
loge und Gruppenleiter war für 
uns Klienten immer eine Hilfe, 
und er hinterläßt ein großes Loch 
sowie eine große Trauer. 

1m stillen Gedenken verab
schieden .,,,.ir uns von unserem 
Therapeuten M. SUffa und wün
schen uns für die Zukunft etnen 
ebenbürtigen Menschen, der sich 
unserer Probleme annimmt und 
das Verständnis aufbringt, wie es 
unser Herr Suffa getan hat. 

Die Klienten der Stat. l. SolhA 
gez. 17 Unterschriften 

Mitteilung 

Da ich aufgrund der Erfahrun 
gender letzten Wochen und Mo
nate zur Anstaltsleirung und zur 
Teilanstaltsleitung kein Ver
trauen mehr haben kann, ist etne 
weitere Zusammenarbeit in mei
nen Augen unmöglich geworden 

Das resultiert aus ständigen 
"lmümern", "mißverständlichen 
Ausdrucksweisen", Ausreden so
wie unwahren, nicht überprüften 
und überprüfbaren Auskünften. 
Des \\eiteren wird die Arbeits
welse so gestaltet. daß die I V 
immer im Nachteil ist. Zum Bel
spiel sollen die Angaben der I. V. 
grundsätzlich nachprüfbar sein 
(was einen Haufen Rechereben 
erforderlich macht), während die 
Angaben der Anstaltsleitung die
sem Anspruch selten bis nie ge
nügen. Hinzu kommt. daß Frau 
Essler als TAL (das Haus betref
fend) nicht auf dem Boden der 
Tatsachen steht, und auch nicht 
auf denselben herunter zu holen 
ist. Daraus ergibt sich, daß sie 
ihre Vorstellungen mitallder ihr 
zur Verfügung stehenden Macht 
durchsetzen will. Man bat als 
I. V. nun zwei Möglichkeiten: 
aufzugeben oder Prau Dr. Essler 
zu belügen: ihre Forderungen 
durchzusetzen entfallt, da diese 
nicht durchsetzbar sind bzw. 
nicht den Interessen der Gefan
genen entsprechen. 

Nachdem ich nun ein dreivier
tel Jahr zumeist die erste Mög
tichkeil praktiziert habe, ziehe 
ich nun die zweite Variante vor. 

Das beißt, daß ich aus den 
oben genannten Gründen sowie 
aus persönUcben Erwägungen 
heraus als I. V .er zurüc.ktrete. 

Lutz Zielke, ehemaliger I. V .er 
der Station 1, SothA 
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10.12.1993 

Offener Brief 

Sehr geehrte Prau Dr. Essler, 

in Anbetracht des bevorste
henden Weihnachtsfestes und des 
nun bald beginnenden neucn Jah
res ist es uns ein Bedürfnis, 
Ihnen unser aller Dank auszu
sprechen für Ihre aufopferungs
volle Arbeit cüeses Jahres und 
besonders für das gelungene 
Ausklingen desselben. 

Sie haben das ganze Jahr über 
wieder einmal bewiesen und uns 
gezeigt, was Sozialtherapie heißt 
und bewirken kann. Sie haben 
verhinden was zu verhindem 
war, haben bereits wieder zu 
fuoktionierende soziale Kontakte 
zerstört, haben Ihre, von Ihnen 
selbst aufgestellten Richtlinien 
wieder durchsetZen können, 
haben es geschafft, selbst Ihre 
Mitarbeiter gegen Sie aufzubrin
gen. haben nach wie vor keinen 
Stellvertreter. walten und schal
ten weiterhin wie es Ihnen g~ 
fällt. treffen wiederum Entschei
dungen, die nur Ihnen sinnvoll 
erscheinen und herrschen auch in 
diesem Jahr wie eine Königin. 
Kurz gesagt: Alles wie gehabt, 
nur noch etwas perfekter! 

Besonders möchten wir uns 
bedanken, daß es Ihnen nun auch 
noch gelungen ist, unser Meeting 
zum Abschluß des Jahres zu ver
hindern! Ganz besonders begei
stert von Ihrer Arbeit zeigen sich 
jene Klienten, die bereits einge
bracht, aber dennoch dieses Jahr 
in der Haft verbringen dürfen, 
um.Jhre wackelnden Stuhlbeine 
noch einige Zeit zu festigen. 

Denjenigen, die nicht einge
bracht wurden, weil TbcrapeUlen 
dauerkrank oder lustlos sind, 
sollten Sie dankbar sein, denn 
das sind diese, die nun nicht 
mehr (jedenfalls vorerst) an 
Ihren Stuhlbeinen sägen können. 

Wir, die Klienten der Station 1 
bedanken uns jedenfalls herzlich 
bei Ihnen und wünschen Ihnen 
für das neue Jahr alles Gute, ~ 
sonders uns. einen Stellvertreter. 
der fähig ist, und für Sie vielleicht 
den redlieb verdienten Ruhestand 
oder eine Beförderung in eine 
höhere Position. Denn je höher 
die Position, je mehr Druck kann 
man nach unten geben. So könn
ten Sie ruhiger und streBfreier 
Ihre letzten (hoffentlich) Arbeits
jahre verbringen, und wir könnten 
endlich eine sorgfältige Sozial
therapie beginnen, die es ja schon 
seit einiger Zeit nicht mehr gibt. 

Mit freundlichen Weihnachts
und Neujahrsgrüßen 

Station 1. SotbA 
gez. 22 Unterschriften 

Sie sind reif für die Insel und 
können in der Haft Urlaub erhalten ? 

Sie verfügen nicht über die 
notwendige Urlaubsadresse bei 
Frau, Freundin, Freund oder 
sonstigen Angehörigen ? 

Wir helfen Ihnen weiter ! 

Die Straffälligen- und Be
währungshilfe Berlin e. V. stellt für 
Inhaftierte mit Vollzugslockerungen 
überdie 

Z B Zentrale Beratungsstelle 

Urlauberwohnungen in Berlin zur 
Verfügung. 

Nehmen Sie Kontakt auf ! 
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Wohnungen für Urlauber 
Ja , ich bin reif für die Insel. Für meinen beabsichtigten Urlaub aus 
der Haft möchte ich von Ihrem Angebot Gebrauch machen, da ich 
nicht über eine eigene Unterbringungsmöglichkeit während 
meines Urlaubs verfüge. Ich wünsche daher ein Gespräch mit 
Mitarbeitern der 

Z B Zentrale Beratungsstelle 

Bundesallee 42 - 10715 Berlin 

. . - ~ . . ~ : 
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• Ausschneiden und zusammen mit Vormelder in der Zentrale Ihrer 

Teilanstalt abgeben 



!Frankfurter Rundscheu vom 17. 1.19941 

Keine Spritzen an Gefangene 
Protestaktion YOr der Frauenhaftanstalt Preungesheim 

G.-gen _.;kandalo>\' Zustande· *I der ehergestellt Die Drogen . .o ~hms~enums
Bfhandlung dro11••nabhang~ger Gefange- Sprechenn Retnh1ld Rumphorl't , wurden 
ner haben ~htgheder d~r lmttatt\ l' --'ct rnt'tst nach etntnl Hafturlaub m dte An· 
up- ,·or der F'rauenJUSttr.·ollzugsanst.alt st.alt g<'schmuggelt. Zwar wurden d1~ Ge· 
Preungeshe~m prou~sllt'rt. ~ht emer ubt'r- fangenl'n kontrolliert. emc L<.>1bt'SV1Si· 
d1rno!nsionalen Spntze. mit der Manner t.ation aber sei nur bt'1 bt'grundetem Ver
und Frauen der Organi$3110n t~·mbohsch dacht moglich. 
da:; Tor zur Anstnlt rammten. wollten ~1e Eint> \'erga* von Spntzbestecktn, so 
auf 1hre Forderung aufmerksam machen. Rumphorst. lehne Ht>ssen ab. da man sich 
:m drogenabhangtg<' Gefangene stenle h1t>r in emer _rechtlichen Grauzone- be-
Spntzbt'stecke J uszugeben :\ur •o konnl' wege. E$ ware paradox. wenn man Gffan
v~rhmdert werden daß durch dll$ ge· genen. dit.> Wt'gen \'er$toßt>s gegen das ße. 
mem;aml' Benutzen von Bt.>>t<'<'kt.>n Ge· taubungsmlttelgesetz ein;1tzen. das 
i'.:lngeno.> mu dl'm .-\Jd>·Ertl'ger mtiz1~n .Handwerksz~u~ hefem wurde. m1t dem 
" urden. s1e m der An$t31t wener gegt.>n d.JS Gesetz 

Wte da.; he5$t;ch~ Juwzmtn)Steraum ,·er>toßen wurden Oie Lmte des Mm1ste· 
Juf Anfrage ,n!!fe wurden 1992 10 den nums .;et. .Runt~r \'On der Abhangal:lkl'iC 
.-\sBt.:tlten de~ Landt•> 14$ Dro~t~nfunde Daher habt' Hessen !991 e1n Subsutu· 
r<'p5tnert ln der f'ra nkfur1er Frauen· uon::pro,;romm !W>tane<. wonnch 10 s1e· 
jusnzvollzupan, tah wurden m ~mem bt'n An~talten :khwerabhamnge ~letha· 
F'311 Hasch1sch. 10 zwe1 F'nllen Herom ••· don erhsht>n ~ar 

(Frankfurter Rundscheu vom 24.11.19931 

Weiße Flecken - seitenfüllend 
Der Zensor arbeitet gründlich ln der Haftanstalt Schwerte 

Von Reinhard Voss (Düsseldor1) 

Jobannes Feest Ist ein Opfer der Zen· 
sur geworden. NIC!ht Ln der Bremer Uni· 
vtrsltit, wo er R.echtswisse.oscha.tten 
lehrt. Feest woUte auc:h nlc:ht Ln einer 
juristischen Fadlzeltschritt einen Artikel 
111tröffentlichen. du an den. Grw>dlHten 
der f:reiheitllch-demoluatischen Gnmd· 
otdllllni geril.ttelt bitte. Du Pro!-r 
batte vielmehr nur vun seinem Bllrfu
recht Gebrauch cemacbt l.n einem 
Scbreibeu an den Düaseldorfer JusthmJ. 
nlster Rolf Krwnslek (SPD) kJagte Feest 
uber die seiner Anslebt nach besorgnlser
rerende Elitwiclduna im nordrbei.n·west· 
llllachen Sttafvollzug im allaemei.nen 
Ulld die Schikanen 1ecen die Ge.fance
nenzeitung Kuckudl#i der Hattan.u!t 
Schwerte im baonderen. Er tat diu, wie 
u sich fiir l!inell dl!utscllen Professor ge
hört hö1llch llDd sa.chliclt. Und er bot am 
Ende des Briefes seille Mitarbeit an. falls 
der Minister zu der Au1fassung gelAncen 
sollte. d.&ß eX1erne Berater nütt.Uch seill 
llo11.11teu. um die gupannte Situation 1m 
Sch-.rter GefiDiJ!la zu entspannen. 

Proiessor Johazme.s r~ scl.icltte eine 
KDpie auch an die Zettu.nvmachu blnter 
den Schwerwr Ge-flqnismaueru. Die 
freuten sich Wld woUten den Brief Ln der 
nicll.lten Nummer des Kuckucksei verof
!entll<:hen. Doch &Ls die Zeitung jetzt otr
sc.b.len, blll!b clle S.lte 10 leer: Den Zenso
renlmJ~~umtiii H~er
-'Chil!n der hofliclte Brief eines deutacben 
Professors an einen deutschen Minister 
otfen.sicbtllch &Ls zu 1\elß, als daß er in 
ei!ler Gefangenenzeitung hätte abce
druclrt. werden kCinnen. Doch aw:h die 
Seiten SI bi$ 1S dioese-r Au.sgabe des Kuk· 
Jcucksei blieben weUl. Hier hätte elgent· 
Uch ei!l ebenfalls an Krumsiek adressier
tes Schreibell der ,.Kriminal·sozialpoliti· 
sehen Gru:ppe" (ei!l ein&escluiebener Ver
ei!! au.s Saarbrücken. der ~in Auaen· 
merk auf die Zustinde Ln Haft.ansWten 
richtet) vuölfentl!cht werden soUu. 
Audl da.s wurde von den Zensoren nicht 
~ LHr blieben außerdem die 
Sei~ S3 bis 5e, au! denen es um .Sp...,. 
bücher tilrs Überbrückun&sgeld" lfng, clle 
Seiteu 82 und 03, die ein Artikel mit der 
Übel'Scluitt ..Nazis raus!' Nllen soUte. 
Schlie811C!h wurde IIDCh da.s Editoral .l.n 
esgener Sache" •in Op(u der Zeusur. Die 
Gefangenen Wllllten. was sie nicht lesen 
durftet!. weü da.s S~chorclluter des Ju
stnvollzugumu Wl'l"sstn hatte, auch 
das Inhaltsverxeiehnls zu ::ensiere.n. 

Die leeren Selten im Kuckucksei de
monstrieren deo HCShepunkt einer Aus· 
einandersetzu.oc Im Schwerter Gefänc
nls, die vor einictn Wochen den damal.i· 
gen Anstaltsleiter Friedhelm von Meiß. 
ner Amt Ulld W\lrdn~ gekostet llatte. We
e- &lJ#bllch z:u sehlapJJ"r Amtsf\lhtunc 
wurde von Meißner au! Anonmuna des 
Justizministers als zweiter Mann ln clle 
Bochumer Ju.rtizvollzu&sanstalt abce
l!Choben. Ihm wird eine - gegenuber der 
Öffentlichkelt nicht niher definierte -
.VIelzahl dieDstlleller Verfehluuaen• zur 
Last &elest. die Ihn 111 den Auae:n des Mi· 
nis1ers zur Lettune des Schwe.rter Ge
fJ.n~ .unaeelc:net erscbeinen lu
aen·. Von Meißner klqt dagegen . 

F\lr di" DortlllllDdU Jugendrichterin 
Daemar Vleten-Crosa 1st die Stramnwt· 

zung des _als liberal bek&nnten Anstelt.s· 
Ieiters• der Beweis fiir die .drastische 
Kehrtwende" ln der bislang liberalen 
Voll%ugsgestaltung in Schwerte. ~mein· 
sam mit ihrem Maan. ebenlalls Richter 
am Amugerlcbt. schrieb sie an die Re
daktion des KucJcudcsei, in dem ~e ihr 
Unverstindnla darüber au.sdn1cltt, .dall 
- gerade in einem sozialdl!mokratisch 
regierten Land - die PoUtik und zustän
dille Behörden sich durch die vordergrii.n· 
dig geschürten Ru!e nach einem harten 
Strafrecht den Bllck derart trüben lassen. 
daß sie ent&egen Veruuntt und Faimeß 
genade den Stralpfangenen, die schon so 
vielen Repressalil!n unterworfen sind. ihr 
Forum zur Meinungsäu.ßerunc und Dis· 
kussioo beschrinken". Die beiden Ric:h· 
ter geben zu bedenken, d.&ß verbotene 
Kritik ja nicht verschwinde. .sondern 
unter Umstinden als unkontrolllerte Wut 
lm stillen schwelt. die irgendwann dann 
unliebsam explodie.~·- Das Ehepaar Vi~ 
ten-Cross steht mit dieser Ans1cht nicht 
allein. Professor Helmut Koch vom !Mti
tut f-l: DeutK!:e Sl':ac!'>c und U~rarur 
und ihre t>ldaltti.k an der Westfitischen 
WUhi!lm.s·Unlversltit Ln Mü.Ju'ter meinte 
in einl!m Protestsehreiben an den Justiz
minister, daß die Zensurmallnahmen 
gegen du Kuekucksei mit der .konzep
tion~en Weiterentwicklung hin zu einem 
modernen Stratvollzug nicht in Einkiene 
zu bringen sind". Koch weUI. wovon er 
spricht. 1n seinem Institut ~ die _Doku
mentetionsstelle Gefangenl!nllteratur" 
angesiedelt. die seit Jahren Gefangenen
zeitungen au.s dem Bundesgebiet betreut 
und berät und mit Zustimmung des Ju· 
stizministeriums Weiterbildungsmaßnah· 
men fiir deren Redakteure veranstalteL 

Doch Kocb legte sich für ein unzensier· 
tes KucJrudl~i ebenso wrgebtieh ins 
Zeug wie d ie Jllitiati"'! Freiheit und 
Menschenncbte" mit Sitz in Leip%1g und 
die KathoUsche Studentinnenceme1nde 
in Münster, die ebenfalls seit Jahren mit 
der Redaktion zusammenarbeitet. ln 
einem Brie( an die Freunde und Förderer 
des Kuckucksei kJagt die Redaktion. dall 
die Zensurmallnahmen nicht etwa gelok· 
kert, sondern derart zuge$J)itzt wurden. 
daß die Existenz der Zeitung ernsthaft 
gefährdet seL Unter anderem sei der Au· 
ßenversaJ'Id der jüngst.en Nummer mit lb· 
ren welßeo S.iten %Un~hst beschlag· 
nahmt llDd die redaktionseigenen Bnef· 
marken eilleezogen worden. Naeh e1nem 
Gespräch mit der An.stalt.sleitung wurden 
nach einigen Tagen die Zeitungen wied•r 
fnigegeben. so daß die ÖUenUichkeit zu. 
mindest ansatzweise erfuhr_ was sich 
b.inter den Gefingnismauem tut. 

Der Belrat der Justi%voll%Ugsenstalt 1n 
Schw"rte wertete die Aktionen cesen die 
Gef.agene.nultung als .Entmilndlgun(' 
der Hiltlince. Mit der VerseU<tng des 
Anstalt.slelters und der Zensur gegen da.s 
Kuckucksei sei eine bis dahin ln Schwer· 
te ..nicht bekannte Willkür über die Straf· 
an.stalt" herelncebrochen. die der Beirat 
llicht hinnehmen könne. Minister Krum
siek u ip sich ungerührt. Das Ziel der 
Resoziallsieruna werde nicht dadW'clt n· 
reicht. diktlerw der Minister der Schwer
ter Lokalzeltuns ln d.ie Feder, .daß du 
getan wird, was die Gefangenen wollen•. 

(Der Tagesspiegel vom 5 .1 2.19931 

"Täter-Opfer-Ausgleich" künftig 
im geltenden Recht verankert? 

Gesetzentwurf rückt Opfer in den Mittelpunkt des Strafprozesses 

Opfer von Verbreellen sollen nach ei
nem Vorschlag der SPO tn Zukunft mog
lic.hst direkt von den Tatern entschädigt 
werden. D1es sieht eine Initiative der SPD
Bundestagsfraktion vor, mit der erstmals 
der Gedanke des .Täter·Opler·Ausgleichs" 
m das geltende Recht aufgenommen wer
den soll. 

_Damit wird das Opfer 1n den Mittel· 
punlct des Strafprozesses geruckt und muß 
rucht mehr auf Nehenglt.>.isen um die Wie
dergutmachung seines Schadens kämp
fen·. sagte der SPD-Abgeordnete Jürgen 
Meyer bei der Vorstellung des Gesetzent· 
wurfs. Eine Entschädigung soll bei der 
Stralzumessung für den illter honoriert 
werden. D1es stelle t.>men Anreiz zur Wie· 
def11Utmachung dar und konne auch die 
Jetzt nur schwer erreichbare Aussohnung 
zwischen Tater und Opfer erleichtern. sag· 
te Meyer. Der Gedanke des .Täter-Opfer· 
Ausgelchs• beschäftige die Strafrechtswis· 
senschalt und Kriminologie schon lange. 
Bisher werde er aber in der Praxis kaum 
angewandt 

Elnfllhrung gemeinnütziger Arbeit staU 
Haft- oder Geldstrafen Auf diese WelSE 
könnten es zum BelSpiel Arbeitslose ver· 
melden, durch eine Geldstrafe noch tlefe1 
in soziale Not zu geraten. Bei Delikten irr 
Zusammenhang mit Autos schlägt die SPC 
vor. den zeitweiligen FOhrerscheinentzu~ 
zu einer selbständigen Hauptstrafe zu ma 
eben und von dret auf zwc;Jf Monale auszu 
wenen_ Bei der Bedeurung. die das Auto irr 
Lehen vieler Menschen sptele, könne dies• 
Sanktion stärker vor we1teren Straltater 
abschreckenalsbeispielsweiseeinBußgeld 

d~ 

(Der Tagesspiegel vom 10.1 .1 99 

Weniger Personal flir 
Gerichte und Gefängnis: 

Zu den SPD-Vorschlagen !ur lillte l'eu
ordnung des Strafsystems :tählt auch die 

!Neue Zeit vom 1 6.12. 19931 

Haftanstalten voll 
BERLIN e ~ltt r u nd 3930 Hafi 
'm10t~n hahrn dte steben Berhn<>r 
Grfangn1sse d1e Grenze ihre r 
\ u fnah m.,ka pazttat erre1cht 
DPr Reschlossene Mimnervo il · 
lU I: un rl d te Jugendstrafanstalt 
~md \'nll oder uber belegt N ur 
1m offf.'nen Vollzu g ~md info lge 

ln den Justizbehörden, seien es 
Staats· und Amtsanwaltschalten oder 
Gerichte und Gefängnisse. wird der 
nehmende Arbeitsanlall nicht mehr d 
entsprechende Personalverstarku1 
au-sgeglichen werden konnen. Die Ju 
verwaltung schiltzt. daß beispie1sweiSI 
Zahl der Häftlinge in den nächsten Ja 
um 60 Prozent steigen wird, die Zahl 
Stellt.>n aber nur um 26 Prozent. Wo 
mögtich ist. soll da.s fehlende Pers 
durch eine moderne Arbeitsorganlsl 
und ED\'·Einsatz ausgl!glichen werdet 

des W eihnachtsgnadenerlasses 
wemge Platze frei, sagte Justiz
sprechenn FölsLer am Mitt· 
woch ADf\.' 

(Berliner Morgenpost vom 3.1. 1 994) 

Haftklinik Buch: 160 Mio. 
Mark für 174-Betten-Haus 
Das geplante Haftkrankenhaus Der Vorsitzende des Verbandes 

in Buch wird vornusssichtlich 160 der Justlzvollzu.gsbediensteten. 
Mio. Mark kosten. Das sagte Ju- Joachim Jetschmano, kritisierte 
stizstaatssekretär Detlef Borr· ein jahrelanges Hin· und Her bei 
mann der Berliner Morgenpost. der Planung. In Moabit seien die 
Im ungenutzten Haus 5 des Klini· medizinischen Einrichtungen 
kums Buch sollen 174 Betten für derart vernachlässigt, daß mitun· 
Chirurgie und Innere Medizin ge- ter einfachste medizinische Ein-
schaffen werden. ßomnann: *Der griffe nicht vorgenommen werden 
medizintechnische und hygieni· könnten. Die~tarbeiterseien zu· 
sehe Zustand in den bisherigen dem bei den Planungen nicht ge-
Standorten in Tegel. Moabit und nügend beteiligt worden {wir be· 

h 1 richteten). Auch würde bei den 
Plötzensee war katastrop a ·" Frauen Im Bereich der U·Haft, der 

Die dortigen 178 Betten sollen Drogenabhängigen und der Ju-
nach Angaben des Staatssekretärs gendlichen versucht. einen min· 
reduziert und für die psychia· deren Unterbringungsstandard 
triscb·neurologische Versorgung festzuschreiben. Borrmann wies 
verwandt werden. Oie Pllne müs- diese Bedenken -zurück. Es werde 
sen noch vom Abgeordnetenhaus keine Ausstattungs-Einbußen ge· 
abgesegnet werden. ben. Vera Fischer 

(Berliner Morgenpost vom 19.1. 1 994) 

(Der 1 
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BGA gegen kontrollierte Heroi 
• BMIAP Berlin, 1g. jan. 

Die Stad! Frankfurt am Main 
darf Heroin auch unter medizini· 
scher Aufsicht nichl an Suchtige 
abgeben. Das ßundesgesund· 
heitsamt in Berlin lehnte die Ge· 
nehmigung eines entsprechen· 
den wissenschaftheben Versuchs 
ab. Die Behörde begrundete ihre 
Entscheidung gestern damit. daß 
die Heroinvergabe nicht im öf
fentlichen Interesse liege und da· 
mit gegen das Betäubungsmittel
gesetz verstoßen würde 

Im einzelnen monierte das 
Amt. Heroin könne den Suchti· 
gen weder von seiner Abh!ngig· 
kelt befreien. noch die dadurch 

ausgelosten Krankheiten heilen . 
Die Gefahr einer Überdosis. die 
zum Tode führe. konne auch bei 
der kontrollierten Abgabe nicht 
ausgeschlossen werden 

1\uch set zu befllrchten, daß 
der . Junkie" sieb zusatzlieh zum 
legal erhaltenen Rauschgift ille· 
gal Heroin beschaffe, donn nur 
uber eine ständige Steigerung der 
Dosis sei der begehrte .. Kick". das 
euphorische Hocbgefilhl, ge
währleistet Außerdem sei nicht 
auszuschließen, daß die Süchti · 
gendas Heroin weiterverkauften, 
das sie im Rahmen des Projekts 
erhielten. Gegen die Entschei· 
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Knastschule'"Wäit8t'·'· .. , 
vergebens auf Lehrer 
• Justiz- und Schulverwaltung verzögern seit über einem Jahr 
die Besetzung von Lehrerstellen I Warteliste von Gefangenen 

ln einer normalen Schulewären 
die Betroffenen 'ithon längst aur 
d.e Banikaden gegang1:n: Seit 
mehr als einem Jahr ~nd Ober die 
Hälfte der Lehrerplanstellen rn der 
Knastschule der Haftanslall Tcg~l 
nicht bese17.1. Bewerber. die bei 
Eanstellungs~prachcn im ,er. 
gang1:nen FrühJahr lur geeignet 
befunden worden waren. werden 
zum Teil seit Monaten von der Ju. 
~tizvcrwaltung hrngehalten. 

Nach Wochen "ölliger Funk· 
~Iiiie erfuhren einige 'on ihnen im 
'·ergangenen !'o•ember aus der 
Presse. daß SJe am 1. Januar 199.1 
mit ihrer Arbeit rn der Kn3$tschule 
beginnen sollten. Mtlllerweile ist 
dM Datum längst Ub.:f"S(hrinen. 
doch noch immer tSI mchts l!esche· 
hcn. t;merd~n w1rd 1m Teteler 
Knast die Waneli~te ''Oll Gefang1:· 
nen. die einen Schulabschluß ma· 
chen wollen. tmmcr ltlnger. Zwi
schen 30 und 50 Gefangenewanen 

esspiegel vom 30. 12.19931 

1del mit Hasch 
eibt strafbar 
UHE. 29. Dezember (dpa). Der 
it Haschisch .in ruc:ht geringen 
>leibt slta.lbar: die SIT4fvorsc:brif· 
ßen nicht gegen das Grundge-

Bundesverfassungsgericht in 
wies ln einem am Mittwoch ver
en Beschluß einen Antrag auf 
ge Anordnung gegen ein Urteil 
erichts Lüneburg als .offensicbt· 
Jrtindet• zurück. Eme Entschei
'r Hauptsache, also üb\!r die dem 
.grundebegende Verfassungsbe· 
wird lur Anfang 1994 erwartet. 

.nslcht des Zweiten Senats is1 
nnbar, daß die Strafvonchnften 

derz.eit auf einen Unterrichtsplatz. 
AufNachfrage der tazließder Lei· 
ter der Abteilung Straf>·ollzug in 
der Justim~rwaltung. Christoph 
AOgge. ge$ttrn ~<i~n: Die met· 
\tcn Lehrerstellen wUrden nun 
zum 1. Februar besetzt. Im Kna~t 
halt man ditl>e Versprechung in· 
%\\"ISChen jedoch fUr ~ Vonau
schung von AkU•ISmus·. 

ln Berlins größter Männersrraf· 
anstalt befinden sich zur Zeit rund 
1.300 Gefangen~. Rund zehn Pro
zent von ihnen.~ die Rej;el. kom· 
men als Schüler Rlr die Knast· 
'itbule in Betracht. um den Haupt· 
oder Real;chulat>schluß zu ma· 
chen oder ein Grundbildungsjahr 
1u absolvieren. Doch aus Pädago· 
genmanget mthsc:n VIele Lemwil· 
lige abgew1esen werden. ln der 
Schule unterrichten derzeit nur 
lWei vollbeschaft1gte Lehrer und 
ein Teilzeit-l'lldagoge so"ie einrge 
Honorarkräfre. Die Qbrieen \ier 
festen Lehrerstellen ,i"itd seit 
langer Zeit unre.ellt. Dab.:i hatte 
•~ in der Stellena~hreibun2 von 
Olullber 1992 noch geheiße; .. !>0-

fort besett.bar"". 
Nach den Ein~tellungsgesprä· 

chen im Frühjahr 1993 haue man 
die aus2ewahhen Kandidaten um 
Gedullgeheten. ~<eil nochdie Zu· 
,ummung der Sthul\"erwaltung 
emtteholt werden mußte. Der Htn· 
tergrund: Dte Stellen waren fllr 
Haupt- und Real~hullehrer aus· 

ge<;(hrieben. beworben hatten ~ich 
aber fast nur Gymn3$iallehrer. Der 
Leiter der Abtetlung Strahollzug. 
Aügge. sagte gestern. daß dte 
GymnMiallehrer aufgrund 1hrer 
mangelnd(n Oualifikauon nicht 
"ie vorgesehen als Beamte Ctn!\C· 
stellt "erden kbnnten. fur sie 
Iaune nurern befri>tetes An~c51dl
ten•erhältni> mit genngere( Bewl· 
dung in Frage. Dtcs mit der Schul· 
verwaltung zu klaren habedie Etn· 
Mellungen so lange verzögert. AU· 
ßo!rdem habe man ~eholfr. die Ab
teilung .SonderpJdagog•k" der 
SchuheNaltun~ werde die Knast· 
~hute üb.:rnehmen. 

Von der Schulverwaltung \\Jr 
gestern keine Stellungnahme LU 

erhalten. Spr~cher Andreas \lOt!· 
geltn kundigte )Cdocl> filr heure 
eine Erklilrung an. ln puneto cmer 
möglichen Ub.:mahme der Kna>t· 
'ithule durch dte Schul,erMhune 
:.ei die Justiz wohl .. einem Miß,er: 
standnis auf~ese<>o<n·· 

Im Tegler Kna:11 findet man fur 
das \ 'erhalten der Verantwonh· 
chen nur noch ctn Wort: .. Skan· 
dat··. Da soll~ noch einmal Jemand 
•·on Resozi3lisierung reden. Leod· 
tragende seien dte schwach>ttn der 
Gefangenen mot Schr.~it•· und l<· 
~h"achen Ohne emen Haupi 
oder Beruf>.'thutab«h!ußkonnten 
sie keone Lehmelle antreten: .. Fur 
einen. der dreo Jahre cmsitzr.ll\hh 
da Jeder Monat:· Pluronia Plarre 

PR ESSESPIEGEL 
LKE~2E'2hiECEr 

!Berliner Morgenpost vom 9 .12.19931 

CDU rückt von "lebenslang" nicht ab 
Der Vorschlag von juslizsenatorin jutta Limbacb (SPD). die leben$· 

lange Freiheitsstrafe durch eine differenzierte Strafmöglichkeit zu 
ersetzen, lehnte die CDU gestern ab .•• Mit uns wird es keine Bundes
ratsinitiative in dieser Richtung geben", so der rechtspolitische Spre· 
eherder COU-Fraktion, Abgeordneter Andreas Gram.. BM 

I Berliner Morgenpost vom 13. 1.1994) 

Justitia zeigt sich 
verschwenderisch: 
29 000 m2 Büros, 

1,8 Mio. Mark 
Makler-Provision 
Hat die Justizverwaltung 1.8 

Millionen Mark Maklerprovision 
für das neue Gerichtsgebäude an 
der Moabiter Kirchstraße 6-7 
zum Fenster hinausgeworfen? 
Die Sch.liisselübergabe von Bau
herr Ernst Freiherger an justlzse· 
natorin jutta Limbach (SPD) wur· 
de gestern vom Streit um die Zu· 
Lässigkeit der Provision an die 
. Spreebogeo GmbH" uberschat· 
teL Knackpunkt: Alleinige Ge· 
sellschafterin der Maklerfirma ist 
Freihergers Ehefrau. 

.. Diese Zahlung ist moralisch 
anrüchig. Eine so enge personelle 
Verflechtung von Vermieter und 
Makler ist ml.r in Berlin noch nie 
untergekommen". wettert Wolf· 
gang Gruho (43), Vorsitzender 
des Rings Deutscher Makler. 
Nach geltender Rechtslage sei es 
verboten, daß ein Hauseigentü· 
mer gleichzeitig als Makler auf· 
trete und Pro\ision kassiere. 
Grund genug fur den Prasidenten 
des Oberverwaltungsgericbtes. 
Dieter Wilke. den Malder-Anteil 
seiner Behörde von einer Million 
!vfark zunachst nicht zu zahlen 
Sprechetin Corinoa Broy-Bülow· 
,Bei einer Ehe ist d ie Verbrodung 
;zwischen Vermieter und Makler 
so eng. daß in unseren Augen der 
Anspruch auf Provision entfällt:· 
Erst auf Anweisung von J ustizse· 
t..atorin )utta Limbach tSPDl 
::Oberwies Wilke das Geld 

Die Justizverwaltung sieht eine 
klare personelle und gescbäftli· 
ehe Trennung: . Die GmbH ist 
keine Ehefrau und rechtlieb ei· 
genständig", sagt justiz.Staatsse
kretär Detlef Borrmann. Die Zah
lung sei rechtmäßig erfolgt ... Das 
ist ein FinanzskandaL Die Justiz· 
Verwal tung ließ sieb mit einem 
spitzbübischen Bauerntrick aufs 

Glatteis führen", kritisiert dage
gen FDP·Sprecher Olaf lrmscher. 
Der Bau sei in enger Absprache 
mit der Verwaltung erfolgt, der 
Makler .nachträglich und künst· 
lieh" eingeschaltet worden. 

Das weist die Justiz zu.rück. 
"Die Spreebogen GmbH erbrachte 
Maklerleistungen durch Offerten, 
Anzeigen und intensive Vermitt· 
lungsverhandlungen". sagt Borr
mann. Damit sei der Anspruch 
auf Provision erfüllt. .. Wer Räu
me in solchen Dimensionen 
sucht. kommt in unserer Gesell
schaft an Maklern nicht vorbei". 
ergänzl er. Eine Erfahrung. die 
sich Freiherger zunutze machte: 
. Kein Makler war bereit. mein 
Projekt exklusiv zu "ermarkten. 
Daher gründete ich 1990 die 
GmbH." Alleine 700 000 DM bäl· 
te die Errichtung von Büro-Mu
sterraumen gekostet. Die gesamte 
Investitionssumme fur den Kom· 
plex auf dem ehemaligen Bolle
Gelande beträgt 500 ~!fo. DM. 

Der Justiz stehen 29 ooo Qua
dratmeter a 45 Mark Miete und 
1000 Räume zur Verfügung. Mit 
H 2 Riebtern und 220 Mitarbei· 
tern sind das Verwaltungs· und 
das Oberverwaltungsgericht ver· 
lreten. Beide haben 13 Sitzungs· 
säle. Plenarsaal. Bibliothek und 
Kantine mit 120 Plätzen. 78 Rich· 
ter und 230 Dienstkräfte der \'er· 
kehrs· und Wirtschaftsabteilun· 
gen des Amtsgerichts Tiergarten 
(Strafsachen) zogen ein. Auch die 
124 Amts· und Oberamtsanwälte 
sowie 176 Mitarbeiter der Amts· 
anwaltschart arbeiten dort. 

Ein Absahner sei er nicht. sagt 
Freiberger: ,Stau der üblichen 
drei wurden nur anderthalb Mo· 
natsmieten Provision berechnet:• 

Mattbias Leonhard/Michael Unk 

Handeln mit Cannablsproduk· 
cht geringen Mengen· Grund
letten. Insbesondere Hege darin 
toß gegen das Grundrecht auf 
altung der Persönlichkeit. Den 
· Richtern Uegen w derselben 
:h Vorlagebeschlüsse von drei 
3erichten vor. Nur knapp sechs Prozent !Süddeutsche Zeitung vom 7.12.1 9931 IDie Tageneitung vom 31 . 1.19941 
:hwerdefllhrer war Im Mln 1992 
dger!chl wegen Handels mit 
einer Freiheitsstrafe verurteilt 

eine Rev1slon wurde im Oktober 
Bundesgeri.chtshof verworfen. 

2031/92 vom 22.. Dezember 1993} 

L-Abgabe 
~r Gesundheitsbehörde 
' Stadt Frankfurt tnner· 
es Monats Widerspruch 

der Häftlinge sind Frauen 
Bonn (AP)- Nur knapp sechs Prozent der 
Hältlinge in deutschen Gefängnissen sind 
Frauen. Die Pa.rlamentarisch.e Staatsse
kretärin im Bundes!rauenministerium. 
Comelia Yzer, erklärte, Frauen seien Im 
Spektrum der Straftäter nur eine Rand
gruppe. 23.3 Prozent der ermittelten Tat· 
verolichtlgen seien Ftauen. 16.3 Prozent 
der Verurteilten und 9,7 Prozent der zu 
Haft Verurteilten. Frauen würden nicht 
nur weniger häufig straffällig. sie v.1l.rden 
auch weniger häufig rückfällig. 

liesem Recht will die 
ter Stadtratio Margere
sch Gebrauch machen. 
digte an. Widerspruch 
~n und notfaUs vor den 
ngsgenchten zu klagen. 
warf dem Bundesge· 

!Süddeutsche Zeitung vom 11 .1 . 19941 
DDR-Richterinnen · 

samt vor. den Versuch 
rnebmen. _eine nach
erfolgreiche kommunale 
,} itik zu blockieren". Sie 
ron .. Inkompetenz und 
Neigerung von Oberle
' fOr Drogenabhängige". 

auf Lebenszelt übernommen 
Dertin (AP) - Erstmals sind drei ehema.li· 
ge DDR·Rlchterinnen in BerUn auf Le
benszeit in den Justi%dienst der Bundes
republik ilbemommen worden. Nach An· 
gaben der Justiz haben die drei im Alter 
zwischen 30 und 34 Jahren eine dreijlihrl· 
ge Probezeit in Zivilkammern des Land· 
gerichts und gleichzeitig eine zuslUzllche 
Ausbildung absolviert. insgesamt hatte 
die Justizverwaltung nach der Vereini· 
gung 43 ehemalige Juristen aus dem Ost· 
teil der Stadt auf Probe übernommen. 

Sparen auf Kosten der Aidskranken 
• Etat der Deutschen Aids-Hilfe wird um 10 Prozent gekürzt 

8erlin (htt) - Die Deutsche 
Aids-Hilfe (DAH) hat •or den 
Konsequenun der zehnprounri· 
~n KUrzunl! ih~ Ela15 filr 199J 
gewarnt ... \Venig.er Schulung von 
ehrenamtr.chen und bezahlten 
Mitartleitern bedcuttt weniger 
quah ftlienes Personal CUrdie loka· 
kn A1ds·Hilfen und wenitter Sera· 
tung·. faßt DAH-Pre$sesprecher 
Michael Lenz die Folgen z~
mtn. Auo;h die in1emnhonnle Zu· 
sarnmenarheir ist durch die Kür· 
zungcn b<.">drohr. 

Die Bundesuntrale for gesund· 
hentkhe Aufklaruntt muß bei der 
Aids·Prä,ention on diese-m Jahr 
neun MiUionen Mark einsparen. 
Davon entfallen - bedingt durch 
eine zehnproz.entige HaU$halts· 

~perre - 700.000 Mark auf die 
DAH Stall 7A Millionen stehen 
dem Dachverband der Aids-Hil· 
f~n m diesem Jahr dann nur noch 
6.7 Mithon~n zur WrfUgung. 

unz kririsiene auch die Vorga
ben de$ Bundesgesundheitsmini· 
steriums. wonach hei den Aufklä· 
run~pagnen und -materialien 
möglichst nicht gekUrzl werden 
soll .• Im lJmkehf"S(hluß bedeutet 
dBS. daß ..,.,r be1 den An\\ebol<n filr 
H IV -Positive und Aidskranke spa· 
ren müssen:· Aulkrdcm solle -so 
die zweite Vorgabe - der Bereich 
_Internationale Zusammenarbeit 
und Veme12ung 'On ~lbstht1fe
g:ruppcn· völligg.esrrichcn werden. 
Damit Wäre \"Or allem die Arbeil 
"On Eurocaso betroffen. einem 

Zusammenschluß eu.ropai'ither 
Aods·S<!f\ice-Oru nisationen. des 
>tn Büro seit dem 1 Januar an d"' 
DAH 3n!!.el!li~en 1st. Die EurOo 
paische Gernemsehaft hat für di< 
Vemctzung. der ~50 Mitgbl!ds 
ttruppen ~.000 Mark t>erei1gc 
stellt. allerdinl!S unttr der VoralL~· 
setzun~ da6 ~cttere :100.000 Mari. 
aus anderen Quellen e~hlosse11 
"erden. Wenn skh die Bunde;rc 
gtcrung nicln. wie om DAH-Haus 
halt beantragt. m11 tOO.OOO Ma~l. 
beteiligt . ..is1 das Projekt gestor 
beo~. hefOrchtet Michael Ltlll 
Eine Sprechenn des Bundesge· 
sundheitsminlstcriums erklärte 
d1e Höhe emer möglichen FOrde 
rung werde gegenwärtig noch ge 
prUft. will 
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GIV 
Senatsverwaltung für Justiz 

1 7. Dezember 1993 

Gesamtinsassenvertretung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Schulze! 

Nach Überprüfung Ihrer o. g. Bingabe vom 
15. November 1993 teilen wir lh.oen zu den 
el.DZelnen von lh.oen im Namen der Gesamt
insassenvenrerung der Justizvollzugsanstalt 
Tegel vorgetragenen Anliegen folgendes ntit: 

1. Doppelbelegung 

Wie Ihnen bekannt ist. ist seit der Herstellung 
der Einheit Deutschlands in Verbindung mit 
den seitdem kontinuierlich steigenden Kri.mi
nalitätsraten der Belegungsdruck auf die Ber
liner Jusuzvoll.zugsanstalten ständig gestiegen. 
Die Justizvollzugsanstalt Tegel hat hierbei 
aufgrund der durch den Vollstreckungsplan 
für das Land Berlin festgelegten Zuständig
keit für männliche erwachsene Strafgefan
gene die Hauptlast des Anstiegs von Straf
gefangenen im geschlossenen Vollzug zu 
tragen. 

TEGEL INTERN 

Ungeachtet dessen war und ist die Leitung 
der Justizvollzugsanstalt Tegel im Einverneh
men mit unserem Hause bemüht, eine Bele
gung von Einzelhafträumen mit zwei Gefan
genen (Doppelbelegung) so lange wie mög
lich zu vermeiden. Eine solche Maßnahme 
kommt erst in Betracht, wenn die Zahl der 
Gefangenen die festgelegte Belegungsfähig
keit der Anstalt erreicht hal. Für den Pali 
einer unausweichlichen Doppelbelegung ist 
geplant, diese so lange wie möglich auf frei
williger Basis und vorrangig in den Teilan
stallen vorzunehmen. für die eine Waneliste 
aufzunehmender Gefangener besteht. Ein 
solcher Schritt stünde im Einklang mit dem 
Bestreben, Gefangene nach den Vorgaben 
der Einweisungsabteilung unterzubringen und 
die bestehenden Wartelisten abzubauen. Dar
überhinaus könnte auf diese Weise das 
Grundprinzip der Trennung von drogenab
hängigen Gefangenen in den Altbereichen 
von nicht drogenabhängigen Gefangenen in 
den Teilanstalten V und VI als Kern der Neu
strukturierung der Justizvollzugsanstalt Tegel 
aufrechterhalten werden. 

2 . Tagesablaufpläne 

In den Teilanstalten I, fl und UI fmdet derzeit 
ein nach innen .,offener'· Vollzug statt. was 
grundsätzlich dem AngleichungsgrundsatZ 
entspricht. Es muß jedoch leider festgestellt 
werden. daß diese Maßnahme, die auch als 
Vertrauensvorschuß gegenüber den Gefange
nen gedacht war, nicht den erhofften Erfolg 
gebracht hat. Es hat sieb im Gegenteil her-
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ausgestellt. daß e iner derartigen Vollzugsge
staltung dem Gebot des GesetZes, schädlichen 
Polgen des Freiheitsemzuges entgegenzuwir
ken, nicht gerecht geworden ist. 

In den genannten Teilanstalten sind zu einem 
erheblichen Teil Gefangene untergebracht, 
bei denen eine Drogenproblematik und damit 
latent die Gefahr besteht. in persönliche und 
materielle Abhängiglceiten zu geraten. Die 
Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel ist ge
halten, derartigen Entwicklungen im Rahmen 
der allerdings nur begrenzten Möglichkeiten 
zu begegnen. Die geplanten Tagesabläufe 
stellen in diesem Zusammenhang sicher, daß 
unkoutrollierte und unerwünschte Aktivitäten 
von Gefangenen während der Freizeit auf den 
Stationen reduzien werden. Daß mit diesen 
Regelungen auch Preiräume von Gefangenen 
beschränkt werden, die bereit sind. sieb von 
subkultureilen Ein11üssen fernzuhalten. ist 
uns selbstverständlich bewußt. 

Die Anstaltsleitung ist seit geraumer Zeit be
müht, durch den Ausbau von Bildungs- und 
Freizeitangeboten für Gefangene der Teilan
stalten I, n und fll diese Nachteile abzumil
dern. So bietet die Sportabteilung der Anstalt 
schon gegenwänig den Gefangenen ein aus
gewogenes und abwechslungsreiches Spek
trum an Sportaktivitäten an, das im Vergleich 
zu anderen Freizeit- und Bildungsangeboten 
überdurchschnittlieb wahrgenommen wird. 
Pür den Winter 1993/1994 und folgende 
Jahre ist darüberhinaus eine Intensivierung 
des Sportangebotes an Wochenenden der
gestalt geplant. daß Sport jeweils auch 
Samstag- und Sonntagvormittag angebot.en 
wird. 

Neben SportVeranstaltungen werden nach 
dem Freizeit- und Bildungsplan der Justiz
vollzugsanstalt Tegel aucb zahlreiche Ge
sprächs- und Freizeitgruppen durchgeführt. 
Die Bemühungen um eine Ausweitung dieser 
Angebote haben bereits erste Erfolge gezeigt. 
So wurden in der Teilanstalt I nach der Wie
dereröffnung am 1. Februar 1993 9 neue 
Gruppen eingerichtet; in der Teilanstalt n 
sind seit Sommer 1992 zu 17 bereits früher 
bestebenden Gruppen 5 neue Gruppen und in 
der Teilanstalt lfl zu 11 bereits bestehenden 
Gruppen 6 neue Gruppen hinzugekommen 
(Stand: November 1993). 

Die Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel 
wird sich auch im Jahr 1994 um einen weite· 
ren Ausbau der Freizeitangebote bemühen. 

3. Ausbau offener bzw. sozialthera
peutischer Vollzugseinrichtungen 

Zu Ihren deo offenen Vollzug betreffenden 
Vorschlägen ist grundsätzlieb festzustellen, 
daß die Senatsverwaltung für Justiz auch wei
terhin das Ziel verfolgt. den offenen Vollzug 
kontinuierlich auszubauen. Im Rahmen der 
Standortsuebe kommen grundsätzlieb auch 
Gebäude in Betracht, die früher von deo 
Alliierten genutzt wurden. während wir wei
tere Bauren im Bereich der Justizvollzugsan
stalt aufgrund der bereits jetzt bestebenden 
enormen Größe und Auslastung der Anstalt 
nicht für zweckmäßig halten_ 
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Leider haben die Erfahrungen der letzten 
Jahre gezeigt. daß im Zuge zunehmender 
Kriminalität und Gewaltbereitschaft von 
Straftätern immer weniger Gefangene für eine 
frühzeitige Unterbringung im offenen Vollzug 
geeignet sind. so daß die offenen Justizvoll
zugsanstalten zur Zeit nur eingeschränkt zu 
einer Bntlastung der Justizvollzugsanstalt 
Tegel beitragen können. Die von Ihnen er
wähnten Gefangenen. die wegen Bagatell
straftaten zu kurzen Freiheitsstrafen verurteilt 
worden sind, befinden sich in aller Regel im 
offenen Vollzug. Für einen Ausbau sozialthe
rapeutischer Binriebrungen gibt es zur Zeit 
keine Veranlassung. da die derzeitigen An
gebote sowohl für männliche als auch für 
weibliebe Gefangene ausreichend sind. 

4. Frü.h7.eitige Abstellung aller 
Vollzugspläne auf zwei Drinel 
der Strafzeit bzw. Halbstrafe 

Die Festlegung des voraussichtlieben Entlas
sungszeitpunkts im V ol..lzugsplan erfolgt im 
Rahmen der gesei.Zlichen Vorgaben so früh 
wie möglich. 1n welcher Phase der Haftzeit 
dies möglich ist, muß sich allerdings immer 
nach den Umständen des Einzelfalls richten, 
da diese Entscheidung eine prognostische 
Einschätzung des Gefangenen voraussetzt, 
die sachgerecht nur vorgenommen werden 
kann, wenn ausreichende Erkenntnisse ge
wonnen worden sind. 

5. Zusammenarbeit zwischen den 
Mitarbeitern der Anstalt und 
der Bewährungshilfe 

Zwischen den Berliner Justizvollzugsanstalten 
und den Sozialen Diensten - Gerichts- und 
Bewährungshilfe - ist eine ab 1. Oktober 
1993 gültige Kooperationsvereinbarung ge
schlossen worden, von der eine erhebliche 
Verbesserung der Zusammenarbeit d.er betei
ligten Stellen im Hinblick auf eine sinnvolle 
Vollzugsplanung für Gefangene zu erwarten 
ist. 

6. Schaffung neuer Therapiestellen 
für Drogenabhängige 

Nach unserer Überzeugung ist die Anzahl der 
Therapieangebote für Drogenabhängige in 
Berlin ausreichend. So gibt es derzeit 520 
stationäre und 286 ambulante Therapieplätze 
sowie 172 Naehsorgeplätze. 

Da nur eine sehr begrenzte Zahl von Drogen
abhängigen therapiewillig und -fähig ist, kann 
das Problem der Beschaffungskriminalität 
nicht allein mit mehr Therapieplätzen gelöst 
werden. Vielmehr müssen zusätzlich andere 
Maßnahmen wie Substitutionsbehandlung. 
"Srreetworkk und andere ambulante Hilfen 
angeboten werden. Die Senatsverwaltung für 
Justiz bat im übrigen zusammen mit dem 
Landesdrogenbeauftragten und den Drogen
beratungsstellen ein Konzept für die Neu
strukturierung der Drogenarbeit in den Ber
liner Justizvollzugsanstalten entwickelt. das 
nach und nach umgesetzt wird. 

TEGEL INTERN 

7. Strafrechtliche Reaktion 
auf Bagatellstraftaten 

Bei Bagatellstraftaten besteht bereits nach der 
gegenwärtigen Gesetzeslage die Möglichkeit, 
Geldstrafen zu verhängen - was in der Regel 
auch geschieht - bzw. das Strafverfahren bei 
geringer Schuld mit oder ohne Zahlungsauf
lagen einzustellen (§§ 153, 153 a StPO, 
§§ 45, 47 JGG). Bine Ausweitung dieser 
Regelungen müßte vom Bundesgesetzgeber 
beschlossen werden. 

8. Täter-Opfer-Ausgleich als 
Alternative zur Freiheitsstrafe 

In geeigneten Fällen wird bereits heute im 
Anschluß an Straftaten ein Täter-Opfer-Aus
gleich gefördert. Mit der Durchführung die
ser Aufgabe sind in der Konfliktberatung un,d 
-scblichtung besonders ausgebildete Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter der Sozialen Dienste 
der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe -
betraut. 

Für die beabsichtigte Abwendung einer Dop
pelbelegung in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
kommt diesem Instrument allerdings ein.e 
eher geringe Bedeutung zu. weil die Straf
taten. die für die Anbahnung eines Täter
Opfer-Ausgleichs geeignet sind, erfahrungs
gemäß nur ausnahmsweise mit Freiheitsstra
fen ohne Bewährung geahndet werden. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben ge
dienr zu haben und sehen Ihre Eingabe hier
mit als erledigt an. 

Hochachtungsvoll 

im Auftrag 
Marbofer 

Hausill 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

An die 
Insassenvertretung der TA m 

Sehr geehrter Herr Rybinski, 

19.11.1993 

nach gründlicher Priifung der in Ihrer Ein
gabe vom 15.10.1993 vorgetragenen Be
schwerde gegen den Gruppenkoordinator der 
TA W, Herrn S., teilen wir Ihnen- im übri
gen mit Bezug auf das heute in vorsteheoder 
Angelegenheit mit Ihnen geführte Gespräch -
folgendes mit: 

Der von Ihnen geschilderte Sachverhalt stellt 
sich insofern als unvollständig dar, als daß 
von Ihnen der Eindruck erweckt wird, die 
Beinmaschine (für sog. Beinstrecker/Bein
curls) sei an die TA V ersatzlos abgegeben 
worden. Die TA III bat jedoch im Gegenzug 
eine andere Beinmaschine (eine sog. Hacken
schmidtmaschine) und ein weiteres Gerät 
(eine sog. Scott-Curlbank) bekommen. 
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Der Austausch der Geräte erfolgte unter Be
teiligung des Sportkoordinators V. des Sport
koordinators ill sowie mit Genehmigung des 
Leiters der Wirtscbaftsverwaltung, dem die 
Ausstattung der Sporträume obliegt. 

Eine Dienstpflichtverletzung durch den Grup
penkoordinator der TA ill konnte aus vorge· 
nannten Gründen nicht festgestellt werden, so 
daß für Maßnahmen im Wege der Dienstauf'
sichtkeine Veranlassung besteht. 

Wir werden jedoch lcünftig dafür Sorge tra 
gen, daß bereits im Vorfeld beabsichtigter 
Veränderung dieser Art eine Beteiligung der 
Insassenvertretung rechtzeitig erfolgen wird. 

Hochachtungsvoll 

im Auftrag 
Au er 

Insassenvertretung TA ID 
Der Sprecher 

An den 
Teilanstaltsleiter m der NA Tegel 
Herrn Auer 

6.12.1993 

Betreff: Ihr Schreiben vom 19.11.1993 Ll.lill 
Geschäftszeichen TAL m auf meine in mei
ner Eingabe vom 15.10.1993 gegen den 
Gruppenkoordinator der TA ID, Herrn S., 
vorgetragene Beschwerde. 

Sehr geehrter Herr Auer. 

das oben näher bezeichnete Schreiben von 
Ihnen habe ich zur Kenntnis genommen und 
dessen Inhalt mit den Teilnehmern der Han
telsportgruppe sowie dem führenden Sport 
kalfaktor T . besprochen. Die Abgabe der 
Beinmaschine an die TA V findet mit oder 
ohne Ersatz nicht die Zustimmung der Be
fragten. Die Maschine wird ohne Ausnahme 
von allen zurückgefordert. Es dürfte Ihnen 
daher verständlich erscheinen, daß icb micb 
als Insassenvertreter der Teilanstalt m die
sem Wunsch meiner Mitgefangenen rucht 
verschließen kann und für die Rückgabe der 
Beinmaschine an die TA ill eintreten muß. 
was ich mittels dieses heutigen Schreibens an 
Sie tun möchte. das ich Sie bitte, als einen an 
Sie gerichteten Eilantrag anzusehen. die Vor
nahme der Rückgabe besagter Maschme an 
unser Haus m zum baldmöglichsten Zeit
punkt zu veranlassen. 

Zur näheren Erläuterung unserer nochmals 
an Sie gerichteten Rückgabeforderung in 
Sachen besagten Sportgeräts möchte ich 
nachstehend noch das Folgende vortragen. 

Wie Sie in Ihrem Schreiben vom 19.11.1993 
betonen, sei die Beinmaschine nicht ersaLZlos 
an die TA V abgegeben worden. Das ist zwar 
richtig. doch die sogenannte Hackenschmtdt
maschine. die wir u. a. als Ersatz dafür erhal
ten haben. wird von den Teilnehmern der 
Hantelsportgruppe wegen ihrer Ungeeignet
beil zu Trainingszwecken überhaupt rucht be-
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nutzt. Schon einmal, und zwar im Februar/ 
März dieses Jahres, hatten wir diese Hacken
schmidtmaschine, die in unserem Besitz sei
nerzeit war. wegen ihrer Ungeeignetheil ab
gegeben und im Austausch besagte Bein
maschine erhalten, wofür sich Gruppenleiter 
Herr H. seinerzeit maßgeblich eingesetzt 
hatte. 

Diese Beinmaschine erfreute sich seither bis 
zu ihrer Wegnahme jetzt durch Herrn S. bei 
den Hantelsportgruppenmitgliedem großer 
Beliebtheit. An ihr trainierten mehr als zwei 
Drittel der Gruppenmitglieder. Um es diesen 
Sportgruppenteilnehmern zu ermöglichen. an 
dieser Beinmaschine weiter trainieren zu kön
nen, erscheint unserer Ansicht nach deren 
Rückgabe an die TA ID dringend geboten. 

Lassen Sie mich noch abschließend ein paar 
Worte zu der entgegen Ihrer Ansicht -
unserer Meinung nach - doch gegebenen 
Dienstpflichtverletzung seitens des Gruppen
koordinators Herrn S. sagen. Nach den nach
vollziehbaren Erkenntnissen, die wir in der 
Sache gewinnen konnten, stand Gruppen
koordinator Herr S. gänzlich unter dem Ein
fluß oder besser gesagt Druck einiger Gefan
gener, hauptsächlich jedoch des Strafgefange
nen H. von der TA V. besagte Beinmaschine 
der Teilanstalt V abzugeben. Dies wurde 
beim Transport der Maschine in die TA V 
dadurch deutlich. daß dabei der Strafgefan
gene H. die entsprechenden Anordnungen 
traf, die von Herrn S. dann auch befolgt 
wurden. Auf unsere an ihn (Herrn S.) gerich
tete Prage, wer denn für diese Sportgeräte
austauschaktion verantWortlich sei, erhielten 
wir die in frechem Ton gehaltene Antwort 
von ibm, ich zitiere sinngemäß: Ich bin hier 
derjenige, der zu bestimmen hat, was hier 
raus und was hier rein gehl. 

In Anbetracht dessen dürfte es sieb empfeh
len, die Sache Ihrerseits nach hier eventuell 
doch Herrn S. anzulastenden Pflichtverlet
zungskriterien zu überprüfen und gegebenen
falls diesen Gruppenkoordinator von dieser 
Aufgabe zu enlbinden, da er - wie der hier 
vorliegende PaU erfolgter Beeinflussung 
durch Gefangene zeigt - dazu nicht qualifi
ziert ist, wollen Sie sich doch bestimmt nicht 
vorwerfen lassen. sieb - trotz besseren Wis
sens - schützend vor Herrn S. gestellt zu 
haben. 

leb gebe davon aus, daß es anch in Ihrem 
eigenen Interesse liegt, diese Hantelsport
gruppe am Leben zu erhalten - schon allein 
aus Gründen des Abbaus der Drogenabhän
gigkeit. 

Mit freundliebem Gruß 

Wolfgang Rybinski 

Insassenvertretung TA Ul 
Der Sprecher 

An 
Justizsenatorin 
Prau Prof. Dr. Jutta Limbach 

13.12.1993 

TEGEL INTERN 

Betreff: GeschZ. 4450- V/1-1 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Limbacb, 

zunächst möchte ich mich herzlieb für Ihr 
Antwortschreiben vom 4. November 1993. 
auf meinen die Einladung an Sie, der am 
23. November stangefundenen Besprechung 
in der NA Tegel beizuwohnen, beinhalten
den Brief, bedanken. Wir alle bedauerten es 
sehr. daß Sie verhindert waren, der Einla
dung Folge zu leisten. 

Was nun die staugefundene Besprechung be
trifft. so mußten wir erfahren, daß Ihr Mit
arbeiter, Herr Marhofer. sowie auch der 
Teilanstaltsleiter rn. Herr Auer, versucht 
hauen. diese zu blockieren. Das baue unter 
anderem zur Folge, daß auch die Gruppenlei
ter in diesem Haus. die zu der Besprechung 
von uns eingeladen waren, dieser nicht bei
wohnen konnten. weil man ihnen seitens der 
Herren Marhofer und Auer dies strengstens 
untersagt hatte. Der Grund lag offenbar dar
in, daß Genannte nicht rechtzeitig über die 
auf den 23.11.1993 anberaumte Bespre
chung. um diese genehmigen zu können, in
formien worden waren. 

Bei der Sache gingen wir davon aus, daß es 
uns freisteht. eine solche Besprechung statt
finden zu lassen und dazu einige Persönlich
keiten aus dem Strafvollzug und dem Senat 
einzuladen. Zur Einberufung dieser Sitzung, 
der zweiten dieser Art, war es gekommen, da 
jeder Gefangene in diesem Haus im Bewußt
sein seiner Mitverantworrung an der Errei
chung des Vollzugszieles durch Leistung 
eines entsprechenden Eigenbeitrages dafür 
plädierte. 

Bei der Besprechung im Vorrnonat, der ledig
lich der Anstaltsbeirat Herr W. beiwohnte, 
wurde dann über die aus der Anlage hervor
gebenden Themen diskutiert. Breiten Raum 
nahm dabei der- zu 2) diskutierte Sacbkom
plex der schnellstmöglichen Einrichtung des 
A-Flügels in diesem Haus zu einer Art Vor
srufe zur Teilanstalt ni mit ihrem familien
orientierten Gruppenvollzug unter dem Hin
tergrund des Anwachsens der Aufnahme
wartelisten und immer länger Werdens der 
Aufnahmewanezeiten in der TA V, wobei 
Wartezeiten von Monaten keine Seltenheit 
sind. ein. 

In diesem Zusammenhang wurde auch über 
die Problematik gesprochen, daß es nicht 
wenige Langzeit.~trafgefangene in diesem 
Haus 111 gibt, die nachvollziehbar an der Er
reichung des Vollzugszieles mitarbeiten, die 
entweder schon von den Drogen losgekom
men sind oder auf dem Wege dazu sind, 
welche fleißig arbeiten und wirklich ernsthaft 
bemüht sind, bereits jetzt in der Haft die Vor
bereitungen dazu zu treffen, wieder zu ge
gebener Zeit in ein normales bürgerliches 
Leben zurückzufmden, und daß diese in den 
sozial orientierten Gruppenvollzug gehören
den Gefangenen sich wie bei einer Kollektiv
strafe hier im Haus m benachteiligt sehen. 

Dies alles veranlaßt mich, die Gelegenheit 
wahrzunehmen, die Bitte an Sie heranzutra-
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gen, sich der Sache. dem A-Piügel den 
Modus einer Vorstufe zur TA V zu verlei
hen. anzunehmen und hier das notwendige zu 
veranlassen. 

Sicherlich wird es auch Ihnen nicht verbor
gen geblieben sein, daß sich vieles in der TA 
ill im Gegensatz zu den anderen Teilanstalten 
in Tegel zum Positiven gewandelt hat. Hier 
konnte vor allen Dingen der Drogenhandel 
und Drogenkonsum eingedämmt werden, 
weil die Gefan_genen selbst die Erkenntnis ge
winnen konnten, daß ein Leben mit Drogen 
ihren Untergang bedeutet. Hände weg von 
den Drogen, so beiß~ die Parole hier in der 
Teilanstalt III, eine Parole, die wir von der 
Insassenvertretung herausgegeben haben und 
die immer mehr die Sache aller zu werden 
scheint. Doch noch vieles muß getan werden. 
bis das uns gesteckte Ziel erreicht ist. 

So können wir nur hoffen, daß die heutigen 
Zeilen an Sie ihre Wirkung nicht verfehlen 
und Sie uns bei der Verwirklichung unseres 
in der Sache gesteckten Zieles unterstützen. 

Bitten möchten wir Sie noch abschließend. 
uns eine kurze Mitteilung zukommen zu las
sen, wann es Ihnen im kommenden Jahr ge
legen wäre. einer Einladung zu einer Bespre
chung über den aufgezeigten Sacbkomplex 
Folge zu leisten. Natürlich können Sie diesen 
Termin selbst bestimmen. 

Wir gehen davon aus, daß auch Sie an einem 
Abbau des Drogenhandels und Drogenkon
sums hier in Berlin und damit auch in dieser 
Haftanstalt interess iert sind und sind daher 
guten Mutes, daß es mit gemeinsamer Kraft 
und mit gemeinsamen Anstrengungen gelin
gen wird. hier im neuen Jahr weitere. uorer 
Umstaoden bahnbrechende Erfolge, zu er
zielen. 

In Anbetracht des bevorstehenden Weib
nachts- und Neujahrsfestes erlauben wir uns, 
Ihnen unsere besten Pesttagswünsche auf die~ 
sem Wege zu übermitteln. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Rybinski 

Anlage 

Bei der heute, den 23.11.1993 stanfmdenden 
Besprechung soll vorwiegend über folgende 
Themen diskutiert werden: 

1. wie man für das Haus m ein Weiterem
wicklungs- und Verbesserungsprogramm ge
stalten kann, das jedem eine optimale Chance 
der Resozialisierung und Wiedereingliede
rung in die Gesellschaft bietet; 

2. wie man den A-Piügel in diesem Haus am 
besten zu einer Art Vorstufe zur Teilanstalt V 
mit ihrem familienorientierten Gruppenvoll
zug macht. Schwerpunktmäßig soll darüber 
gesprochen werden. daß es dahingehend der 
Abhilfe in diesem Zusammenhang bedarf, 
daß die Vollbelegung der Teilanstalt V, an 
der sieb wohl auch in Zukunft kaum etwas 
ändern dürfte, die Aufnahmelahigkeit dieser 
Anstalt für Insassen anderer Häuser, so der 
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Teilanstalt ID, sehr stark beeinträchtigt, die 
Aufnähmewartelisten immer größer und die 
Aufnahmewartezeiten immer länger werden, 
und daß es sich in abhilfebedürftiger Rich
tung geradezu anbietet, den A-Piügel in auf
gezeigter Richtung einen Platz einnehmen zu 
lassen. 

Geeignete, nicht drogenabhängige Gefan
gene, könnten auch hier im A-Plügel auf den 
sozial orientierten Gruppenvollzug im Haus 
V sich vorbereiten, sie könnten bereits in alle 
Maßnahmen eines gelockerten Strafvollzuges 
eingegliedert werden, um sobald ein Platz in 
der TA V frei wird, nach dort oder auch 
direkt in den offenen VoUzug/Preigang ver
legt werden zu können, wozu sie dann bereits 
qualiftZiert sind. 

Es sollte aber auch vielleicht in diesem Zu
sammenhang noch über die Möglichkeit ge
sprochen werden, drogenabhängige Gefan
gene im A-Piügel aufzunehmen, die nachvoll
ziehbar gewillt sind, von den Drogen loszu
kommen. Zur Bedingung der Aufnahme 
sollte der Nachweis einer Arbeit und Zugehö
ligkeil zu einer Gruppe gemacht werden. 
Sollten diese Gefangenen die Chance nicht zu 
nutzen wissen und wieder rückfällig werden, 
sollte man sie wieder dahin zurückverlegen, 
von wo sie gekommen sind. 

1m A-Piügel sollte jeder Gefangene eine echte 
Chance haben, in den Genuß von Vollzugs
lockerungen und Verlegung in den offenen 
Vollzog/Freigang zu kommen; 

3. daß man die Gefangenen im Haus III so 
behandelt wie ihre Mitgefangenen im Haus 
V, so z. B. was die Inbetriebnahme von eige
nen Fernsehgeräten in den Hafträumen be
trifft. die im Haus V generell. im Haus Ill da
gegen nur in Sondenallen erteilt wird, und 

4 . daß Langzeitsprechstunden - so wie der
zeit in der TA IV (SothA) -auch in der TA 
lfl eingeführt werden. 

Der Haussprecher der Teilanstalt UI 
der NA Tegel 
Wolfgang Rybinski 

TEGEL INTERN 

Senatsverwaltung ftir Justiz 

An die 
Insassenvertretung der 
Teilanstalt ID der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Rybinski! 

12. Januar 1994 

Wir bestätigen den Erhalt Ihres Schreibens 
vom 13. Dezember 1993, das Frau SenatariD 
Prof. Dr. Limbach vorgelegen hat und biuen 

um Verständnis, daß wir dieses wegen der 
Erledigung anderer unaufschiebbarer Angele
genheiten erst jetzt beantworten. 

Das von Ihnen für den 23. November 1993 
geplante Gespräch ist von uns im Einverneh
men mit dem für Sie zuständigen Teilanstalts
leiter, Herrn Auer. abgesagt worden, da wir 
der Auffassung sind, daß ein solches Ge
spräch aufgrund der Bedeutung des von 
Ihnen benannten Themas gründlich vorberei
tet und im übrigen zu einer Uhrzeit Stattfm
deo sollte, die Kollisionen mit der Arbeitszeit 
der Gefangenen ausschließt. 

Wir stellen anbeim, sich wegen eines neuen 
Termins, der auch mit der Anstaltsleitung ab
gestimmt werden sollte, mit Herrn Auer in 
Verbindung zu setzen. Der zuständige Pach.
aufsichtsreferent ist auf dieser Grundlage 
gern bereit, an einem Gespräch mit Ihnen 
teilzunehmen. 

Die Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel 
haben wir von Ihrem Schreiben vom 13. De
zember 1993 unterrichtet. 

Hochachtungsvoll 

im Auftrag 
Marhofer 
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Haus IV 
Berlin, den 4.1.1994 

Erklär ung! 

Hiermit erkläre ich meinen Rücktrin als In
sassenvenreter! Daraus resultierend trete ich 
auch von allen anderen Ämtern, als Haus
sprecher und somit auch als Teil der GIV, 
zurück. 

Ich begründe dies wie folgt: 

Aufgrund meiner Erfahrungen in den letZten 
Monaten gegenüber der Anstaltsleitung sowie 
der Teilanstaltsleitung fehlt mir jede positive 
Perspektive. Es kommt im allgemeinen 
immer wieder zu "mißverständlichen Formu
lierungen" oder ,.Irrtümern", welche die In
sassenvenreter immer verkehrt auffassen. 

Des weiteren haben unsere Angaben ständig 
überprüfbar zu sein. jedoch gilt dieses nicht 
für die Gegenseite. Die I. V. und GIV dient 
lediglich zur Alibihaltung, damit die Anstalts
leitung sagen kann, daß die Gefangenen doch 
befragt worden sind. Bei wichtigen Entschei
dungen werden zwar die I.V. und GIV ge
hört, jedoch wird die abgegebene Stellung
nahme ignoriert. Die einzigen Anträge, die 
befürwortet und genehmigt werden. sind die, 
welche der Teil-/ Anstaltsleitung ins Konzept 
passen. Aus welchen Gründen auch immer, 
seien es politische oder vollzugstechnische. 
Des weiteren ist man somit auf selten der An
stalts Ieitung und Teilanstaltsleitung für logi
sche und vernünftige Argumente nicht zu
gänglich. 

Des weiteren wird mir u. a. vorgeworfen, 
daß ich als I.V.er sehr schreibaktiv bin. Die
ses wurde mir mehrmals mitgeteilt. Ln diesem 
Zusammenhang sehe ich auch meine Verzö
gerung in den Vollzugslockerungen, welche 
bereits im November 93 greifen sollten. Hier
zu gilt zu sagen, daß diese bis zum heutigen 
Tag auch noch nicht in Aussicht stehen. dem 
4.1.1994! 

Aus den von mir angeführten Gründen ist es 
mir nicht mehr möglich, als I. V .er respektive 
GIVer zu fungieren. Somit bleibt mir nur 
noch der Rücktritt aus den oben aufgeführten 
Ämtern! 

Gilbert Mölter 

30.1.1994 

Mit diesem Schreiben möchte ich an meine 
Rücktrittserklärung vom 4.1.1994 anknüpfen. 
Ich führte u. a. an. daß ein Grund auch die 
noch nicht eingesetzten Vollzugslockerungen 
sind. Nun, hierzu gibt es nur noch zu sagen, 
daß ich am 29.1.1994, also gestern. meinen 
ersten Ausgang genießen durfte. Und das 
volle zwölf Stunden lang, von II Uhr bis 23 
Uhr. Ich fwde es nur zutiefst beschämend, 
daß eine Frau Dr. Essler auf solche primiti
ven Mittel zurückgreift. Ich hane einer Frau 
Dr. Essler mehr zugetraut. 

Gilbert Mölter 
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Scheitern an der Freiheit? 
Gruppenangebot für die Zeit und die Probleme nach der Inhaftierung 

Wir spielen im täglichen Leben viele, oft sehr verschie
dene Rollen: Bittsteller, Abgelehnter, Bewerber um 
Arbeit, Wohnung, Sozialhilfe, die selbstbewußte Frau, 
den tollen Typen, den Abgebrühten, den Pechvogel, die 
hilflose Frau ... 

Meist glauben wir, es muß so sein, diese Rolle sei gar 
nicht veränderbar- und gerade das macht uns oft Streß. 

Die Zeit Ihrer Inhaftierung geht dem Ende entgegen. 
Viele von Ihnen stellen sich sicherlich die Fragen: 

- Wie wird's draußen weitergehen? 
- Werde ich zurechtkommen? 
- Werde ich auf dieselben Probleme stoßen wie früher? 
- Werde ich genauso reagieren wie früher? 
- Werde ich wieder einfahren? 
- Oder werde ich es diesmal schaffen? 

Was wir woJlen: 

Wir wollen Ihnen anbieten, den täglichen Streß 

- mit den Nachbarn 
mit dem Chef 

- mit der Arbeitssuebe 
- mit dem Sozialamt 
- mit der Ehrlichkeit 
- mit dem Geld 
- mit der Freizeit 
- mit der Beziehung 

und vielem anderen mehr mal von ganz anderer Seite 

und in Ruhe zu begegnen, ihn uns genauer anzuschauen 

und nach Auswegen zu suchen. 

Was wir nicht wollen: 

Wir wollen 

- keine Therapie mit Ihnen machen 
- niemanden dazu zwingen, mehr von sieb zu zeigen, als 

er will. 

Was Sie von uns erwarten können: 

Die Bereitstellung von 

-Zeit 
-Raum 
-Ruhe 
- Atmosphäre 
- Offenheit 
- kein "Schubladen-Denken", 

damit Sie in sich Neues entdecken, Ihren Stärken auf die 
Spur kommen können. 

Sie sind 

- derzeit in der TA V oder VI in Tegel inhaftiert und 
maximal ein halbes Jahr vor der Entlassung bzw. der 
Verlegung in den offenen Vollzug 

- zu Vollzugslockerungen zugelassen 

Wir sind 

- zwei Sozialarbeiterinnen der Bewährungs- und 
Gerichtshi 1 fe 

Die geplante Gruppe soll 

- Ende März 1994 beginnen 
- zunächst sind 3 Gruppensitzungen in Tegel geplant 
- danach finden ca. 7 weitere Termine außerhalb statt 
- die Gruppe fmdet einmal in der Woche statt und 

dauert jeweils 3 Stunden 
- die Ausgänge zur Gruppe belasten nicht Ihr Urlaubs-/ 

Ausgangskontingent 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir stehen 
Ihnen bei Interesse für ein Vorgespräch zur Verfügung: 

Renale Haase mla Schulz-Stattaus 

Soziale Dienste 
Schönstedtstr. 5, 13557 Berlin (Wedding) 

V 4 60 01-
App. : 341 App.: 338 



'der Iichtblick' -Januar/Februar 1994 

Dem fleißigen Leser mag eventuell aufgefal
len sein, daß meine .,Artikelu vorzugsweise 
über die TA III, das sogenannte Langstrafer
Drogenhaus, handeln. Dies liegt an minde
stens zwei Aspekten. Zum ersten ., wohne • 
ich hier. Zum zweiten wiederum würde ich 
nur Sachen zum besten geben, denen ich 
selber gewahr wurde. Dieses Prinzip muß 
beim Schreiben für eine Knastzeitung das 
oberste Gebot sein, denn sonst wird man un
glaubwürdig. Möglicherweise könnten unsere 
"Kollegenw von der richtigen Presse hier 
etwas lernen ... 

Obwohl es in der TA ID weder große Orgien 
gibt noch daß es hier das fidele Tegel gibt, 
welches .,draußen" so gerne gesehen wird, 
ist es hier nicht unschön. Darum habe ich be
schlossen, hier zu bleiben und nicht in die 
guten Häuser zu geben ... 

Wenn ich aber hier über moderne Zeilen 
schreibe, dann möchte ich damit ausdrücken, 
daß auch wir nicht ganz hinter dem Mond 
leben. Ob die Modernisierung allerdings Vor
teile fiir den Strafvollzug gebracht hat, dies 
mag jeder Leser für sieb selber entscheiden 
.. . Da wurde zum Beispiel in der TA m das 
Mobbing eingefiihn. Mit Mobbing bezeichnet 
man im Neudeutschen etwas. was den Gefan
genen schon recht lange bekannt ist. Bei uns 
heißt das nur anscheißen, Lampen bauen 
oder Minen legen. Die Gegenseite nennt das 
in unserem Falle hingegen vollzugskonformes 
Verhalten und fördert dieses dann natur
gemäß. Neu für mich war allerdings, daß di~ 
ses Verbalten auch im höheren Bereich auf
trin. Bisher war ich davon ausgegangen. daß 
tnan auf der Gegenseite nicht unbedingt Plus
puokte sammeln muß und sich im wesent
lichen mit seinem Job beschäftigt, nämlich 
die Gefangenen bei ihrer schweren Arbeit am 
Vollzugsziel zu fördern ... 

Das Problem am hiesigen Mobben ist aller
dings, daß dies natürlich auf Kosten der Ge
fangenen gebt. Natürlich sind hier auch recht 
spaßige Situationen für die Gefangenen ent
standen. Bs ist immer recht interessant, wie 
eine noch nicht ganz funktionierende Wohn
gruppe immer wieder durch das dorthin Ver
legen von bekannten "Vollzugsbremsen" zer
stört wird. Zu bemerken ist auch. daß Gefan
gene, welche durch ihre Fähigkeit, Gruppen
leiter zu belagern, in der TA lli recht bekannt 
sind, sich zuhauf auf einer bestimmten Sta
tion wiederfmden. Der zuständige Gruppen
leiter ist demnach Stunden damit beschäftigt, 
sich das Gejammer dieser Spezialisten anzu
hören und fmdet naturgemäß dann auch keine 
Zeit mehr für etwas anderes. Ich frage mich 
hier immer. ob gewisse Leute nicht die Zeit, 
die sie dafür verwenden, eine gute Intrige 
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auszutüfteln, nicht dafür verwenden sollten, 
etwas mit und für die Gefangenen zu tun. Zu
mal die Intrigen auch nicht so gut funlctioni~ 
ren, denn man hat wie immer die Rechnung 
ohne den hier immer häufiger auftretenden 
mündigen und kritischen Gefangenen ge
macht .. . Vielleicht verwechseln aber auch 
nur gewisse Sozialbeauftragte Tegel mit 
Dallas ... 

Es mag sicher sein, daß sich der Weg nach 
den besseren Häusern immer lohnt. Zumin
dest dann immer, wenn man schon soweit im 
Vollzug fortgeschritten ist, daß fernsehen nur 
noch alles ist, wonach man strebt. Die angeb
lich leichtere Brlangung von Urlauben in den 
besseren Häusern ist bisher nicht bestätigt 
worden. Bestätigt worden ist allerdings, daß 
dort Gruppenaktivität die Pflicht ist, wenn 
auch meistens von der betreuten Wohngruppe 
abgesehen wird. Bs ist immer traurig, wenn 
jemand zur Alkoholgruppe geht. nur um 
Kreuzehen zur Gruppenaktivität zu holen, 
aber gar kein Alkoholiker ist ... 

Die Gruppen in Haus 1II hingegen 
haben eher den Charakter von 
Kommandounternehmen und erfor-

dern noch echten Pioniergeist. Bei den Grup
pen bestimmen grundsätzlich die Gefangenen 
was läuft. Aktionen aus diesen Gruppen wer
den sowohl aus den Außengruppen als auch 
.,merkwürdigerweise" seitens der Anstaltslei
tung unterstützt ... 

Winds of Change??? 

Bs wurde hier sogar zwischen zwei Parla
mentären ausdiskutiert, daß es in Zukunft 
möglich sein soll, daß die Außengruppen 
Lebensmittel und Kaffee bei Fa. König ein
kaufen dürfen und diese dann an den Grup
penabenden gemeinsam verzehrt werden. 
Dafür wird dann Geld auf ein Knastkonto 
überwiesen, und von dem Konto aus das 
Geld der Pa. König in den Rachen geworfen. 
Eventuell ist für uns sogar eine Kaffee
maschine drinne. Das sind die Dinger, 
welche sich in jedem Beamtenbüro befinden, 

·und wo so ein brauner Saft rauskommt, wenn 
man Kaffee in eine Filtertüte tUt. Für Gefan
gene sind solche Maschinen nämlich streng
-stens verboten, die letzten Bestände sind mit 
der ehemaligen ffi B nach Haus V gegangen. 
Dies ist aber alles sehr stark von der Über
zeugungskraft der damit beauftragten, annen, 
gemobbten Gruppenleiterin abhängig. leb 
persönlich habe da wenig Hoffnung ... 

Wenn man heutzutage gerne alleine in seiner 
Zelle wohnen möchte. scheint es sich aber 
auch zu empfehlen. auf den Genuß von Ein
zelfernsehen zu verzichten. Aus einer Konfe-

renz, von welcher ich naturgemäß keine In
formationen haben dürfte, war dann auch zu 
erfahren, daß in den Fernseh-Häusern V und 
VI nun die Doppelbelegung definitiv vor der 
Tür steht. Dies vor allem deshalb, weil ja die 
gefürchtete Einweisungskommission vor der 
Tür steht . . . Bekannt ist diese Kommission 
vor allem durch ihre Tätigkeit in der NA 
Moabit Sie soll dort nämlich feststellen, wer 
wohin verlegt wird. Bs soll dort recht merk
würdige Angestellte geben. Bin böses Gefan
genengerücht sagt, daß es dort eine Prau g~ 
ben soll, welche gewisse Schwierigkeiten mit 
der deutschen Sprache hat. Sie hat aber in 
weiser Voraussicht das Wort "Tegel" aus
wendig gelernt. Dieses Wort verwendet sie 
nun recht häufig und recht intensiv auf den 
Verlegungsanträgen, daß sich nun Leute in 
der hiesigen NA befmden. welche sieb hier 
eigentlich gar nicht befmden sollten: ist in der 
Tat eine unangenehme Begleiterscheinung. 
Jedenfalls ist hier aber immer die Bereitschaft 
der Behörde zu sehen, auch Menschen ei:oe 
Cha.nce zu geben, welche sich vielleicht gar 
nicht für den Posten eigne.n ... 

Diese Kommission bringt nun noch einmal 
den Inhalt der Station 4 des Moabiter Hauses 
Ill. Diese werden nun unsere Plätze in der 
TA I bewohnen. Mit dem Freimachen der 
Plätze hat man als alter Tegeler nun gar kein 
Problem. Es handelt sich hier um Zellen, 
wegen denen ein deutscher Schäferhund An
zeige wegen Tierquälerei erstatten würde. 

Daß es einem deutschen Schäferhund in 
Tegel besser geben würde als einem Gefan
genen, ist noch nicht erwiesen. Mir ist näm
lich noch kein Schäferhund über den Weg ge
laufen. Es soll aber welche für die Drogen
suche hier geben. Angesichts der Zustände in 
bezug auf die Drogen müssen diese Tiere an 
dauerndem Schnupfen leiden oder ihre Nasen 
sonst irgendwie geschädigt sein ... 

Auf der Suche nach Literatur in bezug auf 
Nelson Mandela oder Mahatma Gbandi bin 
ich in der Bibliothek von Haus llJ nooh auf 
einen weitere.n berühmten Schäferhund ge
stoßen. Bs bandeiL sieb hier um "Blondie", 
den Schäferbund von Adolf Hitler. Bs gibt 
zwar Lektüre darüber, daß dieses Tier noch 
vor Kriegsende sechs gesunden Jungen das 
Leben schenkte. Allerdings würde mich per
sönlich mehr etWas über Nelson Mandela er
freuen. Die "Rechtsw-Lektüre in der TA ID 
ist recht einseitig und unausgewogen. Ein 
hier im Hause bekannter VDL hat zu dem 
Mißstand geäußert, daß dieses Material nur 
zu Dokumentationszwecken vorhanden ist. 
Hier fehlt zum Beispiel gänzlich oder wenig
stens weitgebend die Gegenseite. Zu den 
zwei Ausgaben von ~Das Boot" von Buch
heim gebön unbedingt ,. The cruel sea w, 



28 

welches von Buchheim zur Lektüre angeraten 
wird. Buchheim hält sich nämlich selbst für 
befangen. Ein paar Bücher der guten Belletri
stik wümen vielleicht aber auch kein schlech
tes Licht auf die TA ill werfen und wären an
gesichts des mit Sicherheit bald in Aktion tre
tenden langen Riegels eine schöne Sache ... 

Aber immerbin bat eine Initiative, Bücher zu 
beschaffen, Erfolg gehabt. Der ~K.nack
punktM bat alte Bücher gesammelt und in die 
Anstalt eingebracht. Gerüchten zufolge sollen 
diese nun bei einem Gruppenleiter stehen und 
eventuell beim Zubringen der Arbeitszeit von 
Nutzen sein. Bleibt nur zu hoffen. daß lesen 
wirklicu bildet ... 

Dte Schuld an dem Desaster liegt aber auch 
bei der Gruppe, welche im Knast selber für 
den Knackpunkt arbeitet. Hier hat sich wie 
im richtigen Leben einer auf den anderen 
verlassen, und nichts ist passiert. Ich muß 
UliCh hier selber ganz kräftig rügen, denn ich 
habe auch nichts getan ... 

Das Thema Bücher ist von daher interessant, 
als das Einbringen von gebrauchten Büchern 
an sich verboten ist. Es wurden h.ier wohl 
Bücher gefunden, welche mit Drogen oder 
Bargeld gespickt waren. Weniger Erfolg bin
gegen haue die Anstalt mit Kugelschreibern, 
denn auch diese waren zeitweilig verboten. 
Es soll Kugelschreiber gegeben haben, 
welche mit Bargeld gefüllt waren. Nur war in 
der Anstalt kein solches Gerä1 aufzutreiben. 
Man hat sich dann wohl in einer anderen 
Vollzugsanstalt ein solches Exemplar ver
schafft. Dies war wichtig für einen Prozeß, in 
welchem die hochgefährliche Einbringung 
von nicht .,rundem Schreibgerät" verbindert 
werden sollte. Nicht nur, daß sieb etwa fiinf 
Leute recht intensiv beschäftigt haben, unter 
anderem der Chef selber. nämlich Lange
Lehngut. der Prozeß wurde auch noch ein
gestellt, der Gefangene hat die von ihm be
gehrten Kugelschreiber trotzdem erhalten ... 

Allerdings sind während dieser Zeit zwei 
Leute in der hies1gen Justizvollzugsanstalt ge
storben, wobei ich über diese Al..'tivität der 
Anstaltsleitung nicht so recht lachen kann . .. 
Wenn man schon bei Aktivitäten ist. Neuer
dings sind in der TA UJ Beamte aktiv und be
schäftigen sich mit den Gefangenen, und 
TWar nicht wie sonst üblich durch 84 U und 
ZeUendurchsuchung. sondern durch verständ
nisvolle Gespräche mit Gefangenen. Aber 
auch die Zentraler wurden anschließend ge
sichtet. Diese außergewöhnliche Erscheinung 
fördert sicher den Konlakt zur Basis, welche 
hier verschlossen wird. Möglicherweise ist 
das aber auch die Reaktion des Teilanstalts
leiters, Herrn Auer, auf den mißglückten dro
genarmen B-Plügel. Es kann ja eigentlich nur 
an dem mangelnden Kontakt zur Basis ge
legen haben. daß dieser Flügel nun alles an
dere als drogenarm 1St. Der Flügel wurde vor 
kurzem geöffnet und als Wartestation für die 
Hä\l~er V und VI angelegt. Leider ist bei der 
Verlegung nahezu der gesamte C-Plügel mit 
rüber auf die begehrten Stromzellen ge
rutscht ... 

Der C-Plügel war ja früher das Straflager für 
die Leute, welche beim Konsum von .,chemi-
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sehen Vollzugslockerungen" erwischt wur
den. Ich fmde. das Won Drogen sollte man 
in der NA Tegel aus dem Vokabular strei
chen. Ich fmde "chemische Vollzugslocke
rungen~ hier einfach ebenso passend wie die 
Vokabel Gruppenleiter für einen simplen 
Sozialarbeiter. Ein Gruppenleiter kann doch 
nur der sein, der eine Gruppe leitet. Hier im 
Haus werden aber Wohngruppen wie schon 
beschrieben zerstört und boykottiert ... 

Jener legendäre C-Fiügel war einst gefürch
tet. existiert aber beute nicht mehr und schon 
gar nicht mehr in dieser Form. Die letzte 
große Aktion auf dem C-Piügel war der Ein
satz von Baulcolonneo, während der C-Plügel 
noch bewohnt war. Um die Sache abenteuer
licher zu gestalten bat man aber auch gleich 
die Notausgänge geschlossen. 1m Falle eines 
möglichen Brandes an ungeeigneter Stelle 
hätte man viele Opfer zu beklagen gehabt. 
Diese hätten nämlich den Flügel nicht mehr 
verlassen können. Der Umstand wurde der 
Zentrale bekanntgemacbt., aber ignoriert. und 
Gou sei Dank hat es auch nicht gebrannt. Ich 
wünsche der Beamtenschaft auch im neuen 
Jahr soviel Glück vor der Feuersbrunst. 

Mit dem C-Plügel ging nun auch ein gewich
tiges Argument für die anzustrebende Dro
genfreiheitund den Arbeitswillen der hier an
sässigen Klientel verloren. Man verlien nun 
nicht mehr seine Stromzelle, denn es gibt 
kaum noch welche ohne Strom. Dies hat sieb 
wohl auch etwas im Arbeitswillen der hier 
ansässigen Gefangenen niedergeschlagen ... 
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, daß 
300 DM im Monat ein Argument sind. 
welches viele Leute aus den Federn lockt. 
Dies aber ist nicht das Problem der hiesigen 
JVA. sondern eher das Problem unseres 
Gesetzgebers ... 

Allerdings bat man mit der hiesigen NA 
auch noch genug Probleme zu klären. Zu klä
ren wäre hier auch das Problem mit dem 
Tragen von Blauzeug während Ausführungen 
in Krankenbäuser. Diese Sache ist nicht nur 
lächerlich, sie wirft auch kein gutes Liebt auf 
das Gedankenturn der Anstalt in bezug auf 
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mögliche Resozialisierung und gewisse Reue. 
leb kann mir vorstellen, daß flüchten auch in 
Blauzeug gelingt. Aber ich kann mir auch 
vorstellen, daß sich die Leute draußen be
wußt ein falsches Bild von dem Gefangenen 
im Blauzeug machen. Blauzeug und zwei 
Beamte suggerieren maximale Gefährlichkeit. 
Ein Fall. der mir bekannt ist, grenzt schon an 
Geschmacklosigkeit. Die Ausführung zu 
einer Beerdigung in Blauzeug bei einem Ge
fangenen, der keinerlei Fluchtambitionen und 
ein ruhiges Vollzugsverbalten zeigt. kann nur 
eine Geschmacksverirrung oder ein Plüchtig
keitSfe.hler sein. Dies beides dürfte aber nicht 
vorkommen ... 

Ich habe meinen Blauzeug-Fall mit dem Teil
anstaltsleiteT persönlich diskutieren können 
und das Ergebnis erfahren, daß ich unter vier 
Jahren Reststrafe nicht mehr so unbedingt 
11ucbtgeflib.rdet bin. Na, immerhin mal etwas 
Positives ... 

Positiv ist vermutlieb auch. daß die Denkan
stöße, welche Herr Auer erhält, vennutlicb 
von ihm verarbeitet werden. leb möchte 
meinen, daß sich vieles ändern würde, wenn 
man dem Herrn Vorschläge machen würde. 

Ich möchte auf dem Wege auch einmal einen 
Vorschlag losv,.erden. Ich würde hier einmal 
vorschlagen, daß der auf der Station A 4 an
gesteuerte Wohngruppenkurs besser gestützt 
wird. Die zuständige Gruppenleiterin ist bis 
zum endgültigen Scheitern ihres ohnebin ge
fährdeten Projektes mit größeren Vollmach
ten auszustatten. Sie sollte möglicherweise 
~ogar die Gewalt bekommen. sich Gefangene 
auf ihre Station zu holen, welche ihrer Mei
nung nach zu ihrer Wohngruppe passen. Sie 
sollte ebenso ermächtigt werden, Verlegun
gen zu verzögern, wenn sie diese Meinung 
vertreten kann . .. 

lch finde es schon grausig genug, daß die Ge
fangenen den Kontakt zu Gruppenleitern ver
meiden, weil sie sich durcb diese schlecht 
vertreten fühlen. Daß ihnen nun auch der 
Wechsel von einem Gruppenleiter zum ande
ren durch den Teilanstaltsleiter untersagt 
wird, grenzt aber schon an Ironie. Es gibt 
hier nämlich Gruppenleiter, welche einwand
frei als "Spruchkasper" oder als Künstler in 
der Kunst des ~Nicht-gesehen-Werdens- zu 
identifizieren sind. Die Bestrebung eines Ge
fangenen, nun zu einem aktiven Gruppenlei
ter zu kommen. kann doch hier our natürlich 
sein. Allerdings sollten hier beide Seiten zum 
Wechsel bereit sein ... 

Es wäre schön. viele gute Veränderungen zu 
beschreiben für das Haus m. zumal dieses 
Haus auch eine gewisse Atmosphäre bat. 
Man muß aber h.ier auch eine Direktive an
setzen, welche mir auch erst sei! kurzem be
kannt ist: ~Der Leiden.~druck in den Häusern 
I. II und ill muß erhöht werden, damit die 
Gefangenen gewillt sind, in die guten Häuser 
auszuweichen. ü Wer auf solche Gedanken 
kommt. sollte aber auch das .,Sch.ikanever
bot" des StVollzG kennen. welches dabei mit 
Sicherheit tangiert werden muß ... Trotzdem 
bleibt Haus m wohl immer Haus Hl. 

Klaus Metimas 
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Etwa um den 21. Januar 1994 begann eine 
Artikelserie in der BZ, welche ich zum Teil 
verfolgte. Es ging bei dieser Serie um das 
süße Leben der Gefangenen in der hiesigen 
NA. Ein Leben, das so völlig falsch dar
gestellt wird und bestimmt auch ein ganz fal
sches Licht auf die hiesige NA wirft. Zuerst 
wollte ich die Zustände klären in genauem 
Bezug auf den Artikel, aber dann fiel mir ein, 
daß die Lichtblick-Leser vermutlich gar nicht 
BZ lesen ... 

Eine Sentenz war. daß hier die Beamten be
droht und erpreßt werden, daß die Beamten 
Angst vor den ach so gefährlichen Gefange
nen haben. Mir ist hier noch kein einge
schüchterter Beamter untergekommen. Jch 
habe aber Informationen, daß die Beamten 
aus Moabit gerne nach Tegel wollen, denn 
erstens verdienen sie hier mehr, zum zweiten 
haben sie weit weniger Arbeit. Ein driuer 
Grund wäre inoffiziell noch, daß sie besser 
ihren Frust an den Gefangenen abreagieren 
können. Ein solcher Fall ist mir persönlich 
noch nicht bekannt geworden. Es gibt aber 
häufig darüber Gerüchte. Alles in allem ist 
die Beamtenschaft korrekt und kooperativ. 
und mit der Zeit kennt man schon die Aus
nahmen von der Regel und gebt denen aus 
dem Wege. 

Erklärend dazu sei gesagt, daß ich eigentlich 
sehr gerne mit einer Dienstaufsichtsbe
schwerde gegen einen Beamten reagiere. 
Aber ich habe dazu derzeit wenig Gelegen
heit .. . 

Hier wird dann auch behauptet, die Beamten 
halten sich Helfer. Das ist, glaube ich, schon 
wahr. Wenn man die I.M. des VDL so nen
nen darf. Jeder gute Vollzugsdienstleiter hält 
sich seine Spitzel, welche ihre Kollegen aus
spionieren; anders würde das System gar 
nicht funktionieren. Daß es den Spitzeln bes
ser gebt als den normalen Gefangenen ist nur 
oberflächlich so. In Wirklichkeit mögen die 
Beamten die Spitzel auch nicht so besonders, 
so daß auch die Spitzel nicht unbedingt in den 
Genuß von Sonderkonditionen kommen. Man 
liebt halt den Verrat. aber auf keinen Pali den 
Verräter. Zumindest aber lebt ein "informel
ler Mitarbeiter des Vollzugsdienstleiters~ 

nicht besonders gef'ahrlich, eine schnellere 
Verlegung in Richtung SothA oder Haus V 
oder VI ist immer drinne. Die Technik des 
"I.M ." wird aber auch gerne von Gruppenlei
tern verwandt. Hier tut sieb besonders ein 
Gruppenleiter hervor, der aus dem Lande 
stammt, wo der I.M . gang und gäbe war. 
Eine bestimmte Station hier im Hause macht 
gelinde gesagt den Eindruck, als wäre dort 
die DDR wieder auferstanden ... 
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Das wahre Tegel 

Der Alkoholkonsum hier im Hause ist sicher 
machbar, wird aber von den Beamten ver
folgt. Hier braucht man anders als bei Dro
gen keinen Suchhund, und es wird relativ viel 
gefunden. Es wird hier wie in jedem Gefäng
nis Obstsaft zur Gärung gebracht. Danach 
wird destillien. Ich halte diesen Vorgang für 
wenig verwerflich. allerdings finde ich es 
schon verwerflich, daß hier auch Jim Beam 
oder Wodka-Flaschen leer aufgefunden wer
den. Es wird zwar behauptet, dieses Material 
wird in den natürlichen Körperöffnungen ge
schmuggelt. Technisch gesehen realisiere ich 
bei einer vierkantigen Jim-Beam-Piasche 
allerdings schon gewisse Schäden an den 
Körperöffnungen. Möglicherweise zählt aber 
vollzugstechnisch gesehen auch die Tasche 
des Beamten zu den natürlichen Körperöff
nungen. dann würde die Behauptung der An
staltsleitung wieder stimmen ... 

Daß der Genuß und Handel mit Drogen in 
der hiesigen NA schon ganz interessante 
Formen hat, ist jedem Insassen voll bewußt. 
Ich kann mir hier auch vorstellen. daß man 
inzwischen aufgegeben hat. dem besonders 
nachzugehen. Es handelt sich hier um ein 
Paß ohne Boden. Die Drogen werden aber 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit nicht von Beamten eingebracht. Es han
delt sieb hier eher um Scbmuggel.Sprecher 
oder Ausgänger, welche das Material einbrin
gen. Intern wird übrigens die TA IV die 
"Schleuse" genannt. Ein Ausdruck, dem ich 
durchaus zu folgen vermag. Hier wäre die 
Prau Dr. Essler einmal gefordert, heftiger 
durchzugreifen. Eventuell kann sie zu dem 
Zwecke ihren kleinen weißen Hund abrichten 
Lassen, welchen sie dauernd auf dem Park
platz Gassi fühn. 

HifH - 11AN L.lfST DEN 
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Daß der Genuß von Drogen eskaliert, ist 
auch dem Verwahrvollzug zu verdanken. 
Hier wird nicht besonders mir den Gefange
nen gearbeitet Sie werden außer durch Ar
beit mit nichts Interessantem beschäftigt. Es 
gibt gewisse Aktivitäten, aber eben nur recht 
wenige .. . Der Kampf gegen die Drogen 
müßte immer mit einer Auslösung des Süchti
gen aus seinem Siechtum beginnen. Es soll
ten ihm Alternativen geboren werden. Mit 
Sanktionen erreicht man gar nichts. Mög
licherweise ist die NA Tegel ganz einfach 
der trostloseste Schuppen in der ganzen schö
nen Republik und daher die vielen Drogen 

Hier wären wir dann bei dem Bargeld. Der 
Besitz von Bargeld im Gefängnis ist illegal 
und auch strafbar. Generell wird eine Haus
strafe verhängt. Es handelt sich dabei eben 
nicht um eine Kleinigkeit, wie manche Ge
fangene denken. Bargeld läßt sich im Vollzug 
eigentlich nur dazu verwenden, um Drogen 
zu erwerben. Wenn man also nichts am Hut 
hat mit Drogen, dann kann man auf Bargeld 
verzichten. Man hilft damit auch den Drogen
abhängigen. denn wenn weniger Bargeld tm 
Umlauf ist. dann wird es auch weniger 
Heroin geben. Dieses wird ja vorzugsweise 
gegen Bargeld abgegeben. Aber die Möglich
keit, sich für Bargeld die Paketscheine und 
den Einkauf seiner süchtigen Kollegen zu 
kaufen, ist ja docb zu verlockend. 

Es wäre hier irgendwie eine Lösung, daß 
man auf Bargeld verzichtet. Dies wäre aber 
eine Initiative, welche von den Gefangenen 
ausgehen müßte. Die guten alten Tabak- und 
Kaffeegeschäfte machen doch auch recht v1el 
Spaß ... 
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Durch die Herren, welche sieb hier vor etwa 
20 Jahren bestens amüsien haben, wurde der 
Vollzug sehr verschärft. Die Vorfälle sind 
nicht mehr in der Art vorgekommen. Aber 
die erhobenen Sanktionen sind geblieben. So 
darf hier nicht mehr ein Computer auf der 
Zelle sein, weil irgend jemand einmal Droh
briefe nüt einem solchen Gerät geschrieben 
bat. Man darf auch keine Fische mehr auf der 
Zelle haben, weil irgend jemand einmal Dro
gen in einem Aquarium versteckt bat. Die 
Liste könnte man über Seiten verlängern ... 

Die Frage, die bestimmt alle interessiert, ist 
die Frage nach dem Sex in Tegel. leb habe 
hier nie eine Orgie erlebt. Und schon gar 
nicht ein großartiges Saufgelage. Daß man 
Angesetzien verschnabuliert, wenn man den 
AnSatz durch die extremen Kontrollen ge
schafft hat, das sollte jedem einmal einleuch
ten. Natürlich gibt es auch hier Verkehr. aber 
mehr in der Richtung von Mann zu Mann. 
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Gerüchten über Schließerinnen oder Sozial
arbeiterinnen ist hier nicht Folge zu leisten. 
Texte über Prostitution einzelner Gefangener 
zum Erlangen von Drogen oder Tabak ist be
stimmt zu folgen. So etwas gibt es in jedem 
Gefängnis und gehört einfach zu dem merk
würdigen Zustand, der Gefangenschaft ein
fach ist. Diese Leute werden allerdings sehr 
wohl registriert und von der Beamtenschaft 
zur Kenntnis genommen. Es handelt sieb aber 
wohl auch meist um Leute, welche schon 
vorher "draußen" Erfahrnngen in dieser 
Branche gesammelt haben. Von Vergewalti
gungen in der Dusche wurde seit geraumer 
Zeit nichts mehr bekannt. Überhaupt ist das 
Gewaltpotential in der hiesigen NA nicht 
allzu groß. Leute. welche in Strapsen über 
den Flur schleichen sind wohl auch in diesem 
Jahrzehnt nicht mehr aufgetreten. und auch 
wenn hier Transsexuelle auftreten, dann 
scheinen sie sich nicht als Prostituierte zu be
tätigen. Wenn diese Menschen, welche sich 
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wirklich als Prau fühlen, einen Freund fm
den, der etwas für sie ·empfmdet, dann ist das 
einer der kleinen Lichtblicke. Es zeigt sich 
hier, daß der sonst so perfekte Gesetzgeber 
eine kleine Lücke übersehen hat ... 

Um Bezug auf die BZ zu sehen, so fmde ich 
besonders die Aussage des Herrn Bubi 
Scholz ziemlich daneben. Wird hier doch be
hauptet, man würde beim Duschen gefilmt. 
Es wurde ibm heiße Suppe über die Hand ge
gossen. Auch bat er Boxkämpfe nüt diversen 
Häuptlingen hier geführt. Besonders gestört 
wurde er durch den Hand an sich legenden 
KoUegen im Ben unter ibm .. . Hier wäre 
einmal zu sagen, daß er für die Hinrichtung 
seiner Frau nüt drei Jahren Haft sehr billig 
gefahren ist. Dann hat er noch ständig Tegel 
nüt Düppel verwechselt, denn er war ja wohl 
die meiste Zeit im offenen Vollzug und nicht 
in Tegcl. Dort allerdings hat er dann heftigst 
am Vollzugsziel gearbeitet, zum Beispiel 
durch betrunkenes Fahren ohne Fahrerlaub
nis ... Möglicherweise ist er jetZt von der auf
keimenden Schuld verfolgt, welche ihn nicht 
schlafen läßt. 

Hier sei einmal gesagt, Tegel ist nicht opti
mal, aber es ist kein Saufhaufen, wie es so 
gerne beschrieben wird. Wir, die Gefange
nen, und hier auch einmal die Beamten, 
welche anscheinend am selben Strick ziehen, 
lassen uns nicht gerne von der Boulevard
presse mit Dreck beschmeißen .. . 

Tegel ist das Problem dieser Stadt und nicht 
das Problem der Insassen oder ihrer Wärter. 
Das Strafvollzugsgesetz spricht immer nur 
von Freiheitsentzug und nicht von Quälerei 
und Entwürdigung. Wer etwas anderes for
dert, sollte sich einmal an den Kopf fassen 
und nachdenken, ob der deutsche Strafvoll
zug überhaupt noch irgendwie zeitgemäß ist. 
Hierzu wären Reisen auf die Philippinen, in 
die Niederlanden oder in die Schweiz sicher 
interessant ... 

Klaus Metiotas 

Freiwillige vor ... 
Nun wird es also doch ernst in punkto 
Doppelbelegung in der NA Tegel. Was in 
unserer Dezember-Ausgabe 1993 eher als un
nötige Warnung vor einer vollzugstechnisch 
nicht zu praktizierenden VorstelJung der 
Senatsverwaltung für Justiz gedacht war ( ... 
,.Doppelt hält schlechter" ... ). nimmt jetZt 
leider doch konkrete Formen an. In der TA 
VI z. B. werden über die Haussprechanlage 
Freiwillige gesucht, die sieb in ihrem Bereich 
für eine Doppelbelegung bereiterklären. 

Aus den bisherigen Erfahrungen mit ,. vor
übergebenden Maßnahmen". die aus ,. voll
zugstechnischen Gründen unbedingt nötig 
seien'". wissen wir. daß es erstens bei einer 
Freiwilligkeit nicht bleibt, und daß zweitens 
die .,provisorischen Umstände" stets länger 
andauern als zumutbar ist ... ! Hier geht es 
ans ,.Eingemacble" und doppelte Beschwerde 
bzw. der Anspruch auf Einzelunterbringung 
(§ 18 StVollzG) ist das Gebot der Stunde. -
Vorwärts Insassenvertretung! 

-k:ra-
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 4670 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 16.11.1993 über "Einhaltung der 
Mindestzellengrößen im Strafvollzug": 

1. Wie groß sind die durchschnittlichen Zellengrößen in den einzelnen 
Teilanstalten der NA Tegel? 

2. Treffen Berichte aus der NA Tegel zu, wonach schon bald in ein
zelnen Teilanstalten (genannt wurden besonders 11 und VI) mit einer 
Doppelbelegung der Einzelhafträume begonnen werden soll? 

3. Ist dem Senat das von einem Gefangenen erstrinene Urteil des 
Kammergerichts vom 19.9.1979 bekannt, in welchem die Doppel
belegung von Einzelzellen (schon damals ging es um die Teilanstalt 
Il) für unvereinbar mit der Menschenwürde erklärt wurde? 

4. Wie interpretiert der Senat die in § 144 (1) Strafvollzugsgesetz ge
troffene Festlegung, Gefängnisräume "müssen hinreichend Luftin
halt haben und für eine gesunde Lebensführung ausreichend mit 
Heizung und Lüftung, Boden- und Fensterfläche ausgestattet seinM? 
Welche Zellenmindestgröße gilt in Berlin? 

5. Gilt der in§ 7 (1) des Wohnungsaufsichtsgesetzes festgelegte Min
destwohnraum von 9 m1 pro Person (einschließlich aller benutzba
ren Flächen in der Wohnung) auch für Gefängnisse; wenn nein, 
warum nicht? 

6. Trifft es zu, daß die deutsche Tierschutz-GesetZgebung für einen 
Schäferhund10m2 Mindestfläche vorsieht? 

7. Weshalb nutzt die Justizverwaltung zur Abwendung der Doppel
belegung nicht alle kriminalpolitischen Instrumentarien wie Kon
fliktausgleich (Täter-Opfer-Ausgleich). Haftvermeidungsprojekte 
bei Ersatzfreiheitsstrafen, friihzeitige Festsetzung einer klaren Voll
zugspla.nung mit häufigerer 2/3-Abstellung, gesetzesgemäß frühere 
Verlegung in den auszubauenden offenen Vollzug? 

Antwort des Senats vom 3.12.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 7.12.1993): 

Zu 1 . : Die Einzelhafträume für die Ruhezeit der Gefangenen in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel weisen im einzelnen durchschnittlieb fol
genden Luftinhalt auf: 

TAl TAU TA ill SothA TA V TA Vl 

Luftinhalt in mJ 14 20 17 23 30 30 

Zu 2.: Die Belegung eines Einzelhaftraumes mit zwei Gefangenen 
(Doppelbelegung) kommt erst dann in Betracht, wenn die Zahl der 
Gefangenen die festgelegte Belegungs!ah.igkeit der Anstalt erreicht 
hat. Pür den Pall einer unausweichlichen Doppelbelegung ist geplant. 
diese so lange wie möglich auf freiwilliger Basis und vorrangig in den 
Teilanstalten vorzunehmen, für die eine Warteliste aufzunehmender 
Gefangener besteht. Ein solcher Schritt stünde im Einklang mit dem 
Bestreben. Gefangene nach den Vorgaben der Einweisungsabteilung 
unterzubringen und die bestebenden Wartelisten abzubauen. Darüber 
hinaus könnte auf diese Weise das Grundprinzip der Trennung von 
drogenabhängigen Gefangenen in den Altbereichen von nicht drogen
abhängigen Gefangenen in den Teilanstalten V und VI als Kern der 

NeustrUkturierung der Justizvollzugsanstalt Tegel aufrechterhalten 
werden. 

Zu 3. : Der Senatsverwaltung für Justiz ist der Beschluß des Kammer
gerichts vom 19. September 1979. in dem die Anforderungen an den 
Begriff des .,hinreichenden Luftinhalts " von Hafträumen im Sinne des 
§ 144 Abs. 1 StVollzG beschrieben werden. bekannt. Aus diesem Be
schluß ist allerdings nicht abzuleiten, daß die Doppelbelegung von 
Einzelhafträumen in der Teilanstalt n der Justizvollzugsanstalt Tegel 
gegen die Menschenwürde verstößt. 

Das Kammergericht bat in der genannten Entscheidung vielmehr 
lediglich klargeste llt , daß die Grenzen bei der Bestimmung des ~hin
reichenden Luftinhaltsw durch das Grundrecht auf Wahrung der Men
schenwürde (Art. 1 GG) und das Verbot unmenschlicher Behandlung 
(Art. 3 EMR.K) zu ziehen sind. Dieser Leitsatz hat seinerzeit Berück
sichtigung gefunden und wird auch zukünftig beachtet werden. 

Zu 4.: Die Senatsverwaltung für Justiz orientiert sich bei der Aus
legung des§ 144 Abs. 1 StVollzG an dem Wortlaut dieser Vorschrift 
in Verbindung mit der zu Prage 3 erläuterten Rechtsprechung des 
Kammergerichts. Eine Mindestgröße für Hafträume ist vor diesem 
Hintergrund nicht festgelegt worden. 

Zu 5.: Nein. § 144 StVollzG ist insoweit als vorrangige Spezialvor
schrift für den Strafvollzug anzusehen. 

Zu 6.: Nein. Nach§ 4 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung über das Halten 
von Hunden im Preien ist für einen mittelgroßen über 20 kg schweren 
Hund eine Grundfläche von mindestens 6 m2 (ohne Schutzraum) vor
zuhalten. 

Zu 7.: Die Senatsverwaltung für Justiz ist im Rahmen der rechtlichen 
Möglichen bestrebt, alle kriminalpolitischen Instrumente zu nutzen, 
die geeignet sind, den Belegungsdruck zu reduzieren. ln. geeigneten 
fällen wird bereits beute ein Täter-Opfer-Ausgleich geförden. Mit der 
Durchführung dieser Aufgabe sind in der Konfliktberatung und 
-Schlichtung besonders ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sozialen Dienste der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe -
betraut. Für die beabsichtigte Abwendung einer Doppelbelegung in 
der Justizvollzugsanstalt Tegel kommt diesem Instrument allerdings 
eine eher geringe Bedeutung zu, weil die Straftaten. die für die An
bahnung eines Täter-Opfer-Ausgleichs geeignet sind. erfahrungs
gemäß nur ausnahmsweise mit Freiheitsstrafen ohne Bewährung ge
ahndet werd.en. 

Auch Projekte mit dem Ziel der Haftvermeidung bei Ersatzfreiheits
strafen existieren bereits .heute. Vor Umwandlung der Geldstrafe in 
Ersatzfreiheitsstrafe wird den Verurteilten in Berlin seit Jahren von 
der Vollstreckungsbehörde auf Antrag gestattet, die Vollstreckung 
einer ErsatZfreiheitsstrafe durch freie Tätigkeit abzuwenden. Es ist ein 
Netz von Beschäftigungsstellen aufgebaut worden. Den Betroffenen 
stehen für die Stellenverminlung die Sozialen Dienste zur Verfügung. 
Daneben nehmen der Straffälligen- und Bewährungshilfe e . V. und 
seit 1991 der Freie Hilfe Berlin e. V. Beratungs- und Vermittlungs
tätigkeiten wahr. Für die Projektarbeit werden den freien Trägern 
Mittel aus dem Justizbaushalt zugewendet. 

1m übrigen wird durch eine von der Senatsverwaltung für Justiz ein
gesetzte ArbeitsgftlPpe z. Zt. geprüft, ob die Möglichkeit der Abwen
dung der ErsatzfreiheitsstrafenvoUstreckung durch gemeinnützige 
Arbeit auch auf die Zeit nach Strafantritt ausgeweitet werden kann. 
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Eine weitere Arbeitsgruppe bei den Sozialen Diensten beschäftigt sich 
ausschließlich mit der Vermeidung der Vollstreckung von Ersatzfrei
heitsstrafen. Dies geschieht insbesondere durch Vermittlung der Ver
urteilten in freie Tätigkejten, durch deren Verrichtung die Geldstrafen 
getilgt werden können. Darüber hinaus sind die Mitglieder der Ar
beitsgruppe bei der Abfassung von Ratenzahlungsgesuchen behilflich, 
wobei sie die wirtschaftlichen Verhältnisse ermitteln. 

Die Pestlegung des voraussichtlichen Entlassungszeitpunkts im Voll
zugsplan erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben so früh wie 
möglich. ln welcher Phase der Haftzeit dies möglich ist. muß sich 
allerdings immer nach den Umständen des Einzelfalls richten, da diese 
Entscheidung eine prognostische Einschätzung des Gefangenen vor
aussetzt, die sachgerecht nur vorgenommen werden kann, wenn aus
reichende Erkenntnisse über die Persönlichkeit des Gefangenen g~ 
wonnen worden sind. 

Auch der angemessene Zeitplliikt für die Verlegung eines Gefangenen 
in den offenen Vollzug kann nicht generell festgeschrieben werden; 
auch hier ist in jedem Einzelfall zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt der 
Gefangene den besonderen Anforderungen des offenen Vollzugs ge
nügt und insbesondere keine Mißbrauchs- bzw. Fluchtgefahr im Sinne 
des § lO Abs. 1 StVollzG mehr besteht. 

Prof. Dr. Jutta Li:mbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr . 4486 der Abgeordneten Barbara Saß-Vieh
weger (CDU) vom 21.10.1993 über "Justizvollzugsgebäude Rum
melsburg": 

Sieht der Senat eine Möglicblceit, die Justizvollzugsgebäude in Rum
melsburg zur Entlastung des überlasteten Polizeigewahrsams in Berlin 
mindestens zeitweilig oder ggf. auf Dauer in Anspruch zu nehmen? 

Antwort des Senats vom 8.11.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 11.11.1993): 

Der für den Vollzug des Abschiebegewahrsams zuständigen Senats
verwalrung für Inneres wurde im März/April d. J. durch die Senats
verwaltung für Justiz die im Ostteil der Stadt leerstehende Haftanstalt 
Rummelsburg zur kurzfristigen Belegung mit Abschiebehäftlingen an
geboten. 

Unter Hinweis auf den allgemeinen Zustand. aber auch auf die mit 
dem Begriff ~Rummelsburg" verbundenen Assoziationen wurde diese 
Anstalt als ungeeignet eingesruft. 

Die Senatsverwaltung für Inneres lehnte deshalb die Nutzung des 
Vollzugsstandortes Rummelsburg endgültig ab. Inzwischen ist im übri
gen durch den Leerstand der bauliche Zustand schlechter geworden. 
Es bestehen Pläne; das Gelände zu sanieren und für Gerichtszwecke 
herzurichten. Die erste Rate hierfür ist in der mittelfristigen Finanzpla
nung 1996 enthalten. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Scnarorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 4802 der Abgeordneten Renate Künast (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 14.12.1993 über "Frauen in der 
Berliner J ustiz": 

1. Wie hat sich der Anteil von Prauen in den verschiedenen Zweigen 
der Berliner Justiz (Hauprverwalrung, Gericht, Staatsanwaltschaften 
etc.) in den letzten zehn Jahren entwickelt? 

2. ln welchen Bereichen sind derzeitig vorrangig zu behebende Män
gel und wie sollen diese beboben werden? 

Antwon des Senats vom 28.12.1993 (eingegangen beim Abgeordne
tenhausam 6.1.1994): 

'der lichtblick' - Januar/Pebruar 1994 

Zu 1. und 2.: Wie aus der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen, hat 
sich der Anteil der Frauen in allen Zweigen und nahezu allen Be
schäftigungsgruppen der Berliner Justiz innerhalb der letzten zehn 
Jahre deutlich erhöht. 

Stand: 1.1.1984 Stand: 1.7.1993 
insges. dav. Frauen i.nsges. dav. Frauen 

I. Justizverwaltung 382 179 495 275 
(Hauptverwaltung) inges. (46.8 %) (55,5 %) 

davon Juristen 65 7 80 27 
(10.7 %) (33,7 %) 

davon Bewährungs- und 88 43 146 83 
Gerichtshelfer (48,8 %) (56,8 %) 

ll. Gerichte und Staatsan- 5000 2665 6634 4017 
waltscbaften insgesamt (53,3 %) (60,5 %) 

davon Richter 969 236 1132 367 
(24,3 %) (32,4 %) 

davon Staatsanwälte 201 46 378 136 
(22,8 %) 35,9 %) 

Amtsanwälte 74 11 86 27 
(14,8 %) (31.3 %) 

Rechtspfleger und 561 255 677 388 
gehobener Dienst (45.4 %) (57.3 %) 

Geschäftsstellen- und 2425 1974 3317 2821 
Schreibkräfte (81.4 %) (85 %) 

Gerichtsvollzieher und 171 1 240 20 
Vollziehungsbeamte (0,5 %) (8,3 %) 

Justizwachtmeister 412 18 566 117 
(4,3 %) (20,6 %) 

Sonstige Bedienstete 187 124 238 141 
(66.3 %) (59.2 %) 

Hervorzuheben ist insbesondere die erhebliche Steigerung des Frauen
anteils im höheren Dienst der Justizverwalrung (um 23 Prozent
punkte), der Staatsanwaltschaft (um 13,1 Prozentpunkte) und in sämt
lichen Bereichen des gehobenen Dienstes (im Durchschnin um 12,2 
Prozentpunkte). lm Rechtspflegerdienst und in der Gerichts- und Be
währungshilfe ist der Frauenanteil damit auf über 50 % gestiegen. ln 
diesem Zusammenhang wird auch auf die vom Bundesministerium der 
Justiz herausgegebene Srudie von Angela Hasseis und Christoph 
Hommerich "Prauen in der Justiz" (Bundesanzeiger Verlagsges. 
mbH, Köln. 1993) verwiesen, wonach Berlin mit den Frauenanteilen 
in allen don untersuchten Bereichen der Justiz über dem Bundes
durchschniu liegt und überwiegend sogar die Spitzenposition von allen 
(alten) Bundesländern inne hat (vgl. S . 50, 58, 73, 74. 76, 77, 82 
a. a. 0.). Die Erhöhung des Frauenanteils in den einzelnen Beschäfti
gungsgruppen bescbrä.nkl sich dabei nicht auf die Eingangsämter, son
dern hat sieb inzwischen auch auf die Besetzung von Beförderungs
und Leirungspositionen ausgewirkt. So konnte z. B. der Anteil der 
stellvertretenden Direktorinnen und weiteren aufsichtsführenden Rich
terinnen bei deo Amtsgerichten innerb.alb der letzten zehn Jahre von 
5 % auf 30 % und der Anteil der Geschäftsleiterinneo bzw. stellvertre
tenden Geschäftsleiterinnen von 3 % auf 25 % erhöht werden. Diese 
Personalpolitik wird, wie u. a. die hohe Frauenquote bei den derzeiti
gen Einstellungen in den richterlieben Probedienst (ca. 50 %) und in 
den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Justizdienst (86 %) zeigt, 
auch künftig fortgesetzt werden, so daß mit einem weiteren kontinuier
lichen Ansteigen des Frauenanteils auch in herausgehobenen Positio
nen innerhalb der Justiz zu rechnen isL. 

ln Vertretung 
Detlef Borrmann, Staatssekretär 
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Fragen und Antw01ten zum Thema 
Untersuchungshaft 

1. Frage: Muß ich es mir gefallen lassen, mit 
anderen Gefangenen ZJJSammengelegt zu 
werden? 

Antwort: Nein. § 119 Abs. 1 StPO stellt 
klar, daß Untersuchungsgefangene .,nicht mit 
anderen Gefangenen in demselben Raum un
tergebracht werden~ dürfen, es sei denn auf 
ausdrüclclichen schriftlich geäußerten Wunsch. 
Die Einwilligung zur Zusammenlegung kann 
jederzeit, ohne weitere Begründung, zurück
gezogen werden. 

2. Frage: Welche Bedeutung har die Umer
suchungshaftvollzugsordnung für mich? 

Antwort: Die UVollzO ist eine bloße Ver
waltungsvorschri.ft, die den Haftrichter nicht 
bindet. Üblicherweise wird er jedoch die 
UVoUzO im Einzelfall für verbindlich erklä
ren. Selbstverständlich haben Gefangene An· 
spruch auf Einsicht in die UVollzO (OLG 
Bremen NIW 1956, 922). Der Haftrichter 
kann aber abweichende Regelungen treffen. 
Entsprecheode Anträge sollten gestellt 
werden. 

3. Frage: Habe icl1 Ansprnch auf einen vom 
Slaat bezahlten Vtneidiger meiner Wahl? 

Antwort: Das kommt darauf ao. Nach An. 6 
Abs. 3 c der Europäischen Menschenrechts· 
konvention ist dies der Pall, "wenn es im In
teresse der Rechtspflege erforderlich ist". 
Nach § 117 Abs. 3 StPO ist dies spätestens 
dann gegeben, "wenn der Vollzug drei 
Monate gedauert hat" und ein entSprechender 
Antrag gestellt wird. Auch vorher ist es 
immer dann möglich, wenn ein Fall norwen· 
diger Verteidigung nach § 140 StPO vorliegt 
(z. B. wenn die Beschuldigung ein Verbre
chen betrifft. die Rechtslage schwierig ist 
etc.). 

4. Frage: Muß meine gesamte Post über den 
Haftrichter bzw. Staatsan-...vaiJ laufen? 

Antwort: Das kommt darauf an. Verteidiger
post darf nach § 148 StPO nicht geöffnet 
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werden (OLG Stuttgan 1983, 384). Sinnvoll 
sind auch Ausnahmen von der Kontrolle für 
Gerichts- und Behördenpost. wie sie von ein
zelneo Anstalten gemacht werden. Wie bei 
allen anderen Beschränkungen gilt , daß nur 
diejenigen zulässig sind. "die der Zweck der 
Untersuchungshaft oder die Ordnung in der 
Vollzugsanstalt erfordert" (§ 119 Abs. 3 
StPO). Erforderlich wird die Postkontrolle 
am ehesten dann sein, wenn im Haftbefehl 
Verdunklungsgefahr als Haftgrund angegeben 
ist. Ob auch ein im HaftbefebJ nicht enthalte
ner Haftzweck für Beschränkungen heran
gezogen werden darf ist umstritten und abzu
lehnen (a. A. Kleinknecht/Meyer § 119 Rz. 
12). 

S. Frage: Darfich telefonieren? 

Antwort: Ja, wenn die Anstalt dies in eiligen, 
unbedenklichen Fällen gestattet (Nr. 38 Abs. 
1 Satz 2 UVoUzO). In allen anderen Fällen 
muß eine Genehmigung des Haftrichters ein
geholt werden. Diese Genehmigung muß aber 
(nach der Rechtsprechung) erteilt werden, 
wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt. Dies 
liegt immer dann vor, wenn die betreffenden 
Angelegenheiten sich nicht angemessen 
schriftlich erledigen lassen (OLG Düsseldorf 
StV 1989, 255), zum Beispiel bei im Ausland 
lebenden Familienangehörigen (OLG Frank
furt StV 1986, 398). 

6. Frage: Darf ich einen eigenen Fernseh
apparat in meiner Zelle haben? 

Antwort: Nach der UVollzO bedarf es dafür 
einer richterlichen Genehmigung. Neuerdings 
darf diese nur noch versagt werden. "wenn 
das Fernsehgerät in den Händen des Antrag
stellers wegen der besonderen persönlichen 
Umstände als Gefahrenquelle erscheint" 
(OLG Koblenz StV 1989. 210). Zumindest in 
NRW darf die Anstalt selbst jetzt die Geneh
migung erteilen (Rundverf>lgung des 1M vom 
13.2.1991). 

7. Frage: Darf ich mich von meinem eigenen 
Arzt u111ersuchen und behandeln lassen? 

Antwort: Auch diC? freie Arztwahl unterliegt 
ausschließlich den Beschränkungen des § 119 
Abs. 3 StPO. Daraus folgt, daß sie nicht ohne 

entsprechende Begründung abgelehnt werden 
darf. Die Einzelheiten sind sehr umstritten, 
die Kosten muß allerdings der Gefangene 
tragen. Mindestens die Heranziehung eines 
beratenden Arztes (auf eigene Kosten) kann 
jedoch stets verlangt werden (Nr. 56 Abs. l 
Satz 2 UVollzO). 

8. Frage: Habe ich einen Taschengeldan
sprnch? 

Antwort: Da es immer noch kein Unter
suchungsbaftvollzugsgesetz gibt, besteht kein 
§ 46 StVollzG entsprechender Anspruch auf 
Taschengeld gegen die Anstalt. Wer unver
schuldet ohne Arbeit ist, kann daher nur ver
suchen, beim Sozialamt einen Geldbetrag zur 
Befriedigung der Bedürfnisse des täglichen 
Lebens nach§§ 11 und 12 BSHG zu beantra
gen. Dabei gelten gegenwärtig 15 % des 
Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes als an
gemessen (OVG Rheinland-Pfalz StV 1988, 
346). 

9. Frage: Kann Geld von meinem Anstalts· 
konto gepfdndet werden? 

Antwort: Das kommt darauf an. Für das Ar· 
beitsentgelt gelten die üblichen Pfändungs
freibeträge, für das Eigengeld nicht. Aber: 20 
Prozent des Sozialhilferegelsatzes sind pfän
dungsfrei zu belassen . .,da die Versorgung 
des Untersuchungsgefangenen nicht alle per
sönlichen Bedürfnisse. sondern lediglieb den 
elementaren Lebensbedarf umfaßt" (AG 
Stungan, ZfStrVo 1993, 59; ähnlich auch LG 
Frankfurt. Rechtspfleger 1989, 33). 

10. Frage: Wie kann ich gegen Einschrän
kungen durch die A.nstalt vorgehen? 

Antwort: Das kommt darauf an. Wenn es 
sich um Angelegenheiten handelt. für welche 
nach der UVollzO der Haftrichter zusdindig 
ist, ist dieser anzurufen (Nr. 75 Abs. 1 
UVollzO). In allen übrigen Vollzugsfragen 
gehL der Rechtsweg direkt zum OLG (§ 23 
Abs. 1 Satz 2 EGOVG). 

Strafvollzugsarchiv, FB 6, UniversitJI.t Bremen, 
Postlach 33 04 40, 28334 Bremen (unter Mitar
beit von Dietee Hammers, Düsseldorf). 
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§§ 57 a, 21, 49, 211 StGB (Feststellung der besonderen Schuld
schwere) 

1. Kriterien zur Bestimmung der besonderen Schwere der Schuld 
in§ 57 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB . 

2. Fehlt es an einer besonderen Schwere der Schuld, so muß die 
Vollstreckung des Restes der lebenslangen Freiheitsstrafe nach 
15 Jahren ausgesetzt werden, wenn der Verurteilte einwilligt 
und verantwortet werden kann zu erproben, ob er außerhalb 
des Strafvollzuges keine Straftaten mehr begeht. 

BVerfG, 2. Kammer des 2. Senats. Beschluß vom 11.5.1993 - 2 BvR 
2174/92-

Aus den Gründen: 

Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Auslegung des Tatbestands
merk.mals "die besondere Schwere der Schuld'" (§57 a Abs. 1 S. 1 
Nr. 2StGB). 

I. 1. Der Bf. wurde "wegen Raubmordes u zu lebenslanger Freiheits
strafe verurteilt(§§ 211, 249 Abs. 1, 52 StGB). Das SchwG hat die 
Voraussetzungen des § 21 StGB angenommen und sich wegen der 
Möglichkeit einer Milderung der Strafe damit auseinandergesetzt, ob 
im Falle des Bf. die lebenslange Freiheitsstrafe als gesetzliche Regel
strafe für Mord schuldangemessen sei. Dazu beißt es im Urteil ab
schließend; 

"Nach den gesamten zusätzlichen Tatumständen - ausgenommen die
jenigen, durch die der gese!Zliche Tatbestand verwirkliebt wurde - ist 
das Verschulden des Aogeld. trotzder Minderung seines Hemmungs
vermögens immer noch so schwerwiegend wie das beim denkbar 
leichtesten, aber im Zustand voller strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
begangenen und deshalb mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu ahnden
den Mord.w 

2. Fünfzehn Jahre der lebenslangen Freiheitsstrafe werden am 
17.2.1996 verbüßt sein. Unter dem 16.8.1992 beantragte der Bf. unter 
Berufung auf die Entscheidung des BVerfG v. 3.6.1992 (BVerfGE 86, 
288 [ = StV 1992, 470]) die voraussichtliebe VerbüBungsdauer anband 
der Schwere der Tatschuld festzustellen. Die StVK wies den Antrag 
des Bf. als unzulässig zurück, weil er vor Ablauf von 13 Jahren Ver
büßungsdauer gestellt worden sei(§ 454 Abs. 1 Nr. 2 b StPO). Eine 
weitere Begründung enthält der Beschluß nicht. 

Das OLG verwarf das Rechtsmittel des Bf. als unbegründet ... 

U. Mit der fristgemäß eingegangenen Verfassungsbeschwerde macht 
der Bf. eine Verletzung seiner Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 
Art. I Abs. 1 S. 2 i. V. m. An.. 20 Abs. 3 GG geltend ... 
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IIAFT~ECHT 
TV. Die Entscheidung des OLG verletzt offensichtlich den Bf. in sei
nem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 GO (§ 93 b Abs. 2 BVerfGE). 

1 a) Das BVerfG hat in seiner Entscheidung vom 3.6.1992 (BVerfGE 
86, 288 [ = StV 1992, 470D den Begriff der "besonderen Schwere• in 
§57 a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB als hinreichend bestimmt (Art. 20 Abs. 
3 GG) angesehen; das "Besondere" bezeichne in seiner wertenden Be
deutung etwas, das über das Normale. das Übliche weit hinausgehe. 
etwas Herausragendes. Dieser umgangssprachliche Wortsinn stimme 
überein mit der Auslegung des Begriffs des Besonderen im Strafge
setzbuch: Zur Rechtsfigur des .,besonders schweren Falles" im Straf
gesetz habe es der Senat in seiner Entscheidung vom 21.6. L977 für 
verfassungsrechtlieb unbedenklich gehalten. daß die h. M. in Rspr. 
und Lit. einen solchen Fall nur annehme. wenn das gesamte Tatbild 
einschließlich der Täterpersönlichkeit vom Durchschnitt der erfah
rungsgemäß gewöhnlich vorkommenden Fälle so sehr abweiche, daß 
die Anwendung des Ausnahmestrafrahmens geboten erscheine (vgl. 
BVerfGE 45, 363 [372]; 86, 288 (314]). Eine vergleichbare Ausle
gung des Begriffes erfahre das Strafgesetz in den .,besonderen Um
ständen" der §§ 47 Abs. 1, 56 Abs. 2. 57 Abs. 2 Nr. 2 und 59 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 StGB. Oieses Verständnis des Begriffes des Besonderen 
werde auch durch die Gesetzgebungsgeschichte bestätigt (BVerfGE 
86, 288 [314 f.]). 

Der BGH hat in unmittelbarer Aufnahme dieser Emsebeidung des 
BVerfG festgestellt, es komme darauf an. daß das gesamte Tatbild 
einschließlieb der Täterpersönlichkeit von den erfahrungsgemäß ge
wöhnlich vorkommenden Mordfällen so sehr abweiche, daß eine -
vorbehaltlich der günstigen Prognose nach § 57 a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
StGB - StrafverbüBung von (nur) 15 Jahren unangemessen erscheinen 
würde. Das könne insbes. der Fall sein, wenn der Täter mehrere 
Mordmerkmale verwirklicht oder durch eine Handlung mehrere Men
schen ermordet habe oder sich die Tatausführung durch besonders 
verwerfliche Umstände auszeichne (BGH Urt. v. 21.1.1993 - 4 StR 
560/92 - , StV 1993. S. 130 [131]). lo dieser Entscheidung bat der 
BGH im Einzelfall dargelegt, daß die Verwirklichung eines tateinheit
lieh zum Mord begangenen Verbrechens (dort der Vergewaltigung) 
nicht ohne weiteres die Annahme einer besonderen Schwere der 
Schuld i. S. d. § 57 a StGB rechtfertige. 

b) Pür die sog. Altfalle hat das BVerfG entschieden, daß das Voll
streckungsgericht bei der zwangsläufig nur im nachhinein möglichen 
Bewertung der Schuld einer strikten Bindung hinsichtlieb der im Urteil 
ausdrücklich festgestellten Tatsachen unterworfen werde (BVerfGE 
86, 288 [324]). 

c) ln der genannten Entscheidung bat das BVerfG ferner entschieden, 
daß § 454 Abs. 1 S. 1 StPO verfassungskonform dahin auszulegen sei, 
daß im Falle der Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe das Voll
streckungsgerichtnicht nur darüber entscheide, ob deren weitere Voll
streckung zur Bewährung auszusetzen sei. sondern im Falle der Ab
lehnung auch , bis wann die Vollstreckung - unbeschadet sonstiger 
Voraussetzungen und Möglichkeiten ihrer Aussetzung - unter dem 
Gesichtspunkt der besonderen Schwere der Schuld fortzusetzen sei 
(a. a. 0. , S. 331}. ·Der voraussichtliche Zeitpunkt einer Aussetzung 
der Strafvollstreckung müsse dabei so rechtzeitig festgelegt werden, 
daß die Vollzugsbehörden die Vollzugsentscheidungen, die die Kennt
nis dieses Zeitpunkts unabdingbar voraussetZen, ohne eigene Feststel
lung zur voraussichtlichen VerbüBungszeit so treffen könnten, daß die 
bedingte Entlassung nicht verzögert werde. Danach sei es von Verfas
sungs wegen erforderlich. aber genügend. daß die Strafvollstreckungs
gerichte rechtzeitig vor Ablauf der Mindestverbüßungszeit von 15 Jah
ren erforderlichenfalls auch vor Ablauf der in § 454 Abs. I S. 4 Nr. 
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l. b SlPO bezeichneten VerbüBungszeit von 13 Jahren erstmals über 
den Zeitpunkt der St:rafausset.ZUOg entschieden (BVerfGE 86, 288 [331 
f.J). 

2. Diesen Maßstäben genügt die Entscheidung des OLG offensiebtlieh 
nicht. Die Entscheidung des OLG, die in verfassungsrechtlich unbe
denklicher Weise mit dem LG und der SlA das Begehren des Bf. als 
Antrag auf Strafaussetzung behandelt, verkennt den Begriff des Be
sonderen in §57 a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB und kommt aufgrund des
sen zu einem Verständnis der Entscheidung des BVerfG v. 3.6.1992, 
das das Grundrecht des Bf. aus Art. 2 Abs. 2 GG verletzt. Aufgrund 
der Besonderheit des vorliegenden Falles war das SchwG gehalten ge
wesen. in seinem Urteil eine ausführliche Bewertung der Schuld
schwere vorzunehmen. Wegen der über die Anwendung des § 21 
StGB nach § 49 StGB eröffneten Milderungsmöglichkeit mußte es er
örtern. ob die lebenslange Freiheitsstrafe dem Schuldmaß des Bf. an
gemessen war. Das Urteil legt dar, daß die Schuld des Bf. so schwer
wiegend gewesen sei wie das Schuldmaß beim denkbar leichtesten, 
mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu ahndenden Pali. 

An diese Wertung des Urteils sind die Vollstreckungsgerichte gebun
den. Es ist nicht nachvollziehbar, daß das OLG meint. es liege eine 
besondere Schwere der Schuld vor. Fehlt es an einer besonderen 
Schwere der Schuld, so muß die Vollstreckung des Restes einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe nach 15 Jahren ausgesetzt werden, wenn 
der Verurteilte einwilligt und verantwortet werden kann zu erproben, 
ob er außerhalb des Strafvollzuges keine Straftaten mehr begebt 
(§57 a Abs . 1 S . 1 Nr. 3 i. V. m. §57 Abs. 1 StGB). 

Das OLG durfte dem Bf. die Festlegung der aus Gründen der beson
deren Schwere der Schuld angemessenen VerbüBungszeit nicht des
halb versagen, weil der Bf. zum Zeitpunkt seiner Entscheidung erst elf 
Jahre und neun Monate Strafe verbüßt hatte. Da eine besondere 
Schwere der Schuld nach der bindenden Wertung des SchwG nicht 
vorliegt, eine Vollstreckung aus Gründen der Schuldschwere über 15 
Jahre binaus also nicht in Betracht kommt, ist es Aufgabe der VoU
zugsbehörde, durch entsprechende Gestaltung der Entlassungsvorbe· 
reitung dem Bf. die Chance zu eröffnen, daß er sieb zum Ablauf des 
15. Haftjahres eine hinreichend günstige Kriminalprognose erarbeitet. 
Angesichts der im Urteil beschriebenen Persönlichkeit des Bf. ist ein 
Zeitraum von etwas über drei Jahren für die 8ntlassungsvorbereitung 
nicht zu lang ... 

V. Der Bf. ist bislang anwaltlieb nicht vertreten. Das OLG wird 
nunmehr prüfen müssen, ob dem Bf. angesichts des Gewichts der Ent
scheidung über die Dauer der weiteren Strafverbüßung ein Pflichtver
teidiger beizuordnen ist (vgL BVerfGE 70, 297 [323]; 86, 288 [328]). 

Mitgeteilt vom Verein der Richter am BVerfG. Karlsruhe. 

Bntnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang. Heft 11, Seite 599, 
November 1993 

§§ 14 Abs. 2, 70 Abs. 3 StVollzG (Widerruf der Genehmigung zum 
Besitz von Gegenständen wegen Neubewertung des Sicherheits
aspekts) 

1. § 70 Abs. 3 StVollzG gestattet eine Neubewertung der Gefahr
dung der Sicherheit der Anstalt durch die Überlassung des Ge
genstandes - hier: externer Lautsprecher boxen - an einen Ge
fangenen. Eine Gefahr für die künftige Sicherheit der Anstalt 
braucht, wie sich aus dieser Vorschrift ergibt, nicht deshalb 
hingenommen zu werden, weil der Sicherheitsaspekt früher 
anders beurteilt worden ist. 

2. § 14 Abs. 2 ist im FaDe des Widerr ufs der Genehmigung zum 
Besitz von Gegenständen nicht unmittelbar anwendbar; der 
in dieser Vor schrift zum Ausdruck kommende Gedanke des 
Vertrauensschutzes muß j edoch im Rahmen der einzelfaDbezo
genen Ermessensausübung berücksichtigt werden. 

OLG Hamm, Beschluß vom 9.3.1993 - 1 Vollz (Ws) 215/92 -

Entnommen aus Zeitschrüt für Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft 5, Seite 308, Oktober 1993 
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§§ 27 Abs. 1 Satz l, 81 Abs. 2 StVollzG (Verwendung der Trenn
scheibe bei Privatbesuchen) 

1. Besteht der Verdacht der Drogenübergabe, ist auch bei Privat
besuchen von Strafgefangenen die Verwendung der Trenn
scheibe zulässig (vgl. KG NStZ 1984, 94). 

2. Als Mittel der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt im Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 1 StVollzG kommen nicht 
nur optische und akustische Überwachung in Betracht, son
dern auch andere Maßnahmen, die geeignet sind, den Über
wachungszweck zu erfüllen. 

3. Es bleibt der Vollzugsbehörde überlassen. nach pflichtgemä
ßem Ermessen im Einzelfall zu entscheiden. ob sie sieb zur Er
füllung des gesetzlichen Überwachungsauftrags mit der Sicht
kontrolle begnügt oder andere, technisch-bauliche Mittel ein
setzt. Bei der Anordnung bat sie den Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit (§ 81 Abs. 2 StVollzG) zu beachten. 

OLG Hamm, Beschluß vom 17.12.1992- 1 Vollz (Ws) 214/92-

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligenhilfe. 
42. Jahrgang, Heft 5, Seite 309. Oktober 1993 

§ 51 StVollzG (Ansparraten für das Überbrückungsgeld) 

Die Ansparraten für das Überbr ückungsgeld müssen keineswegs 
so niedrig bemessen werden, daß es zum präsumtiven Entlas
sungszeitpunkt gerade rechnerisch erreicht wäre. Vielmehr ist 
allen denkbaren Eventualitäten Rechnung zu tragen, die ein weite
res Ansparen verhindern oder eine Inanspruchnahme des Über
brückungsgeides mit sich bringen könnten. Das bedeutet, daß in 
der Regel eine Ansparrate von einem Drittel der Bezüge gerecht
fertigt ist. 

OLG Koblenz, Beschluß vom 22.1.1993- 3 Ws 597/92-

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und StraffäUigenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft 5, Seite 309. Oktober 1993 

§ 20 StVollzG (Häufigkeit des Wechsels von Unterwäsche) 

Stellt die Anstalt Gefangenen vier Garnituren Unterwäsche 
wöchentlich zur Verfügung, so genügt sie ihrer Verpflichtung aus 
§ 20 StVollzG. Einen häufigeren, namentlich täglichen Wäsche
wechsel kann ein Gefangener jedenfalls so la.nge nicht beanspru· 
eben, als keine besonderen Gründe - insbesonder e medizinischer 
Art- daf'lir sprechen. 

OLG Hamm. Beschluß vom 18.2.1993- 1 Vollz (Ws) 234/92-

Gr ünde: 

Der Betroffene verbüßt seit dem 24. September 1991 in der Justizvoll
zugsanstalt A. eine Freiheitsstrafe. Jeden Donnerstag werden den Ge
fangenen, so auch dem Betroffenen, vier Garnituren Unterwäsche für 
die folgende Woche zur Verfügung gestellt. 1m Juli 1992 verlangte er 
vom Leiter der Justizvollzugsanstalt A .• ihm täglichen Wäschetausch 
zu ermöglichen. Dieses Begehren wies der Leiter der Justizvollzugs· 
anstalt A. zurück. zumal die Gefangenen in der Lage seien. ihre Un
terwäsche entsprechend dem Grad der Versehrnutzung und den Gebo· 
ten der Hygiene zu wechseln. Auch der Anstaltsarzt habe bei diesen 
Umständen die Gebote der Hygiene nicht für verletZt gehalten. Der 
biergegen gerichtete Widerspruch blieb erfolglos. 

Durch den angefochtenen Beschluß hat die Strafvollstreckungskammer 
den Leiter der Justizvollzugsanstalt A. verpflichtet, dem Betroffenen 
die Möglichkeit einzuräumen, täglich frische Unterwäsche zu be· 
nutzen. 
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Hiergegen richtet sieb die form- und fristgerecht erhobene Rechtsbe
schwerde des Leiters der Justizvollzugsanstalt A., mit der er die Ver
letzung sachlichen Rechts Iiigt. 

Der Senat bat die Rechtsbeschwerde zur Portbildung des Rechts zuge
lassen, da - soweit ersichtlich - zur Prage der Häufigkeit des Wech
sels von Unterwäsche eine obergerichtliche Entscheidung noch nicht 
ergangen ist. 

Die Rechtsbeschwerde bat auch Erfolg. 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist unbegriindet. 

Richtig ist zwar der Ausgangspunkt der Strafvollstreckungskammer, 
daß die Vollzugsbehörde dem Strafgefangenen Anstaltskleidung ge
mäß § 20 StVollzG- also auch Unterwäsche - in ausreichendem Um
fang zur Verfügung stellen muß. Unzutreffend jedoch ist die Annahme 
der Strafvollstreclrungskammer nach heutiger Einschätzung sei der 
tägliche Wechsel der Wäsche durch die erhöhten hygienischen Anfor
derungen geboten. Die Zuteilung von vier Garnituren Unterwäsche 
wöchentlich ist ausreichend. Nicht alles was wünschenswert ist, ist 
auch erforderlich. Die Notwendigkeit sparsamen Umgangs mit den 
knappen Haushaltsm.itteln, die sonst an anderer Stelle fehlen, kann 
nicht unberücksichtigt bleiben. Sollten besondere Gründe - insbeson
dere medizinischer An - für einen häufigeren Wäschewechsel gege
ben sein, so wird dem seitens der Anstalt ggf. nach Einschaltung des 
Arztes Rechnung getragen werden. Solche Grunde sind weder vorge
tragen, noch sonst ersichtlich. Der Hilfsantrag des Betroffenen ihm zu 
gestatten. die ihm zugeteilte Wäsche auf der Kammer selbst waschen 
und trocknen zu dürfen, kann schon deshalb keinen Erfolg haben, 
weil der Betroffene bisher beim Anstaltsleiter keinen entsprechenden 
Antrag gestellt bat. Das gerichtliebe Verfahren dient nämlich nur der 
Kontrolle der Maßnahmen der Vollzugsverwaltung. Etwas anderes gilt 
nur, wenn beantragte Maßnahmen nicht zeitgerecht erlassen werden 
(§ 113 StVollzG). 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 121 Abs. 1 und 4 StVollzG, 473 
Abs. 1 StPO. 

Der Streitwen ist gemäß§ 13 Abs. 1 GKG angesichtsder Vermögens
verhältnisse des Betroffenen (vgl. OLG Hamm Beschluß vom 
24.09.1987 - 1 Vollz fV/s) 264/87: OLG Nürnberg ZfStrVo 1986, 61) 
auf 300 DM festgesetZt worden. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und StraffälligenhiJfe, 
42. Jahrgang, Heft 6, Seite 374, Dezember 1993 

§ 195 StVolhG, §§ 168, 185 a AFG (Zur Problematik der Rückzah
lung von Beiträgen des Gefangenen zur Arbeitslosenversicherung) 

Ein zu Lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter Gefangener bat 
selbst dann keinen Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen zur 
Arbeitslosenversicherung, wenn die Haftentlassung vor Errei
chung des 65. Lebensjahres - und damit die Inanspruchnahme 
von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe - unwahrscheinlich ist. 

LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.8.1992- L 3 Ar 445/91 -

Entscheidungsgründe: 

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulässig, jedoch 
nicht begründet. Über sie konnte gemäß § 124 Abs. 2 Sozialgerichts
gesetz (SGG) im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliebe Ver
handlung entschieden werden. 

Der Kläger begehrt die Erstattung von seiner Ansicht nach zu Unrecht 
bezahlten Beiträgen zur Bundesanstalt für Arbeit. Er arbeitet seit dem 
4. Juni 1974 in den Arbeitsbetrieben der VZA. Seit lokrafttreten des 
StVollzG vom 16. März 1976 zum 1. Januar 1977 werden dem Kläger 
von seinem Arbeitsentgelt gemäß § 195 StVollzG Beitragsanteile zur 
Bundesanstalt für Arbeit einbehalten, welche sich von 1985 bis 1991 
auf insgesamt DM 504,38 belaufen (Auflisrung der VZA vom 
28. November 1991). Entgegen der Rechtsmittelbelehrung des SG ist 
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die Berufung nicht ausgeschlossen, da die Beiträge, deren Zurucker
stattung verlangt wird, DM 150; übersteigen (§ 149 2. Halbsatz 
SGG). 

Die Berufung ist jedoch nicht begründet. Gemäß § 185 a Abs. 1 Sarz 
1 AFG sind "zu UnrechtM entrichtete Beiträge zu erstatten. Hierbei 
stellt § 185 a AFG nur auf den Tatbestand der objektiven Unrichtig
keit der Beitragsleistung ab. Eine solche Unrichtigkeit ist im Palle des 
Klägers nicht gegeben. 

Seit dem 1. Januar 1977 unterliegen gemäß § 168 Abs. 3 a AFG (nun
mehr § 168 Abs. 3 AFG) auch Gefangene. die Arbeitsentgelt erhalten 
- soweit sie nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften beitrags
pflichtig oder nach § 169 c beitragsfrei sind - der Beitragspflicht zur 
Bundesanstalt für Arbeit. Die beitragspflichtigen Gefangenen gelten 
als Arbeitnehmer im Sinn der Vorschriften des 6. Abschnittes des Ar
beitsförderungsgesetzes. Das für die Vollzugsanstalt zuständige Land 
gilt insoweit als Arbeitgeber. 

Soweit die Vollzugsanstalt Beiträge zur Bundesanstalt für Arbeit zu 
entrichten hat, kann sie von dem Arbeitsentgelt einen Beitrag einbe
halten, der dem Anteil des Gefangenen am Beitrag entsprechen 
würde, wenn er diese Bezüge als Arbeitnehmer erhielte (§ 195 
StVollzG). 

Nach den Durchführungsbestimmungen des Justizministeriums Baden
Württemberg zur Berechnung der Bezüge der Gefangenen - Durch
führungsbestimmungen Bezüge (DBestBez) - vom 22. September 
1986 (Die Justiz, S. 439-444) wird der nach § 195 StVollzG einzube
haltende Beitragsanteil durch Runderlaß bekanntgegeben. Danach galt 
bis 31. März 1991 ein Satz von 2,3 % der errechneten Bruttobezüge 
(§ 174 Abs. l AFG). 

Der Kläger ist nach der Ausleuoft der VZA vom 11. November 1991 
seit dem 4. Juni 1974 mit lcurzzeitigen betriebsbedingten Unterbre
chungen in verschiedenen Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalt B. be
schäftigt gewesen und bat ein Arbeitsentgelt entsprechend der 
DBestBez erhalten. Da keine Befreiungstatbestände nach§ 189 c AFG 
gegeben sind, ist der Kläger zur Bundesanstalt für Arbeit beitrags
pflichtig gewesen. Die Beiträge wurden somit nicht zu Unrecht ent-
richtet. · 

Entgegen der Meinung des Klägers ist diese Regelung auch nicht ver
fassungswidrig, obwohl der zu lebenslanger Haft verurteilte, nunmehr 
60jährige Kläger aller Voraussiebt nach keine Leistung der Bundesan
stalt erhalten kann, da seine Haftentlassung vor dem 65. Lebensjahr 
unwahrscheinlieb ist; der Kläger wird ohne Haftentlassung die Vor
aussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosen
hilfe nicht erfüllen können. 

Wie das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung vom 11. März 
1980 (SozR 4100 § 168 Nr. 12) ausgeführt hat, verstößt es nicht ge
gen An. 3 Abs. 1 GG, wenn den Beitragsleisrungen zur Bundesanstalt 
für Arbeit voraussichtlich keine Leisrungen der Bundesanstalt für Ar
beit an den Beitragspflichtigen in Porm von Arbeitslosengeld oder Ar
beitslosenhilfe gegenüberstehen. Das Bundesverfassungsgericht leitet 
dies u. a. daraus her, daß die Leistung von Arbeitslosengeld nicht als 
die allein wesentliche Leistung des Arbeitsförderungsgesetzes angese
hen werden kann. Angesichts der umfassenden Aufgabenstellung der 
Bundesanstalt für Arbeit verliere die Unterscheidung beitragsabhängi
ger und beitragsunabhängiger Leisrungen ihre zentrale Bedeutung. 
Der Gesetzgeber habe insofern einen weiten Gestaltungsspielraum, 
den er hier auch sachgerecht ausgefüllt habe. Auch die Regelung des 
§ 168 Abs. 3 AFG (früher Abs. 3 a), die mit dem Strafvollzugsgesetz 
in das Arbeitsförderungsgesetz eingefügt wurde, soll zwar insbeson
dere eine gewisse Sicherung der Strafgefangenen bei Arbeitslosigkeit 
nach Haftentlassung gewährleisten. Daß diese Sicherung in der Son
dersituation des Klägers aller Voraussicht nach -jedoch nicht völlig 
ausgeschlossen - nicht zum Tragen kommt, macht aber die Regelung 
des § 168 Abs. 3 AFG nicht verfassungswidrig. Im übrigen ist, wie 
ausgeführt, die Beitragspflicht zur Bundesanstalt für Arbeit wegen der 
Besonderheiten des Systems der Arbeitsförderung nicht allein dann 
gerechtfenigt. wenn sie mit äquivalenten beitragsabhängigen Gegen
leistungen der Bundesanstalt verbunden ist. Durch die Beiträge von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern werden nicht nur beitragsabhängige, 
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sondern auch beitragsunabhängige Leistungen insbesondere die 
präventiven Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit fmaoziert. Inso
fern teilt der Kläger z. B. das Schicksal etWa eines unkündbaren Ar· 
beitnehmers seiner Altersgruppe, der einerseits Beiträge zur Bundes
anstalt für Arbeit entrichtet, aber tatsächlich beitragsabhängige Lei
srungen d.er Bundesanstalt bis zum 65. Lebensjahr aller Voraussiebt 
nach nicht mehr beanspruchen kann. 

Die Berufung des Klägers ist somit zurückzuweisen. Pür die Zulas
sung der Revision besteht kein Anlaß. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 193 SGG. 

Entnommen aus Zeitschrift. für Strafvollzug und Straff'alligenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft 6, Seite 378, Dezember 1993 

Zum Widerruf begünstigender Verwaltungsakte 

BVerfG, Beschluß vom 29.10.1993-2 BvR 672/92 -

Sachverhalt: 

Der Beschwerdeführer besaß seit 1986 mit Genehmigung der Voll
zugsbebörde eine Stereoanlage mit externen Lautsprecherboxen. Im 
Gefolge der Geiselnahme in der NA Werl wurde diese Genehmigung 
- wie viele andere - unter Berufung auf Sicherheit und Ordnung 
widerrufen. Der Gefangene gewann ein Verfahren vor der Strafvoll
streclcungskammer, verlor aber beim OLG Hamm. Nun bat das Bun
desverfassungsgericht die Anstalt zu einer neuen Ermessensentschei· 
dung verurteilt. 

Aus den Gründen: 

1. "SoU eine einmal gewährte Rechtsposition nachträglich wieder ent
zogen werden, so stellt sich jeweils die Frage, ob das Vertrauen des 
Bürgers auf den Portbestand der ihm - sei es auch zu Unrecht - ein
geräumten Rechtsposition enttäuscht werden darf." 

2. "Diese von Verfassungs wegen gebotene Abwägung hat auch im 
Strafvollzugsgesetz ihren Niederschlag gefunden ... , d. h. es bedarf 
jeweils einer auf den konkreten Einzelfall bezogenen Abwägung des 
Ioteresses der Allgemeinheit an einem Widerruf der Erlaubnis gegen
über dem Interesse des Strafgefangenen am Portbestand der ihn be
günstigenden Rechtslage." 

3. ,,Dabei ist zu berücksichtigen, daß ... Gefangene gerade angesicbts 
der Vielzahl vollzugsbedingter Beschränkungen auf den Portbestand 
einer ihnen von der Anstalt einmal eingeräumten Rechtsposition in be
sonderem Maße vertrauen, so lange sie mit dem ihnen durch die Ein· 
räumung entgegengebrachten Vertrauen verantwortungsvoll umgegan
gen sind und in ihrer Person keine Widerrufsgründe verwirklicht 
haben." 
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4. ,.Ein Gefangener wird, wenn ihm die durch Überlassung eines Ge
genstandes eingeräumte Rechtsposition allein im Hinblick auf die dem 
Gegenstand generell innewohnende Gefahrlichkeit wieder emzogen 
wird, ohne daß er in seiner Person hierzu Anlaß gegeben hätte, dies 
regelmäßig als höchst belastend und ungerecht empfmden. Eine 
solchermaßen empfundene Behandlung läuft dem Ziel des Strafvoll
zugs zuwider und bedarf schon deshalb einer sehr eingebenden Ab
wägungdes schutzwürdigen Vertrauens des Gefangenen gegen die In
teressen des Allgemeinwohls ." 

Mitgeteilt von Strafvollzugsarchiv, Universität Bremen, FB 6, 
28334 Bremen (Dezember 1993) 

§ 67 Satz 2 StVollzG (Art und Weise der Bibliotheksbeouczung) 

1. Es steht nach § 67 Satz 2 StVollzG grundsätzlieb im Ermessen 
der Vollzugsanstalt, wie sie die Ausleihe von Büchern aus der 
Anstaltsbibliothek regelt. 

2. Ein Anspruch des Gefangenen auf Benutzung der Bücherei in 
Form einer Freibandbibliothek besteht - auch unter Berück
sichtigung der in den §§ 2 bis 4 StVollzG niedergelegten allge
meinen Grundsätze des Vollzugs - nicht. losbesondere folgt 
aus dem Angleichungsgruodsatz (§ 3 Abs. 1 StVollzG) nicht, 
daß hinsiebtlieb der Regelung des Zugangs zu einer Anstalts· 
bibllothek nur die Einrichtung einer Freibandbibliothek zulässig 
und jede andere Ausgestaltung ermessensfehlerhaft wäre. 

OLG Nürnberg. Beschluß vom 13.10.1992- Ws 1074/92 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, 
42. Jahrgang. Heft 5, Seite 311. Oktober 1993 

§§ 67 Abs. 4 Satz 2, 67 d Abs. 5 StGB (Anrechnung der Unterbrin
gung in Entziehungsanstalt auf Strafe) 

Kann der Zweck der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
aus Gründen, die zumindest auch in der Tberapieuowilligkeit des 
Untergebrachten liegen, nicht erreicht werden (§ 67 d Abs. 5 
StGB), so ist § 67 Abs. 4 Satz 2 StGB verfassungskonform dahin 
anzuwenden, daß eine den Zeitraum von zwei Jahren überstei
gende Dauer der Unterbringung auf die zu verbüßende Strafe an
zurechnen ist. 

OLG Karlsruhe, Beschluß vom 19.2 .1993-2 Ws 235/92 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligenbilfe, 
42. Jahrgang, Heft 5, Seite 31 0, Oktober 1993 

§§ 2 Abs. 1, 11 Abs. 1, 12 Abs. 1 BSHG (Sozialhilfe-Taschengeld 
für einen Untersuchungsgefangenen) 

Ein Untersuchungsgefangener, der über keine eigenen Barmittel 
verrtigt, bat gegen den Träger der Sozialhilfe Anspruch auf Ge
währung eines Taschengeldes in Höhe von 15 v. H. des Regelsat
zes eines Haushaltsvorstandes (so bereits im Urteil des Senats vom 
25. Februar 1988- 12 A 121/86 -). 

Der Anspruch ist nur dann wegen des Nachranges der Sozial
hilfe im Verhältnis zu (Fürsorge-) Ansprüchen gegen den Voll
zugsträger ausgeschlossen, wenn der Unter suchungsgefangene 
vom Vollzugsträger tatsäeblieb ein Taschengeld erhält oder sei
nen bierauf gerichteten Anspruch unschwer realisieren kann. 

OVG Rheinl.-Pfalz {12. Senat). Urteil v. 4.6.1992 - 12 A 10548/92-

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligenhilfe. 
42. Jahrgang. Heft 6, Seite 372, Dezember 1993 
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Es war einmal 

... so beginnen Märchen, und so beginnt auch 
die Geschichte des Kuckucksei, einer Gefan
genenzeitung in der NA Schwerte. Das 
Kuckucksei war immer eine vorlagepllichtige 
Zeitung, d. b. vor dem Veröffentlichen muß
Len die Redakteure die Zeitung dem zuständi
gen leitenden Bediensteten vorlegen. Bis zum 
Mai 1993 war das der Anstaltsleiter Fried
belm von Meißner. Diesem leitenden Justiz
bediensteten war sicherlich das Grundgesetz 
bekannt, und er ließ die Gefangenen ziemlich 
frei gewähren und übte so gut wie gar keine 
Zensur aus. 

Dann erschien Anfang 1993 ein Artikel im 
Kuckucksei, an dem sich die hohe Obrigkeit 
störte. Das hatte zur Folge, daß dem An
staltsleiter die Herausgeberschaft entzogen 

wurde und der Regierungsrätin Syrnik über
tragen. Neue Besen kehren gut, und so kann 
sich jeder vorstellen, daß die neue Zensorin 
ihre Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit des 
Justizvollzugsamtes bzw. des Justizministers 
in Nordrhein-Westfalen erfüllt. 

Bis es entschieden ist, ob eine neue Ausgabe 
erscheinen darf, vergehen 12 bis 15 Wochen. 
So lange benötigt die Frau Zensorin, um zu 
entscheiden, was veröffentlicht werden kann. 
Die Ausgabe 12/93 des Kuckucksei bat die 
Herausgeberio völlig gestrichen. Wie aus 
gewöhnlich gut unterrichteten Quellen zu er
fahren war, soll die Zahl der Bezieher und 
die Auflagenhöhe eingeschränkt werden. 

Es ist erstaunlich, daß immer wieder Gefan
genenzeitungen. die über einen langen Zeit-
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der ireleu StrafläiDaenhllfe Ia Berlia 
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'der Iichtblick' - Januar/Pebruar 1994 

• • • 

raum bestehen und in der ÖffentlichkeiL aner
kannt sind, von den Justizoberen mit allen 
Mitteln bekämpft werden. Dabei sind gerade 
Gefangenenzeitungen ein Ventil, um Qber
drock abzulassen. Wie mit dem Kuckucksei 
verfahren wird, das ist schon schlimm. Zwar 
ist der Justizminister in Nordrhein-Westfalen 
seit langem mit der Justiz in Bayern zu ver
gleichen, obwohl NRW ein SPO-regierres 
Bundesland isL Nach der Geiselnahme in 
Wer! wird versucht, über alles ein Mämel
chen des Schweigens zu decken. und nichts, 
was in irgendeiner Porm negative Bilder auf 
den Strafvollzug projiziert, soll in die Öffent
lichkeit gelangen. 

Das Grundgesetz besagt eindeutig, daß man 
das Recht zur freien Meinungsäußerung hat. 
Dies gilt aber leider nicht für Gefangene. Bei 
den meisten bundesdeutschen Gefangenenzei
tungen ist der Herausgeber der Anstaltsleiter. 
Damit fangt die Misere in der Regel an. 
Wenn sich Gefangene in der Zeitung über 
den Anstaltsleiter auslassen wollen, weil sie 
sich ungerecht behandelt fühlen. wird man 
kaum davon ausgehen können, daß deijenige. 
über den sieb beschwert wird, unparteiisch 
entscheidet, ob der Artikel erscheinen darf 
oder nicht. 

Ich kann mir kaum vorstellen, daß irgendeine 
Gefangenenzeitung verbal beleidigend über 
irgendwelche Bedienstete he~eht. Man 
sollte auch die Wirkung einer Gefangenenzei
tung auf die Öffentlichkeit nicht überschät
zen. Warum dann solche Zensurmaßnahmen. 
wie man sie eigentlich nur aus der DDR ge
wohnt war? 

Vielleicht folgen elDlge Leser dem Beispiel 
des Liebtblicks und schreiben dem nordrbein
westfaliscben Justizminister einen Brief und 
fragen ihn, warum in seinem Bundesland die 
freie Meinungsäußerung im Strafvollzug der
art eingeschränkt wird. Wir, d. h. die ge
samte Mannschaft des Lichtblicks, drücken 
dem Kuckucksei alle Daumen und hoffen, 
daß diese Zeitung, die schon so viele Jahre 
besteht, endlich wie andere Gefangenenzei
tungen ohne einen Herausgeber. der Justizbe
diensteter ist, auskommen kann. Der Licht
blick und die brandenburgische Gefangenen
zeitung .,Unsere Zeirungu sind doch ein gutes 
Beispiel dafür, daß es auch geht, ohne daß 
der Anstaltsleiter Herausgeber ist. 

-red.-
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Buch 
Bielefeld, AJZ -

Knut Papendorf, Kar! F. Schumann (Hrsg.) 

Kein schärfer Schwert, denn das für Frei
heit streitet~ eine Festschrift für Thomas 
Matbiesen 

Thomas Malbiesen ist 60 Jahre alt geworden. 
Zu diesem Anlaß haben 23 deutsche Freunde 
(und ein niederländischer) ihm eine Pest
schrift gewidmet Warum könnte das manche 
Leser einer Gefangenenzeitung interessieren? 

Weil Thomas Malhiesen der vielleicht bedeu
tendste Venreter des von ihm sogenannten 
Abolitionismus ist. Als Abolilienisten be
zeichnen sich heute solche Menschen, die 
eine Abschaffung der Gefaognisse zumindest 
für möglich (und jedenfalls für wünschens
wert) halten. 

Malhiesens bekanntestes Buch beißt ,.Über
windet die Mauem! Die skandinavische Ge
fangenenbewegung als Modell politischer 
Randgruppenarbeit.. (Darmstadt/Neuwied 
1979; 2. überarbeitete Auflage Bielcfeld 
1993). Die dort analysierten Erfahrungen der 
skandinavischen Gefangenenbewegung sind 
gerade auch in DeutSchland Ausgangspunkt 
vieler Gefangenen-Initiativen geworden. 

Ein weiteres einschlägiges Buch von Malhie~ 
seo ist kürzlich umer dem Namen ,.Gefäng
nislogiJ<·· (Bielefeld 1989) erschienen. Darin 
zeigt der Autor, wie wenig an alten wie 
neuen Rechtfeltigungsversuchen für die Frei
heitsstrafe dran ~st. 

Die Festschrift zu Ehren Mathiesens ist in 
vier Abschnitte unterteilt (Abolitionistische 
Theoriedislrussion. Negative Kriminalpolitik 
[ = abolitionistische Kriminalpolitik·, Mauern 
überwinden: Projekte im Strafvollzug], Kritilc 
ao Institutionen des Strafrechts). Zu den letz
teren gehört auch ein Aufsatz über die 
Musterprozesse um Musterbegründungen des 
Strafvollzugsarchivs. 

.. Die Texte sind durchweg untypische Fest
schrütaufsätze. Nicht aus Schubladen zusam
mengetragen. sondern für eine Kommunika
tion mit Thomas Malhieseo entworfen, ent
halten sie alle, neben den allgemeinen Gedan
ken. persönliches. Abolitionismus ist Theorie 
und Praxis zugleich. So spiegeln die Erkennt
nisse immer auch viel Lebenspraxis wider. 
Das Theoretische und das Biographische 
werden zur Einheit." (Aus dem Vorwort der 
Herausgeber der Festschrift. S. 12 der
selben.) 

Suafvollzugsarcbiv, FB 6, Universität Bremen, 
28334 Bremen (Dezember 1993) 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Barry Unsworth 

Das Sklavenschiff 

Ein uralter Mulatte aus New York erzählte 
seine Geschichte schon seit vielen Jahren: 
von einem Schiff aus England. den scbwar-
7.en und weißen Menschen an Bord, einer 
Meuterei und einem On im Dschungel .. 
Man gab ihm ein paar Münzen und glaubte 
ihm sonst kein Wort. 

.--

-Barry Unsworth 

S Das 
klavenschiff 

Roman 

Scherz 

Die Geschichte erw1es sich jedoch als real. 
denn das Sklavenschiff hatte es gegeben. Die 
,.schwarze Ware .. hatte gemeutert, das Schiff 
geriet in Seenot und die Überlebendeo stran
deten an Ploridas Küste. Sie erbauten eine 
Siedlung und lebten friedlich miteinander, bis 
die Wirklichkeit sie wieder einholte, denn 
eine Welt der Sklaverei ließ das Paradies 
nicht zu. Der alte Mutaue war der einzige 
Überlebende. 

Dies ist der Roman einer widersprüchlichen 
Epoche und Gesellschafl. wie man ihn ein
drücklicher kaum lesen kann. MiL viel Ein
fühlungsvermögen und genauen Nachfor
schungen hat Barry Unsworth ein äußerst 
spannendes Buch geschrieben. 

-rdb-

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Uwe Ziegler 

Die Hanse 
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Die Hanse war Europas erste Wirtschafts
gemeinschaft. Sie,.existierte vom 13. bis 17. 
Jahrhundert und umfaßte Teile Westeuropas 
und Miueleuropas. Englands, Skaodinaviens, 
Osteuropas und Rußlands. 

lhre Geschichte handelt von Kultur und 
Sitten, von Handel, Wandel und Verkehr. 
wie die Kautleute aus den Hansestädten im 
Laufe der Zeit erlebten. Große Märkte und 
Städte entstanden in den Jahrhunderten und 
versanken wieder in die Bedeurungslosigkeit. 
Grundsteine zu einer Bürgerkultur wurden 
gelegt und Wirtschaftsregeln aufgestellt. die 
bis heute Gültigkeit haben. 

Die Geschichte wird vom Amor anlland von 
Zeitdokumenten genau und lebendig erzählt. 
Mit diesem Werk ist dem Autor eine 
umfassende Darstellung der Hanse gelungen: 
es zeigt die Geschichte von seiner interessan
testen Seite, als Spiegelbild des Menschen 
samt seinen Fähig- und Uruabigkeitcn. 

Scherz Verlag 
Slievestraße 9 
80638 München 

Margaret Stutley 

Was ist Hinduismus 

-rdb-

Nach Christentum und Islam ist der Hinduis
mus die drittgrößte Weltreligion - und die 
einzige, die auf keinen Stifter zurückgeht. 
Der Hinduismus beinhaltet die Gesamtheit 
der religiösen Lehren tndieos und repräsen
tiert das tiefgründige Denken und spirituelle 
Bewußtsein zahlloser Mystiker und Denker 
über Tausende von Jahren. was sich in der 
Allgemeingültigkeit des hinduistischen 
Grundsatzes äußert: .. Es gibt nur eine Wahr
heit. aber die Weisen nennen sie mit ver
schiedeneo Namen ... 

Dieses Buch bietet seinem Leser die Mög
lichkeit einer umfassenden Einführung in die 
Götterwelt des Hinduismus, den religiösen 
Kulturen, venraut zu werden mit den Ur
sprüngen der Karma-, Tantra- und Yoga
Lehre und Verständnis zu gewinnen für das 
zum einen traditionsbehaftete, zum anderen 
von reformatorischen Ideen geprägte Leben 
eines Hindus. 

-rdb-



Die Nation ist eines 

der wirksamsten Betäubungs

mittel, die der Mensch er

funden hat. Unter dem Einflu·ß 

seiner Dünste kann ein 

ganzes Volk systematisch 

sein Programm unverhüllter 

Sehnsucht ausführen, 

ohne sich im geringsten seiner 

moralischen Verderbtheit 

bewußt zu werden. . 

Rabindarath T agore 


	1-1994-1
	1-1994-2
	1-1994-3
	1-1994-4
	1-1994-5
	1-1994-6
	1-1994-7
	1-1994-8
	1-1994-9
	1-1994-10
	1-1994-11
	1-1994-12
	1-1994-13
	1-1994-14
	1-1994-15
	1-1994-16
	1-1994-17
	1-1994-18
	1-1994-19
	1-1994-20
	1-1994-21
	1-1994-22
	1-1994-23
	1-1994-24
	1-1994-25
	1-1994-26
	1-1994-27
	1-1994-28
	1-1994-29
	1-1994-30
	1-1994-31
	1-1994-32
	1-1994-33
	1-1994-34
	1-1994-35
	1-1994-36
	1-1994-37
	1-1994-38
	1-1994-39
	1-1994-40

